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Zur Aufnahme Deutschlands in die Vereinten Nationen JENS HACKER 

Die seit mehreren Jahren geführ te Diskussion ü b e r das F ü r 
und Wider einer Vollmitgliedschaft der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR i n der UNO ist i n den letzten M o 
naten i n ein neues Stadium getreten. Bis zum Ende der Gro
ßen Koal i t ion i m Herbst 1969 vertrat die Bundesregierung 
die Auffassung, d a ß eine gleichzeitige Aufnahme beider Teile 
Deutschlands in die Vereinten Nationen unvereinbar sei mi t 
dem von der Bundesrepublik erhobenen Alleinvertretungs
anspruch, m i t dem den Bewohnern der DDR bisher vorent
haltenen Recht auf Selbstbestimmung und mi t dem Ziel der 
Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands i n 
Frieden und Freiheit. A u f der anderen Seite schied auch die 
Möglichkeit einer alleinigen Mitgliedschaft der Bundesrepu
b l ik wegen der vom Vetorecht der vier Großmäch te g e p r ä g 
ten Aufnahmepoli t ik der UNO von vornherein aus. Aus die
sen E r w ä g u n g e n war man i n Bonn zwar bereit und inter
essiert, unterhalb der Vollmitgliedschaft Ziele und Arbei t der 
Vereinten Nationen nachdrückl ich zu un te r s tü t zen , lehnte 
dagegen jeden auf Vollmitgliedschaft zielenden Vors toß ab 1. 
Den f rühe r amtierenden Bundesregierungen ist es gelungen, 
den Status der Bundesrepublik unterhalb der — m i t Bedacht 
gemiedenen — Schwelle der Vollmitgliedschaft auf die höch
ste denkbare Stufe anzuheben. Die Bundesrepublik ist nicht 
nur, wie etwa der Vatikan, die Schweiz, S ü d - K o r e a , S ü d -
Vietnam und Monaco, m i t einem offiziellen Beobachter am 
Hauptsitz der UNO i n New Y o rk vertreten; sie ist nicht nur 
Mitgl ied aller Sonderorganisationen der UNO und n immt an 
allen von den Vereinten Nationen veranstalteten allgemeinen 
Konferenzen als vollberechtigtes Mitgl ied te i l . D a r ü b e r h i n 
aus ist die BRD sogar Mitgl ied einiger Unterorgane der 
UNO selbst, wie der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa (ECE), der Welthandelskonferenz 
(UNCTAD) und des Ausschusses für die Vorbereitung der 
Zweiten Entwicklungsdekade. A u ß e r d e m u n t e r s t ü t z t die B u n 
desrepublik f re iwi l l ig weitere wichtige Aufgaben der UNO, 
wie die vielfäl t igen Entwicklungsprogramme oder die U N -
Friedenstruppe i n Zypern, durch bet rächt l iche finanzielle Z u 
wendungen. 

»Mit dieser sehr konsequent verfolgten Politik hat die Bundes
regierung nicht nur ein >positives Image< der Bundesrepublik be
gründet; es ist ihr auch gelungen, der DDR den Zugang zum 
internationalen Parkett zu versperren, obwohl diese sich ebenso 
konsequent und hartnäckig, aber eben weniger erfolgreich, um 
jenen Zugang bemüht hat. Nimmt man hinzu, daß die »deutsche 
Frage< bisher nur zweimal kurz auf der Tagesordnung der Ver
einten Nationen erschienen ist — 1948 anläßlich der Berliner 
Blockade und dann 1951, als die Vollversammlung eine Kommis
sion damit beauftragte, ob die Voraussetzungen für freie Wahlen 
in Gesamtdeutschland vorlägen —, so wird in alledem eine be
wußte und gewollte Distanz deutlich, die das Verhältnis zwischen 
den Vereinten Nationen und Deutschland als Ganzem charakte
risiert hat — eine Distanz übrigens, die auch den in den Art ikeln 
53 und 107 der UN-Charta zum Ausdruck kommenden ursprüng
lichen Intentionen aller Siegermächte durchaus entsprach. Deutlich 
wird auch, daß jedenfalls bisher die Deutschland-Frage für die 
Bundesregierung das ausschlaggebende Moment in ihrer Politik 
gegenüber den Vereinten Nationen war.« 2 

Der Status der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen 
ist zutreffend m i t dem Begriff >Quasi-Mitgliedschaft<3 ge
kennzeichnet worden, da sie a u ß e r dem Rede- und S t imm
recht i n den offiziellen Sitzungen alle Privilegien der M i t 
gliedschaft genießt . 

Die Neuorientierung der SPD-FDP-Bundesregierung 

M i t dem A n t r i t t der neuen Bundesregierung sind i n der 
Deutschland-Politik seit Herbst 1969 einige weitreichende neue 
Akzente gesetzt worden. Diese Neuorientierung hat notwen
digerweise zur Folge, daß auch das Verhä l tn i s der Bundes

republik zu den Vereinten Nationen neu übe rdach t w i r d . 
Bundeskanzler Brandt hat die Ziele der von der SPD-FDP-
Bundesregierung verfolgten Deutschlandpolitik i n seiner Re
g i e rungse rk l ä rung vom 28. Oktober 1969 so umrissen: 
»Aufgabe der praktischen Politik in den jetzt vor uns liegenden 
Jahren ist es, die Einheit der Nation dadurch zu wahren, daß das 
Verhältnis zwischen den Teilen Deutschlands aus der gegenwärti
gen Verkrampfung gelöst wi rd . . . 20 Jahre nach der Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR müssen wi r ein 
weiteres Auseinanderleben der deutschen Nation verhindern, also 
versuchen, über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Mitein
ander zu kommen. Dies ist nicht nur ein deutsches Interesse, 
denn es hat seine Bedeutung auch für den Frieden in Europa und 
für das Ost-West-Verhältnis. Unsere und unserer Freunde Ein
stellung zu den internationalen Beziehungen der DDR hängt nicht 
zuletzt von der Haltung Ost-Berlins selbst ab. I m übrigen wollen 
w i r unseren Landsleuten die Vorteile des internationalen Han
dels und Kulturaustausches nicht schmälern. 
Die Bundesregierung setzt die im Dezember 1966 durch Bundes
kanzler Kiesinger und seine Regierung eingeleitete Politik fort 
und bietet dem Ministerrat der DDR erneut Verhandlungen bei
derseits ohne Diskriminierung auf der Ebene der Regierungen 
an, die zu vertraglich vereinbarter Zusammenarbeit führen sol
len. Eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die Bun
desregierung kann nicht in Betracht kommen. Auch wenn zwei 
Staaten in Deutschland existieren, sind sie füreinander nicht 
Ausland; ihre Beziehungen zueinander können nur von beson
derer Ar t sein.« 4 

I n dem »Bericht der Bundesregierung ü b e r die Lage der Na
t ion i m gespaltenen Deutschland< hat Brandt diese Vorstel
lungen seiner Deutschland-Politik am 14. Januar 1970 vor 
dem Bundestag bekrä f t ig t 5 . Die neue Bundesregierung strebt 
einen Modus vivendi i m Sinne eines Verhä l tn i s ses »beson
derer Art« zwischen beiden Teilen Deutschlands an. I m Ge
gensatz zur Auffasung der vorher amtierenden Bundesregie
rungen bejaht sie die S t aa t squa l i t ä t der DDR. Ebenso wie 
ihre Vorgänge r innen geht sie vom Fortbestand der Einheit 
der deutschen Nation aus und lehnt eine völkerrecht l iche A n 
erkennung der DDR ab. Was den Modus vivendi auf der 
inner- oder zwischendeutschen Ebene betrifft , so ist die Po l i 
t i k der Bundesregierung darauf gerichtet, die allgemein an
erkannten Prinzipien des zwischenstaatlichen Rechts auch i m 
Verhä l tn i s zur DDR zu beachten und durch Regierungsver
einbarungen auf mannigfaltigen Sachgebieten vornehmlich 
praktische Fragen des nachbarschaftlichen Zusammenlebens 
und nachbarschaftlicher Zusammenarbeit zu beiderseitigem 
Vor te i l zu regeln 6 . Hingegen negiert die Regierung der DDR 
ein zwischen- oder innerdeutsches Verhä l t n i s »besonderer 
Ar t« und verlangt von der Bundesrepublik die vö lke r r ech t 
liche Anerkennung m i t Herstellung diplomatischer Beziehun
gen der A r t , wie sie übe ra l l i n der Welt bestehen. 
Die Schaffung eines Modus vivendi i m Sinne eines V e r h ä l t 
nisses »besonderer Art« zwischen beiden Staaten i n Deutsch
land hä t t e , k ä m e er zustande, eine doppelte Seite: eine innere 
und eine ä u ß e r e . Nach innen w ä r e das bilaterale Verhä l tn i s 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR zu 
regeln, nach a u ß e n die Beziehungen der beiden Staaten i n 
Deutschland zu Drittstaaten und internationalen Organisa
tionen. Die Ebene des zwischen- oder innerdeutschen Modus 
vivendi steht nicht isoliert i m Raum, sondern kommuniziert 
aufs intensivste m i t der internationalen Ebene des zu schaf
fenden Modus v ivendi : »Dies war i n der Vergangenheit so, 
und es w i r d auch der Fa l l sein bei der zukünf t igen Entwick
lung des Verhä l tn i s ses zwischen Bundesrepublik und DDR.« ' 
Wesentlich s t ä r k e r als die f rüheren Bundesregierungen hat die 
SPD-FDP-Koali t ion die innerdeutschen Beziehungen m i t dem 
A u ß e n v e r h ä l t n i s beider Staaten ve rknüpf t . Bundeskanzler 
Brandt hatte bereits als A u ß e n m i n i s t e r der G r o ß e n Koal i t ion 
am 20. M a i 1969 auf diesen engen Zusammenhang hingewie
sen: 
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»Bei der Beurteilung der Beziehungen anderer zur DDR spielen 
für uns zwei Aspekte eine wesentliche Rolle. Einmal ist die Form 
von wesentlicher Bedeutung. Impliziert sie eine völkerrechtliche 
Sanktionierung der deutschen Spaltung und läßt sie jeden posi
tiven Bezug auf die Wiederherstellung der deutschen Einheit ver
missen, so kann sie von uns natürlich nicht hingenommen wer
den. Zum anderen ist zu untersuchen, ob unabhängig von der 
Form uns gegenüber ein unfreundlicher Akt deswegen begangen 
wird, weil die Motive und die Wahl des Zeitpunktes als eine 
Desavouierung unserer innerdeutschen Bemühungen erscheinen 
müssen. 
Mi t anderen Worten: Eine Anerkennung der DDR durch dritte 
Staaten wird für uns insbesondere solange als unfreundlicher Akt 
anzusehen sein, wie die DDR i m innerdeutschen Verhältnis ihre 
intransigente und böswillige Haltung nicht modifiziert. I m übr i 
gen ist es logisch, daß die von uns erstrebte innerdeutsche A n 
näherung, die Entwicklung von der innerdeutschen Konfronta
tion zur innerdeutschen Kooperation sich in den internationalen 
Bereich fortsetzen würde. Wir wollen doch unsere Landsleute in 
der DDR nicht vom internationalen Austausch isolieren. Das 
Gegenteil ist richtig. Sollte es also zu einem wirklichen Modus 
vivendi kommen, so wi rd er als ein geschichtliches Ubergangs
stadium auch international so formalisiert werden können, daß 
das Ziel der Wiederherstellung der deutschen Einheit nicht ver
lorengeht.« 8 

Unter Aussparung der gegenseitigen völkerrecht l ichen Aner
kennung i m I n n e n v e r h ä l t n i s macht die Bundesregierung die 
positive Fortentwicklung des innerdeutschen Verhä l tn i s ses 
seitens der DDR zum Bewertungskri ter ium für die vö lke r 
rechtliche Anerkennung der DDR durch dr i t te Staaten. Dieses 
Kommunizieren des Innen- m i t dem A u ß e n v e r h ä l t n i s der 
beiden Staaten i n Deutschland hat B u n d e s a u ß e n m i n i s t e r 
Scheel anläßl ich eines Informat ionsgesprächs m i t den Bot 
schaftern M i t t e l - und S ü d a m e r i k a s am 10. Februar 1970 i n 
Bonn knapp akzentuiert: 

»Die DDR kann nur in dem Maße hoffen, international respek
tiert und anerkannt zu werden, in dem ihre Außenpolitik dem 
europäischen und weltweiten Trend zur Annäherung und zur 
Kooperation auch im Verhältnis zur Bundesrepublik Rechnung 
trägt. Das ist unseres Erachtens ein moralisch sauberer Mecha
nismus, der auch in der Welt von heute noch funktioniert, ohne 
daß wi r ihm mit Doktrinen nachhelfen müßten.« 9 

Brandts Erfurter Vorschlag 

Die Position, welche die SPD-FDP-Bundesregierung i n diesen 
Fragen konkret einnehmen w i l l , ist noch nicht k la r ü b e r 
schaubar. Zumindest deutet sich aber ein Kurswechsel gegen
ü b e r der Pol i t ik der f rüheren Bundesregierungen an. Bundes
kanzler Brandt hat seiner Feststellung i n der Regierungser
k l ä r u n g vom 28. Oktober 1969, die Einstellung der Bundes
republik und ihrer Freunde zu den internationalen Beziehun
gen der DDR h ä n g e nicht zuletzt von der Haltung Ost-Berlins 
ab, hinzugefügt , die Bundesregierung beabsichtige, i n den 
Vereinten Nationen und i n anderen internationalen Organi
sationen v e r s t ä r k t mitzuarbeiten. A u f beide Aussagen bezog 
sich Brandt i n seiner E r k l ä r u n g bei seinem ersten Treffen 
m i t dem Vorsitzenden des Ministerrats der DDR, W i l l i Stoph, 
am 19. März 1970 in Er fur t : 

»Ich schlage vor, daß wi r im weiteren Verlauf unserer Begeg
nungen und gemäß dem Fortschritt unserer Gespräche auch auf 
diese Fragen zu sprechen kommen. Fortschritte in dieser Hinsicht 
würden dazu dienen, die Leistungskraft unserer Landsleute, un
serer Wirtschaft und unserer Wissenschaft mehr als bisher dem 
Frieden, der Entwicklung und dem Kampf gegen den Hunger in 
vielen Teilen der Welt nutzbar zu machen.« 1 0 

A m 25. Februar 1970 e r k l ä r t e der damalige Parlamentarische 
S t a a t s s e k r e t ä r i m Auswär t i gen Amt , Ralf Dahrendorf, vor 
dem Bundestag, er k ö n n e sich eine »akt ive Konkur renz« der 
Bundesrepublik und der DDR auch i m Rahmen internationa
ler Organisationen vorstellen: 

»Es ist kein Verschenken, wenn man in der direkten friedlichen 
Auseinandersetzung der Systeme der Welt deutlich macht, wo 
unsere Stärke liegt, und zugleich die Voraussetzungen dafür 
schafft, im Zuge der Auseinandersetzung manches abzubauen, 
was nur erhöht und gesteigert wird, wenn man die Auseinander
setzung scheut.« 1 1 

Auch diese Ä u ß e r u n g deutete zwar auf eine Neuorientierung 
hin, doch ließ sie ebenfalls klare Konturen vermissen. Da 
eine Konkurrenz mindestens zwei Konkurrierende voraus
setzt, kann man aus der Formel Dahrendorfs allerdings 
schließen, 

»daß möglicherweise an eine getrennte Mitgliedschaft der Bun
desrepublik und der DDR in a l l e n internationalen Organisa
tionen gedacht ist. Da aktive Konkurrenz immer auf ein Ziel 
gleichen Inhalts gerichtet ist, ein solches für beide deutsche Staa
ten gemeinsam jedoch gegenwärtig nur im Bereich der relativ 
unpolitischen wirtschaftlich-technischen Organisationen vorstellbar 
ist, ergibt sich aus Dahrendorfs Formel weiter, daß an getrennte 
Mitgliedschaft zunächst nur in eben den wirtschaftlich-technischen 
Organisationen gedacht ist, die politischen Organisationen, d. h. 
praktisch die UNO-Mitgliedschaft, aber weiter ausgespart bleiben 
sollen. Denn eine Doppelmitgliedschaft beider deutscher Staaten 
in der UNO würde — darüber sollte kein Zweifel bestehen — 
heute weniger eine >aktive Konkurrenz< als eine >aktive Kontra-
kurrenz< zur Folge haben. Zu einer Mitgliedschaft der DDR in 
der UNO scheint man also erst bereit zu sein, wenn sich auch auf 
diesem politischen Sektor ebenfalls eine >aktive Konkurrenz< zwi
schen beiden deutschen Staten ermöglichen ließe, d. h. bei einem 
entsprechenden >Wohlverhalten< gegenüber der Bundesrepublik.« 1 2 

I m A p r i l 1970 m u ß t e die Bundesregierung Farbe bekennen, 
wie sie sich das Verhä l tn i s der DDR zu internationalen Orga
nisationen vorstellt . Die Pol i t ik der f rühe ren Bundesregie
rungen war darauf gerichtet, die DDR von der Mitgliedschaft 
i n weltweiten internationalen Organisationen, vor allem von 
der Mitgliedschaft i n der UNO, fernzuhalten. F ü r sie bedeu
tete die Doppelmitgliedschaft der Bundesrepublik Deutsch
land und der DDR i n internationalen Organisationen eine 
völkerrecht l iche Anerkennung der Spaltung Deutschlands. I m 
Gegensatz zu ihren Vorgänge r innen machte die Große K o a l i 
t ion den Versuch, eine gemeinsame Mitgliedschaft von B u n 
desrepublik und DDR i n internationalen technischen Organi 
sationen anzustreben. So unterbreitete die damalige Bundes
regierung am 9. M a i 1968 der VoUversammlung der Weltge
sundheitsorganisation (WHO) den Vorschlag, ein innerdeut
sches A m t für Fragen des Gesundheitswesens und für fach
liche Kontakte m i t der Weltgesundheitsorganisation zu er
richten 1 3 . Die DDR lehnte i n einer E r k l ä r u n g vom 22. M a i 
1968 gegenüber der Weltgesundheitsorganisation diesen V o r 
schlag ab 1 4 . 

DDR und ECE 

A m 15. A p r i l 1970 beschäft igte sich die 25. Plenartagung der 
UNO-Wirtschaftskommission für Europa (ECE) m i t einem 
Antrag der polnischen Delegation, der DDR die De-facto-
Mitgliedschaft i n der ECE e inzuräumen . Der A u ß e n m i n i s t e r 
der DDR, Otto Winzer, hatte an den P rä s iden t en der 25. Ple
nartagung, Jewgeni Matejew, ein Schreiben gerichtet, i n dem 
die DDR einen »Anspruch« auf Mitgliedschaft i n der ECE 
erhob 1 5 . Matejew teilte z ' i Beginn der Plenartagung am 15. 
A p r i l mit , daß auf Vorschlag der Delegation der Volksrepu
b l i k Polen i n die Tagesordnung der Punkt >Die offizielle 
Teilnahme der DDR an der 25. Plenartagung der ECE< aufge
nommen werden solle. Dazu wurde ein Resolutionsentwurf 
vorgelegt, i n dem es u.a. he iß t : »Die Wirtschaftskommission 
für Europa beschließt, den E x e k u t i v s e k r e t ä r zu beauftragen, 
die Deutsche Demokratische Republik offiziell zur Teilnahme 
an der 25. Plenartagung der ECE einzuladen.« 1 « 
Ursprüngl ich durften an den Konferenzen der ECE, i n der 
alle europäischen Staaten vertreten sind, die Bundesrepublik 
und die DDR als Berater ihrer Besa tzungsmäch te teilnehmen. 
Die Delegationen saßen hinter Schildern m i t den Aufschriften 
>Westliche Zone Deutschlands< und >östliche Zone Deutsch
lands«. Die Bundesrepublik wurde jedoch 1956 durch eine 
Wahl des Wirtschafts- und Sozialrats der UNO ordentliches 
Mitgl ied und erhielt das Schild Bundesrepubl ik Deutsch-
land< 1 7, w ä h r e n d die DDR ihr Namensschild behielt. Danach 
zog es der Vertreter der DDR vor, zu den Sitzungen nicht 
mehr zu erscheinen, obwohl er sein B ü r o i n Genf beibehielt. 
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Das Exekutiv-Sekretariat der ECE war vor einiger Zeit an 
die Bundesregierung m i t der Frage herangetreten, wie es der 
DDR wieder ermöglicht werden könne , an den Sitzungen t e i l 
zunehmen. Nach Beratungen mi t den Wes tmäch ten e r k l ä r t e 
der deutsche Vertreter i n Genf, Botschafter Schnippenköt te r , 
sowohl der sowjetischen Botschaft als auch dem Sekretariat 
gegenüber , daß die Bundesregierung zustimmen w ü r d e , wenn 
die DDR künf t ig hinter dem Schild >DDR< säße. I n Bonn 
betonte man dazu, dieses Entgegenkommen h ä t t e nichts am 
Status der DDR geänder t . Sie w ä r e nicht Mi tg l ied der ECE 
geworden, da dies ohnehin nur durch eine Wahl erfolgen 
könne . Die Bundesregierung wünsch te die N a m e n s ä n d e r u n g 
als eine »freundliche Geste« verstanden zu wissen, als einen 
»Bei t rag zur psychologischen En t spannung« , der auch i n der 
Perspektive der Begegnungen zwischen Bundeskanzler Brandt 
und DDR-Min i s t e rp rä s iden t Stoph zu sehen sei. Auch h ä t t e 
dieser Schritt i n der Konsequenz der R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g 
vom 28. Oktober 1969 gelegen 1 8. 
Die A n t w o r t des Exekutiv-Sekretariats wurde von der B u n 
desregierung als ermutigend angesehen, w ä h r e n d die sowje
tische Botschaft e rk l ä r t e , die DDR sei ein se lbs tändiger Staat 
und treffe ihre Entscheidungen allein. Die DDR e r k l ä r t e sich 
m i t dem Entgegenkommen Bonns nicht einverstanden und 
bestand auf voller Mitgliedschaft. I h r Vertreter blieb weiter 
den Sitzungen der ECE fern. Darauf wurde der Ant rag Polens 
eingebracht, der DDR eine Teilnahme zu ermögl ichen. Die 
Bundesregierung war jedoch auch jetzt nicht gewil l t , der 
DDR den vollen Status i n der ECE e i n z u r ä u m e n ; hingegen 
h ä t t e sie einer Regelung zugestimmt, nach der die DDR unter 
ihrem Namen als Berater an den Sitzungen h ä t t e teilnehmen 
k ö n n e n 1 9 . Der Ant rag Polens wurde von den Sprechern B u l 
gariens, Jugoslawiens, Rumän iens , der Tschechoslowakei und 
der UdSSR u n t e r s t ü t z t und m i t 16 gegen 11 Stimmen bei 
vier Stimmenthaltungen abgelehnt, »wobei Finnland gemein
sam m i t den sozialistischen Staaten für die offizielle Ein la
dung der Regierung der DDR gestimmt h a t « 2 0 . 

DDR und Weltgesundheitsorganisation 

I m M a i stand ein weiteres M a l die Aufnahme der DDR i n 
die Weltgesundheitsorganisation der UNO zur Diskussion. Die 
DDR hatte erneut einen Aufnahmeantrag gestellt, nachdem 
sie 1968 damit schon einmal durchgefallen war. Damals lehnte 
die 21. Konferenz der Weltgesundheitsorganisation (am 24. 
M a i 1968) mi t 59 gegen 19 Stimmen bei 27 Enthaltungen einen 
Antrag auf Vollmitgliedschaft der DDR ab; sie folgte damit 
dem Ersuchen des Vertreters der Bundesrepublik, Paul Frank, 
welcher der DDR statt dessen die Errichtung eines innerdeut
schen Amtes für Fragen des Gesundheitswesens und für fach
liche Kontakte mi t der WHO vorgeschlagen hatte. 
Die Aufnahme in eine der Sonderorganisationen der UNO ist 
für die DDR nicht zuletzt deshalb wichtig, we i l sie als M i t 
glied einer solchen Organisation aufgrund der sogenannten 
»Wiener Formel< an allen von der UNO veranstalteten Ver
tragskonferenzen teilnehmen könn te . Der Schachzug, gerade 
die Aufnahme in die WHO zu beantragen, war geschickt 
gewähl t , »einmal wegen des h u m a n i t ä r e n Charakters dieser 
Organisation, zum anderen wegen des besonderen Abs t im
mungsmodus i n dieser Organisation, der eine Aufnahme 
schon bei einfacher Mehrheit der i n der Vollversammlung 
anwesenden Mitglieder vors i eh t« 2 1 . Hinzu kommt, d a ß sich 
der Generaldirektor der WHO, Candau (Brasilien), vor Be
ginn der d ies jähr igen Vollversammlung i n Genf für die A u f 
nahme der DDR in die WHO ausgesprochen hat. A u f eine 
entsprechende Frage von Journalisten e rk l ä r t e Candau: »Alle 
L ä n d e r sollten i n der Weltgesundheitsorganisation vertreten 
sein. Ich b in für die Unive r sa l i t ä t der Organisation. Sie ist 
eine wertvolle Voraussetzung für unsere gemeinsamen Aufga
ben.« Er fügte hinzu, dies sei keine politische Feststellung, son
dern die zwingende An twor t au i die vielen technischen Fragen 
der Weltgesundheit: »Seuchen kennen keine Grenzen .« 2 2 
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Die Präsidentin der 24. Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
Mrs. Angie Brooks-Randolph, weilte auf Einladung der Bundesregie
rung vom 19. bis 25. Juli 1970 in der Bundesrepublik. Sie besuchte 
Hamburg, Berlin, Bonn, Duisburg-Hamborn, Oberhausen und Düssel
dorf. Das Bild zeigt die Präsidentin beim Zusammentreffen mit Bun
deskanzler Willy Brandt am 24. Jul i 1970 In Bonn. 

A m 14. M a i 1970 hat die Vollversammlung der WHO die 
Entscheidung ü b e r den Aufnahmeantrag der DDR auf näch 
stes Jahr vertagt. E in entsprechender Vorschlag Uruguays 
wurde mi t 70 gegen 26 Stimmen bei 19 Enthaltungen gebil
l igt . I n der m e h r s t ü n d i g e n Debatte hatten die Vertreter der 
Bundesrepublik für die Vertagung des Aufnahmeantrags, der 
von Ungarn und 16 anderen Staaten eingebracht worden war, 
p läd ier t . Der stellvertretende ungarische Gesundheitsminister 
Faradi hatte die WHO aufgefordert, m i t einer Annahme des 
Aufnahmeantrags die »Real i tä ten anzuerkennen, die i n Europa 
exis t ieren«. Die Mitgliedschaft der DDR w ü r d e ein wesent
licher Beitrag zur Arbei t der WHO sein. Wenn man i n dieser 
Frage ausschließlich politische G r ü n d e anführe , lasse man 
die h u m a n i t ä r e n G r u n d s ä t z e der Organisation auße r acht. 
Botschafter Schn ippenkö t t e r hatte die G r ü n d e dargelegt, 
warum die Bundesrepublik gegen den Ant rag der DDR s t im
men werde: Eine Aufnahme der DDR zu diesem Zeitpunkt 
w ü r d e die von der Bundesregierung eingeleiteten politischen 
Verhandlungen prä jud iz ie ren und es dem deutschen Volk 
damit »schwieriger machen, ü b e r seine Zukunft selbst zu 
entscheiden«. Die B e m ü h u n g e n u m eine umfassende Entspan
nung zwischen Ost und West k ö n n t e n durch eine S tö rung des 
innerdeutschen Dialogs kompliziert oder gar gefährde t wer
den. Schn ippenkö t t e r wies darauf hin, d a ß die g roße Mehr-
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heit aller Staaten nach wie vor die völkerrecht l iche Anerken
nung der DDR ablehne. Die Aufnahme der DDR i n die WHO 
w ü r d e ih r praktisch Z u t r i t t zu allen anderen UNO-Organi -
sationen verschaffen und damit weittragende politische K o n 
sequenzen haben. Eine Entscheidung von solcher Tragweite 
sei nicht Angelegenheit einer Sonderorganisation wie der 
WHO, sondern m ü s s e den zus tänd igen Gremien, so der V o l l 
versammlung der Vereinten Nationen, übe r l a s sen bleiben. 
Schließlich sprach sich Schn ippenkö t t e r für eine Vertagung 
der Entscheidung bis zur nächs ten Jahresversammlung der 
WHO 1971 aus 2 3. 
Auch der Leiter der WHO-Delegation der Bundesrepublik, 
Professor von Mange r -Kön ig , e r l äu t e r t e der Versammlung, 
warum die Bundesregierung gegen eine Mitgliedschaft der 
DDR i n der WHO sei. Der S t a a t s s e k r e t ä r i m Bundesgesund
heitsministerium erneuerte den Vorschlag, d a ß die Bundesre
publ ik und die DDR ein innerdeutsches A m t für Fragen des 
Gesundheitswesens und für fachliche Kontakte mi t der WHO 
g r ü n d e n sollten. Leider habe die DDR diesem Vorschlag bis
her nicht zugestimmt. 
Der sowjetische Chefdelegierte, der stellvertretende Gesund
heitsminister Wenedikto, stellte sich i n einer l änge ren Er
k l ä r u n g hinter den Aufnahmeantrag der DDR; die WHO 
könne ohne Teilnahme der DDR nicht erfolgreich arbeiten. 
Die Zeit sei nun gekommen, sich von der Vergangenheit zu 
lösen. Die Vertreter des I rak, der Volksrepublik Kongo und 
Polens u n t e r s t ü t z t e n den Antrag, w ä h r e n d sich der amerika
nische Delegierte der Warnung Schn ippenkö t t e r s vor den 
politischen Konsequenzen einer Aufnahme der DDR anschloß. 
Schließlich brachte Uruguay den Vorschlag ein, ü b e r den 
DDR-Aufnahmeantrag erst i m nächs ten Jahr abzustimmen. 
Dieser Vorschlag erhielt eine g röße re Mehrheit als die A b 
lehnung der Aufnahme der DDR vor zwei Jahren 2 4 . 

Brandts Vorschlag in Kassel 

Wenige Tage später , am 21. M a i 1970, trafen sich Bundes
kanzler Brandt und Min i s t e rp räs iden t Stoph zu ihrem zwei
ten Gespräch i n Kassel. Dor t entwickelte Brandt Vorstel lun
gen der Bundesregierung ü b e r G r u n d s ä t z e und Vertrags
elemente für die Regelung gleichberechtigter Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Der letzte Vor 
schlag des von Brandt vorgelegten 20-Punkte-Katalogs l au 
tet: »Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche De
mokratische Republik werden auf der Grundlage des z w i 
schen ihnen zu vereinbarenden Vertrages die notwendigen 
Vorkehrungen treffen, u m ihre Mitgliedschaft und Mitarbei t 
i n internationalen Organisationen zu rege ln .« 2 5 

I n seiner zweiten E r k l ä r u n g wies Bundeskanzler Brandt noch
mals darauf hin, d a ß für die Bundesregierung die innerdeut
schen Beziehungen m i t dem A u ß e n v e r h ä l t n i s beider Staaten 
i n Deutschland eng ve rknüpf t seien. Brandt füh r t e dazu aus: 

»Was nun die Beziehungen zu dritten Staaten und internationalen 
Organisationen angeht, so denke ich: Wenn w i r für das Verhält
nis zwischen unseren beiden Staaten angemessene Formen gefun
den haben oder finden sollten, werden auch die Schwierigkeiten, 
die sich im Verhältnis der DDR zu Drittstaaten ergeben, zuneh
mend geringer werden. Wir begreifen es als einen Beitrag zu den 
Bemühungen, dieses Verhältnis friedlich zu ordnen, wenn ein uns 
befreundeter Staat alles unterläßt, was diesen Versuch erschwe
ren könnte. Auch Sie erwarten von Ihren Freunden die Unter
stützung Ihrer Politik. Wenn unser beider Streben der Verständi
gung gilt, wi rd sich auch das Verhältnis zu den Staaten um uns 
endgültig klären. Ich habe es so verstanden, daß im übrigen 
beide Staaten in Deutschland der Arbeit der Vereinten Nationen 
zur Erhaltung des Friedens in der Welt eine große Bedeutung 
beimessen. Insofern mag man es bedauern, daß die Bundesrepu
blik Deutschland und die DDR bisher keine Mitglieder der Ver
einten Nationen sind. Das ist nicht zuletzt eine Folge des bisheri
gen Verhältnisses zwischen den beiden deutschen Staaten, das 
wi r nunmehr durch Vertrag neu zu regeln versuchen sollten. 
Wären unsere Bemühungen erfolgreich, würden wi r auch auf 
anderen Gebieten mit größerer Aussicht auf Erfolg notwendige 
Vorkehrungen treffen können, um unsere Mitarbeit i n inter
nationalen Organisationen zu regeln.« 2 6 

Brandt e r l ä u t e r t e i n seiner zweiten E r k l ä r u n g gegenübe r 
Stoph auch die Haltung der Bundesregierung i n der Frage 
der M i t w i r k u n g der DDR i n der ECE. Die Einstellung der 
Bundesregierung sei von dem Wunsch bestimmt gewesen, 
»auch im internationalen Bereich ein Zeichen für die Verständi
gungsbereitschaft der beiden deutschen Staten zu setzen. Dabei 
glaubte die Bundesregierung aus Mitteilungen des Exekutiv
sekretärs der ECE und aus Äußerungen des Vertreters der DDR 
in Genf entnehmen zu können, daß auch Ihre Regierung Inter
esse an einer pragmatischen, die Frage des Status ausklammern
den Lösung haben würde. Zu unserem Bedauern sind Mißver
ständnisse eingetreten, die schließlich zum Scheitern des Ver
suchs geführt haben.« 2 7 

Die Einstellung der Bundesregierung zum Aufnahmeantrag 
der DDR i n die WHO u m r i ß Brandt so: 
»Aus der Erfahrung mit der ECE-Sitzung muß man wohl die 
Erkenntnis ableiten, daß Zwischenlösungen im internationalen 
Bereich kaum praktikabel sind. Ich ziehe daraus die Schlußfol
gerung, daß w i r zuerst das politische Verhältnis zwischen unseren 
beiden Staaten regeln müssen, bevor wir in der Lage sein wer
den, unser Verhältnis zu dritten Staaten und in den internatio
nalen Organisationen einvernehmlich zu regeln. Von dieser Er
kenntnis wurde auch die Haltung der Bundesrepublik bei der 
Tagung der WHO bestimmt: Einmal die Möglichkeit einer Z w i 
schenlösung als nicht gegeben zu betrachten, sich aber nicht auf 
den Weg der Ablehnung, sondern auf den Weg der Offenhaltung 
des Problems zu begeben.« 2 8 . 

Die Frage nach der Doppelmitgliedschaft der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR i n den Vereinten Kationen spielte 
auch i n den Verhandlungen ü b e r den Abschluß eines neuen 
deutsch-sowjetischen Vertrags eine Rolle, i n dem beide Seiten 
nicht nur einen Gewaltverzicht ausgesprochen, sondern auch 
Grenzregelungen getroffen haben. Punkt 7 des sogenannten 
Bahr-Papiers lautet: 
»Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regie
rung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken bekunden 
ihre Bereitschaft, im Zuge der Entspannung in Europa und i m 
Interesse der Verbesserung der Beziehungen zwischen den euro
päischen Ländern, insbesondere der Bundesrepublik Deutsch
land und der Deutschen Demokratischen Republik, Schritte zu 
unternehmen, die sich aus ihrer entsprechenden Stellung erge
ben, um den Beitrit t der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik zur Organisation der Ver
einten Nationen und zu deren Sonderorganisationen zu fördern.« 2 9 

I n dem am 12. August 1970 i n Moskau unterzeichneten deutsch
sowjetischen Vertrag w i r d die Frage einer gleichzeitigen A u f 
nahme beider Staaten i n die UNO nicht angesprochen. 

Der Standpunkt der DDR-Regierung 

Nach Auffassung der D D R - F ü h r u n g hat die Entwicklung der 
Außenbez iehungen der beiden Staaten i n Deutschland, d. h . 
also vornehmlich der Außenbez iehungen der DDR, eindeutig 
den Vorrang gegenüber der Entwicklung der innerdeutschen 
Beziehungen. Die DDR ist i n sehr vie l s t ä r k e r e m M a ß e an 
internationaler Anerkennung i n Form diplomatischer Be
ziehungen zu Drittstaaten in der auße rkommuni s t i s chen Welt 
als an intensiven Beziehungen mi t der Bundesrepublik in ter
essiert. Sie möchte mi t der Bundesrepublik ü b e r die Bezie
hungen zu Dr i t t en insoweit sprechen, als sie die Bundesregie
rung auffordert, die »Einmischung« i n die Außenpo l i t ik der 
DDR zu unterlassen, d. h. die Ausweitung der diplomatischen 
und der Beziehungen Ost-Berlins zu internationalen Organi
sationen nicht mehr zu behindern. Auch die Regierung der 
DDR sieht den Zusammenhang zwischen ihren Beziehungen 
zur Bundesrepublik und ihren Beziehungen zu Drittstaaten. 
Auch sie bezieht diesen Zusammenhang i n ihre Ü b e r l e g u n g e n 
mi t ein. Sie glaubt, 

»gerade durch bis zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
betriebene Internationalisierung des zwischen-deutschen Verhäl t 
nisses den Durchbruch zur Entwicklung ihrer Außenbeziehungen 
über den interkommunistischen Bereich hinaus zu erreichen« 3 0 . 

Stophs Erfurter Erklärung 

Besonders deutlich brachte Min i s t e rp rä s iden t Stoph diesen 
Standpunkt bei seinem ersten Treffen m i t Bundeskanzler 
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Brandt i n Erfur t am 19. März 1970 zum Ausdruck, als er den 
Bundeskanzler auf seine Bereitschaft, mi t der DDR zu Rege
lungen auf dem Boden der Gleichberechtigung und der Nicht
diskriminierung zu gelangen, ansprach: 
»Es würde doch dieser Erkenntnis entsprechen, wenn jetzt zwi
schen der BRD und der DDR normale völkerrechtliche, das heißt 
diplomatische Beziehungen hergestellt werden. Das würde den 
europäischen Interessen sowohl der DDR als auch der BRD ent
sprechen, denn beide Staaten bekämen damit eine Möglichkeit, 
ihre Beziehungen zu allen europäischen Staaten zu normalisieren. 
Ich möchte nicht annehmen, daß Sie eine Politik fortführen wol
len, die einzig und allein zur Verschärfung der Spannungen bei
getragen und die Bundesrepublik zu einem Störfaktor für den 
Frieden in Europa gemacht hat .« 3 1 

Hier wertet Stoph die Forderung nach völkerrecht l icher A n 
erkennung der DDR an die Adresse der Bundesrepublik gera
dezu als indi rekt wirkendes M i t t e l zur Entwicklung der 
Außenbez iehungen Ost-Berlins. 
Nach Auffassung der DDR-Regierung sind beide Staaten i n 
Deutschland — wie es i n zahlreichen offiziellen Verlautba
rungen Ost-Berlins immer wieder he iß t — »souveräne Sub
jekte des Völkerrechts«, zwischen denen »normale« — und 
darunter versteht die D D R - F ü h r u n g »völkerrechtliche« — 
Beziehungen hergestellt werden sollten. Kompromiß los lehnt 
sie die Konzeption der Bundesregierung, zwischen beiden 
Staaten i n Deutschland ein Verhä l tn i s »besonderer Art« zu 
schaffen, ab. Konsequenterweise versagt sie auch der Prolon
gation des besonderen Innenve rhä l tn i s se s auf die A u ß e n b e 
ziehungen beider Staaten i n Deutschland ihre Zustimmung. 
Die DDR-Regierung wendet sich vornehmlich, wie bekannt, 
gegen jene außenpol i t i schen G r u n d s ä t z e und Verhaltensre
geln, m i t deren Hil fe f r ü h e r e Bundesregierungen es we i t 
gehend vermocht hatten, die Entwicklung der internationalen 
Beziehungen der DDR zu nichtkommunistischen Staaten zu 
verhindern: Jahrelang war ih r die These vom Recht der B u n 
desregierung, das ganze deutsche V o l k zu vertreten, und die 
sich daraus ergebenden außenpol i t i schen S a n k t i o n s m a ß n a h 
men der Hal ls te in-Doktr in ein Dorn i m Auge. Obwohl be
reits die Große Koal i t ion das Alleinvertretungsrecht der B u n 
desrepublik und die Hal ls te in-Doktr in teilweise abgebaut 
und obwohl sich die SPD-FDP-Bundesregierung von diesen 
G r u n d s ä t z e n und Verhaltensweisen noch weiter distanziert 
hat 3 2 , w i r d dies von Ost-Berliner Seite nicht zur Kenntnis ge
nommen. I n dem Wunsch der Bundesregierung, ein V e r h ä l t 
nis »besonderer Art« i m innerdeutschen Bereich zu en twik -
keln, a r g w ö h n t die DDR-Regierung eine Methode, die DDR 
international »unte r Kura te l« zu stellen. Diese Feh le inschä t 
zung der Bonner Deutschlandpolitik ist einer der G r ü n d e 
dafür, d a ß Ost-Berl in die Qualifizierung des innerdeutschen 
Verhä l tn i sses als ein solches von »besonderer Art« verweigert 
und sog. normale, d. h . völkerrecht l iche, Beziehungen zu Bonn 
anstrebt 3 3. 

Seitens der DDR ist der Sondercharakter der innerdeutschen 
Beziehungen wiederholt bestritten worden. So he iß t es zum 
Beispiel i n einem Grundsatzartikel des >Neuen Deutschland« 
vom 9. November 1969: 
»Die Beziehungen zwischen souveränen Staaten werden durch das 
Völkerrecht geregelt. Das Völkerrecht aber verlangt, die souve
räne Gleichheit der Staaten, ihre territoriale Integrität zu achten 
und vor allem die bestehenden Grenzen anzuerkennen. Das gilt 
auch — ob man das heute in Bonn bereits einsieht oder noch nicht 
— für die Beziehungen zwischen der DDR und der westdeutschen 
Bundesrepublik. Auch ihre Beziehungen müssen umfasend und 
uneingeschränkt auf der Basis des Völkerrechts geregelt sein. Sie 
unterscheiden sich nicht von den Beziehungen zwischen anderen 
souveränen Staaten. Nur auf diesem Wege ist eine Annäherung 
beider Staaten möglich und die Normalisierung ihrer Bezie
hungen.« 3 4 

Ähnl ich hatte sich Ulbricht bereits auf der 10. Tagung des 
Zentralkomitees der SED i m M a i 1960 g e ä u ß e r t : 
»Zwischen souveränen Staaten kann es nur völkerrechtliche Be
ziehungen geben. Beziehungen zv ischen der Deutschen Demokra
tischen Republik und der westdeutschen Bundesrepublik sind 
ihrer Natur nach immer völkerrechtliche Beziehungen.« 3 5 

Ber l iner F r a g e n ? 
Die Verhandlungen Uber den Moskauer Vertrag haben außer dem 
eigentlichen Vertragswerk auch zur Formulierung von Absichtserklä
rungen der beiden Regierungen über ihre zukünftige Politik geführt. 
Es handelt sich um die Punkte des sogenannten Bahr-Papiers, die 
keine Aufnahme in das eigentliche Vertragswerk gefunden haben. 
Unter Punkt 7 dieses Papiers bekunden die beiden Regierungen »ihre 
Bereitschaft, im Zuge der Entspannung in Europa und im Interesse 
der Verbesserung der Beziehungen zwischen den europäischen Län
dern, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland und der Deut
schen Demokratischen Republik, Schritte zu unternehmen, die sich 
aus ihrer entsprechenden Stellung ergeben, um den Beitritt der Bun
desrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Repu
blik zur Organisation der Vereinten Nationen und zu deren Sonder
organisationen zu fördern«. 

Die Formulierung wird von der Bundesregierung so ausgelegt, daß 
damit auch der Primat der innerdeutschen Beziehungen ausgedrückt 
wird. Die Frage einer Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die 
Weltorganisation wird daher nur nach befriedigenden Fortschritten 
in den Beziehungen zwischen Ost-Berlin und Bonn aktuell werden. 
Nichtsdestoweniger lohnt es sich bereits jetzt, Fragen zu stellen, die 
spätestens im Zeitpunkt des Beitritts beantwortet werden müssen. 
Eine dieser Fragen lautet, ob und durch wen Berlin In den Vereinten 
Nationen vertreten werden soll. Von zuständiger und auch nicht zu
ständiger Seite werden Modelle entworfen und wieder verworfen: 
Vertretung West-Berlins durch die westlichen Schutzmächte, Vertre
tung West-Berlins durch die Bundesrepublik, Vertretung Ost-Berlins 
durch die Sowjetunion, Vertretung Ost-Berlins durch die Deutsche 
Demokratische Republik, selbständige Mitgliedschaft West-Berlins in 
der UNO und weitere. 

Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, daß in akademischer 
Fachsimpelei ein Problem hochgespielt wird. Die Interessen West-
Berlins werden bereits jetzt in den Sonderorganisationen der Ver
einten Nationen und in zahllosen anderen internationalen Organisa
tionen rechtlich und politisch wirksam vertreten. Die im Rahmen der 
Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen erarbeiteten 
Konventionen und Abkommen, denen die Bundesrepublik beigetre
ten ist, gelten in den meisten Fällen auch für West-Berlin. Da, wo 
die DDR internationale Verpflichtungen eingegangen ist, gelten diese 
durchweg auch für Ost-Berlin, und daß dies auch in Zukunft der Fall 
sein wird, wird von niemandem ernsthaft bezweifelt. 
Wem in Deutschland und erst recht in der übrigen Welt ist es auf
gefallen, daß der 1950 vollzogene Beitritt der Bundesrepublik zum 
Europarat 18 Jahre lang nicht für Berlin galt, daß erst im Jahre 1968 
die Bundesregierung mit Einverständnis der Schutzmächte die nöti
gen Formalitäten erledigte und der Depositarmacht der Satzung des 
Europarats, Großbritannien, die Einbeziehung Berlins mitteilte? Und 
wenn damit weltbewegende Rechtsfolgen verknüpft gewesen wären, 
dann hätte dies sicherlich nicht ohne weiteres mit 18 Jahre rück
wirkender Kraft geschehen können. Hat jemand in den 18 Jahren 
das Gefühl gehabt, die Interessen Berlins seien in einem wichtigen 
internationalen Gremium nicht wirksam vertreten worden? 
Der Vergleich des Europarats mit der Organisation der Vereinten 
Nationen hinkt. Aber niemand wird die Einbeziehung Berlins in 
einen Beitritt der Bundesrepublik in die UNO als lebenswichtig für 
den freien Teil der ehemaligen deutschen Hauptstadt bezeichnen. In 
den laufenden Berlin-Verhandlungen gibt es wichtigere Fragen zu 
lösen. 

In einem Falle könnte die Frage Relevanz erhalten: wenn man auf 
den Gedanken käme, West-Berlin als selbständiges Mitglied in die 
UNO aufzunehmen. In einer osteuropäischen Zeitschrift wurde dieser 
Gedanke als — wohl nur kurzlebiger — Versuchsballon lanciert. 
Der Autor vermerkte fleißig, ein wie lebensfähiger Staat West-Berlin 
sein würde, wie viele namhafte UN-Mitglieder nach Bevölkerung, 
nach dem Bruttosozialprodukt oder dem Außenhandelsvolumen doch 
viel kleiner als West-Berlin seien. 

Die selbständige politische Einheit West-Berlin< würde mit ihrer 
Aufnahme in die UNO gewissermaßen die höchste völkerrechtliche 
Weihe erhalten. Wie dieses diplomatische Meisterstück gegen den 
Willen der Bevölkerung, gegen den Willen ihrer verfassungsmäßi
gen Organe, gegen den Willen der Inhaber der obersten Gewalt und 
gegen den Willen dreier ständiger Mitglieder des Sicherheitsrats 
und schließlich ohne einen kompetenten Antragsteller erreicht wer
den könnte, wird nicht erwähnt. 
West-Berlin ein Mitglied der Vereinten Nationen? An der Spree ant
wortet man auf eine solche Frage: »Harn se's nich ne Nummer 
kleener?« _. .. . . . , , . 

Die persönliche Meinung 
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Besonderen Wert legte er auf die Feststellung, nur i m Rah
men völkerrecht l icher Beziehungen sei die DDR gegenüber 
der Bundesrepublik gleichberechtigt; andernfalls sei sie dis
kr imin ie r t . 
A u f der 12. Tagung des Zentralkomitees der SED i m Dezem
ber 1969 wurden diese Behauptungen ebenfalls i n verschie
denen Variationen ar t ikul ier t . M i t einem breit gestreuten 
B ü n d e l von Argumenten wandten sich alle Hauptredner 
scharf gegen den Begriff » innerdeutsche Bez iehungen« 3 6 . Be i 
spielsweise sagte Ulbricht, eine P r ü f u n g der amtlichen D o k u 
mente und E r k l ä r u n g e n habe ergeben, 
»daß als Modell für das Wunschbild von »Beziehungen beson
derer Art< zwischen den beiden deutschen Staaten, die füreinan
der angeblich kein Ausland sein können, offenbar die Beziehun
gen zwischen Vormund und Mündel angesehen werden . . . Die 
Vormundschaftsanmaßung ist nur eine Variante der Alleinver
tretungsanmaßung.« 3 ' 

Der von Ulbricht i n seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Staatsrats der DDR am 18. Dezember 1969 Bundesp rä s iden t 
Heinemann ü b e r s a n d t e En twur f eines »Vertrages ü b e r die 
Aufnahme gleichberechtigter Beziehungen zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik 
Deutschland< 3 8 e n t h ä l t dementsprechend i n A r t . I das Ange
bot, »normale gleichberechtigte Beziehungen. . . auf der 
Grundlage der allgemein anerkannten Prinzipien und Nor
men des Völkerrechts« aufzunehmen. A u f seiner spektaku
l ä r e n Pressekonferenz am 19. Januar 1970 — der ersten nach 
unge fäh r neun Jahren nach dem Bau der Mauer i n Ber l in — 
forderte Ulbricht erneut die »Aufnahme normaler gleichbe
rechtigter Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten 
auf völkerrecht l icher G r u n d l a g e « 3 9 . A u f die Frage eines west
deutschen Korrespondenten erwiderte er knapp und k la r : 
»Es handelt sich hier nicht u m juristische Spitzfindigkeiten. 
Es geht u m gleichberechtigte völkerrecht l iche Bez iehungen .« 4 0 

Stophs Kasseler Erklärung 

Den gleichen kompromiß losen Standpunkt hat M i n i s t e r p r ä 
sident Stoph bei seinem Treffen mi t Bundeskanzler Brandt 
sowohl i n Erfur t als auch i n Kassel vertreten. I n Erfur t 
e r k l ä r t e er am 19. März 1970: 

»In der Formel von »besonderen innerdeutschen Beziehungen« ist 
der alte Anspruch enthalten, die DDR einem Vormundschaftsver
hältnis zu unterwerfen. Solche Konstruktionen . . . sollen nur dazu 
dienen, die alte Alleinvertretungsanmaßung in abgewandelter 
Form aufrechtzuerhalten und die Diskriminierung der DDR mit 
anderen Methoden fortzusetzen. Sie werden verstehen, daß das 
für uns völlig unannehmbar und kein Verhandlungsgegenstand 
ist.« 4 1 

Und i n seiner G r u n d s a t z e r k l ä r u n g sagte Stoph am 21. M a i 
1970 i n Kassel: 

»Sie haben mehrfach davon gesprochen, daß das Verhalten der 
Bundesregierung zu den Außenbeziehungen der DDR davon ab
hängig sei, wie sich die DDR gegenüber der Bundesrepublik 
verhalte, worunter offensichtlich zu verstehen ist, daß sich die 
DDR »innerdeutschen Sonderbeziehungen< unterwerfen s o l l . . . 
Derartige Vorbedingungen sind absolut unannehmbar .« 4 2 

Besonders scharf wandte sich Ulbricht gegen das Konzept der 
Bundesregierung, zwischen den innerdeutschen Beziehungen 
und den Außenbez iehungen beider Staaten i n Deutschland 
bestehe ein enger Zusammenhang, auch auf der 13. Tagung 
des Zentralkomitees der SED i m Juni 1970. Er betonte, d a ß 
es »»innerdeutsche Beziehungen« i m Sinne Bonns« zwischen 
der »vom Monopolkapital beherrschten BRD und der soziali
stischen Deutschen Demokratischen Republik niemals geben« 4 3 

werde. 

Ost-Berlins UNO-Vorstöße 

Die DDR-Regierung ver t r i t t die These, die innerdeutschen 
Beziehungen seien nicht »besonderer Ar t« , sondern m ü ß t e n 
auf der Basis des Völkerrechts geregelt werden, vor allem 
deshalb, we i l sie mi t Recht davon ausgeht, daß i h r m i t einer 

etwaigen völkerrecht l ichen Anerkennung durch die Bundes
republik auch international ein entscheidender Durchbruch 
gelänge. Die Pol i t ik der DDR ist auf v o l l - und se lbs tändige 
Mitgliedschaft i n allen weltweiten internationalen Organisa
tionen gerichtet. Ge länge es ihr , beispielsweise i n Sonder
organisationen der UNO oder m i t der Bundesrepublik sogar 
i n die Weltorganisation selbst aufgenommen zu werden, so 
h ä t t e das weitreichende Folgen auch für die A u ß e n b e z i e h u n 
gen der DDR zu jenen Staaten, die i h r bis heute die vö lke r 
rechtliche Anerkennung versagt haben. Gerade deshalb ist 
Ost-Berl in seit Jahren b e m ü h t , i m Rahmen der Vereinten 
Nationen möglichst gleichberechtigt neben der Bundesrepu
b l i k mitarbeiten zu können . 
Die D D R - F ü h r u n g weiß, daß das i n der UNO-Satzung vor
geschriebene Verfahren zur Aufnahme neuer Mitglieder i n 
die Vereinten Nationen unter den derzeitigen weltpolitischen 
Verhä l tn i s sen die Bundesrepublik und die DDR wie »un
trennbare siamesische Zwil l inge« 4 4 aneinander kettet. G e m ä ß 
A r t . 4 Abs. 2 UNO-Satzung erfolgt die Aufnahme eines Staates 
durch Beschluß der Generalversammlung auf Empfehlung 
des Sicherheitsrats. A r t . 27 Abs. 3 sieht vor, d a ß ein Staat 
Vol lmitgl ied der UNO nur dann werden kann, wenn alle 
S tänd igen Mitglieder des Sicherheitsrats dem Antrag zu
stimmen. I m Sicherheitsrat w ü r d e aber die Sowjetunion u n 
zweifelhaft einen Aufnahmeantrag der Bundesrepublik durch 
A u s ü b u n g des Vetorechts blockieren, wenn nicht gleichzeitig 
die Wes tmäch te einem Aufnahmeantrag der DDR zust imm
ten; umgekehrt w ü r d e n die Wes tmäch te auch i n Zukunft 
einen Aufnahmeantrag der DDR blockieren. I n dieser Situa
t ion gibt es daher gegenwär t ig und wohl noch für l änge re 
Zeit nur zwei Mögl ichkei ten: Entweder werden Bundesrepu
b l i k und DDR gleichzeitig zur Mitgliedschaft i n der UNO 
zugelassen oder beide bleiben d r a u ß e n vor der U N O - T ü r . 
Die D D R - F ü h r u n g war bereits 1966 realistisch genug, i n 
ihrem ersten Ant rag auf Aufnahme der DDR i n die UNO 
gleichzeitig die Aufnahme der Bundesrepublik in die Wel t 
organisation zu empfehlen. Dazu hieß es i m »Antrag des 
Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik auf M i t 
gliedschaft der Deutschen Demokratischen Republik i n der 
Organisation der Vereinten Nationen« vom 28. Februar 1966: 

»Da die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deut
schen Staaten eine unabdingbare Voraussetzung für ihre fried
liche Wiedervereinigung darstellt, ist die Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik bei allen Vorbehalten, die sie 
im Hinblick auf die fehlende Übereinstimmung der Politik der 
westdeutschen Regierung mit den Zielen und Grundsätzen der 
Satzung der Vereinten Nationen hat, der Auffassung, daß auch 
die Aufnahme der westdeutschen Bundesrepublik in die Welt
organisation diesem Ziel dienen würde.«« 5 

Nachdem der damals unternommene Beitrittsversuch der 
DDR i m Sande verlaufen ist, versucht Ost-Berl in jetzt, die 
Bundesregierung zu einen, gemeinsamen Vorstoß in Richtung 
Doppelmitgliedschaft beider Staaten in der UNO zu bewegen. 
A r t . V I I I des dem Bundesp rä s iden t en am 18. Dezember 1969 
über re ich ten Vertragsentwurfs der DDR lautet: 
»Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik 
Deutschland beantragen ohne Verzögerung in Übereinstimmung 
mit dem Prinzip der Universalität der Organisation der Ver
einten Nationen ihre Aufnahme als vollberechtigte Mitglieder in 
die Organisation der Vereinten Nationen. Sie werden dafür ein
treten, daß andere Staaten die Aufnahme der beiden deutschen 
Staaten in die Organisation der Vereinten Nationen unters tüt 
zen.« 4 6 

I n Er fur t e r l äu t e r t e DDR-Min i s t e rp räs iden t Stoph diesen 
A r t i k e l : 
»Niemand kann bestreiten, daß es sowohl im Interesse beider 
Staaten und ihrer Bürger als auch im Interesse der Universali tät 
der Weltorganisation läge, wenn die DDR und die BRD mit ihren 
beachtlichen politischen, ökonomischen und kulturellen Potenzen 
gleichberechtigt am weltweiten Wirken der UNO teilnehmen und 
auch auf diese Weise einen Beitrag zur allseitigen friedlichen 
Zusammenarbeit der Völker leisten würden.« 4 ' 

(Fortsetzung Seite 121) 
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Wiederbelebung des Sicherheitsrats DR. EDGAR GERWIN 

Die Rolle der Vereinten Nationen i m zweiten Vier te l Jahr
hundert ihres Bestehens kann mögl icherweise durch einen 
Beschluß entscheidend beeinf lußt werden, den der Sicher
heitsrat i n seiner 1544. Sitzung am 12. Jun i 1970 faßte . Der 
Vorsitzende des Rats für den Monat Juni, der Vertreter Ne
pals, Padma Bahadur Kha t r i , verlas zu Beginn der Sitzung, 
die auf Ant rag des finnischen Vertreters Max Jakobson e in
berufen worden war, eine >Übere ins t immungs-Erklärung< 
ü b e r die Abhaltung rege lmäß ige r geheimer Sitzungen des 
Sicherheitsrates, die von A u ß e n m i n i s t e r n oder anderen hoch
gestellten Vertretern der Mitgliedsstaaten beschickt werden 
und sich mi t der internationalen Lage befassen sollen. Zweck 
derartiger Sitzungen soll der allgemeine Meinungsaustausch 
i m Interesse der internationalen Sicherheit und Friedenser
haltung sein und nicht die Beschlußfassung übe r Einzelpro
bleme. Deren Behandlung soll wie bisher den öffentlichen 
Sitzungen und Debatten des Sicherheitsrates aus gegebenem 
Anlaß und auf Ant rag von Mitgliedsstaaten der Vereinten 
Nationen oder auch von Nichtmitgliedern, die sich i n ihrer 
Unabhäng igke i t und Sicherheit bedroht fühlen, vorbehalten 
bleiben. 

Nachdem Padma K h a t r i die E r k l ä r u n g verlesen und noch
mals darauf hingewiesen hatte, daß sie Gegenstand voran
gegangener Konsultationen gewesen sei, ver trat er die A u f 
fassung, diese E r k l ä r u n g könne als angenommen gelten. Da
gegen erhob sich kein Widerspruch am Halbrund des Ver
handlungstisches der 15 Mitglieder. Der Beschluß des Sicher
heitsrates war getroffen. Anschl ießend gaben eine Reihe von 
Vertretern E r l ä u t e r u n g e n für die G r ü n d e der Zustimmung 
und E r k l ä r u n g e n ü b e r die Hoffnungen ab, die ihre Delega
tionen - und Regierungen - an diesen Beschluß knüpf ten . 
Man kann sagen - und auch der Text der E r k l ä r u n g weist 
darauf h i n - , daß dieser Beschluß wiedergibt, was i m A r t . 28 
Abs. 2 der Charta bereits als Aufgabe des Sicherheitsrates 
von den G r ü n d e r s t a a t e n angesehen worden war : 

Der Sicherheitsrat t r i t t regelmäßig zu Sitzungen zusammen; bei 
diesen kann jedes seiner Mitglieder nach Wunsch durch ein Re
gierungsmitglied oder durch einen anderen eigens hierfür be
stellten Delegierten vertreten sein. 

Aber i n a l l den 25 Jahren seit Verabschiedung der Charta 
hat nicht eine einzige periodische Sitzung des Sicherheitsrats 
stattgefunden. Zwar wurden i n den Anfangsstadien gelegent
lich mehrere miteinander nicht i n Zusammenhang stehende 
akute Probleme auf die Tagesordnung ein und derselben 
Sitzung gesetzt. Erst spä t e r wurde aus Zweckmäß igke i t s 
g r ü n d e n dazu übergegangen , jeden Fragenkomplex für sich 
zu behandeln und lieber morgens ü b e r Pa lä s t ina und nach
mittags ü b e r Kaschmir zu beraten als zwei verschiedene 
Themen unmittelbar nacheinander vorzunehmen. Stets aber 
war ein akuter Anlaß , ein V o r w u r f der F r i edensgefährdung , 
vorhanden. Stets strebte der Sicherheitsrat nach einem Mehr
hei tsbeschluß, der zur Beseitigung des vorgebrachten Vor 
wurfs führen oder beitragen konnte. Niemals wandte man 
sich der Aufgabe zu, aus einer allgemeinen Erörterung der 
internationalen Lage und ihrer stets reichlich vorhandenen 
Explosionsmomente zu Gedanken ü b e r eine S t ä r k u n g des Fr ie 
dens zu kommen, aus der Debatte Anregungen für g rößere 
Anstrengungen auf nationaler oder internationaler Ebene 
zur Erfü l lung der Friedensaufgabe der Vereinten Nationen 
zu schöpfen. 

Der >Consensus^ und sein Hintergrund 

Es lohnt sich daher zu untersuchen, wie es zu dieser neuen 
Entwicklung nebst E r k l ä r u n g kam und welche realistischen 
Hoffnungen man auf diesen Versuch setzen kann, die Funk

t ion des Sicherheitsrates als internationaler Plat t form zu ak
tivieren. Einige Aufschlüsse l iefert die E r k l ä r u n g selbst, zu
sammen mi t den E r l ä u t e r u n g e n einzelner Delegationen. Der 
Text lautet 1 : 
Nach Konsultationen mit den Mitgliedern des Sicherheitsrates 
bin ich autorisiert, im Namen des Sicherheitsrates folgende Er
klärung abzugeben: 
Die Mitglieder des Sicherheitsrates haben die Frage der Einbe
rufung periodischer Sitzungen in Ubereinstimmung mit Art ikel 
28 (2) der Charta erwogen. Sie sind der Ansicht, daß die Abhal
tung regelmäßiger Sitzungen, auf der jedes Ratsmitglied durch 
ein Mitglied der Regierung oder einen anderen besonders be
stimmten Repräsentanten vertreten sein würde, das Ansehen des 
Sicherheitsrates stärken und ihn zu einem wirkungsvolleren 
Instrument für die Erhaltung internationaler Sicherheit und des 
Friedens machen könnte. Der Termin und andere praktische 
Aspekte einer ersten derartigen Sitzung sollen später Gegenstand 
von Konsultationen sein. 
Es wi rd davon ausgegangen, daß regelmäßige Sitzungen mit dem 
Zweck, den Sicherheitsrat instandzusetzen, seiner Verantwortung 
unter der Charta wirkungsvoller zu genügen, den Mitgliedern 
Gelegenheit zu einem allgemeinen Meinungsaustausch über die 
internationale Situation geben sollen, anstatt sich mit einer 
besonderen Frage zu befassen, und daß derartige Sitzungen für 
gewöhnlich unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfinden, falls 
nichts anderes beschlossen wird . 
Die vorläufige Tagesordnung regelmäßiger Sitzungen soll vom 
Generalsekretär in Konsultation mit den Mitgliedern des Rates 
und in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften der 
Vorläufigen Geschäftsordnung aufgestellt werden. 
Z u dieser vom Sicherheitsrat stillschweigend gebilligten K o n 
sensus-Erk lä rung« kann e rgänzend festgestellt werden, d a ß 
die Mitglieder zu einem sechsmonatigen Turnus für diese 
geschlossenen Sitzungen neigen. Es besteht die Hoffnung, d a ß 
die erste derartige Sitzung aus An laß des 25. Jahrestags des 
Inkrafttretens der Charta, am 24. Oktober, dem Tag der Ver
einten Nationen, stattfinden kann, wenn damit zu rechnen 
ist, d a ß viele S t aa t sobe rhäup te r , Regierungschefs und A u ß e n 
minister der Mitgliedsstaaten i n New York sein werden. Die 
Tagesordnung dür f te i n der Regel nur einen Punkt, einen 
Bericht des Gene ra l s ek re t ä r s zur internationalen Lage, u m 
fassen. Dieser Punkt bedarf kaum langwieriger Konsultat io
nen; denn i n der Debatte ü b e r den Bericht l ieße sich alles 
anbringen, was die einzelnen Mitgl ieder auf dem Herzen 
haben, auch das, was anderen Mitgl iedern nicht unbedingt 
als Musik i n den Ohren kl ingen w i r d . 

Die Empfindlichkeit der Ohren m u ß üb r igens abgenommen 
oder die Einsicht ü b e r die Notwendigkeit internationaler De
batten hinter verschlossenen T ü r e n m u ß zugenommen haben, 
wenn man sich jetzt die M ü h e macht, endlich einen Versuch 
m i t der Geheimdiplomatie auf weltweiter Basis zu unter
nehmen. Es ist kein so großes Wagnis, wie es auf den ersten 
Blick scheinen mag. Schließlich hat die UNO i n den letzten 
Jahren mehr und mehr an Prestige verloren, so d a ß sie von 
einem Erfolg internationaler sinnvoller Diskussion nur ge
winnen kann, und umgekehrt bei v o r ü b e r g e h e n d e m oder vö l 
l igem Mißerfolg deshalb nicht i n einen Abgrund der Verach
tung s tü rzen w i r d . 
Es ist ja kein Geheimnis, d a ß aus G r ü n d e n , die bei den 
Mitgliedern, nicht bei der Organisation, zu suchen sind, die 
UNO bei der Lösung der Mehrzahl internationaler Konf l ik te 
gegenwär t i g keine sehr wesentliche und bestimmt keine ent
scheidende Rolle spielt. A u f eine Frage ü b e r die Rolle der 
Vereinten Nationen bei Konf l ik ten wie i n Indochina und i m 
Nahen Osten antwortete G e n e r a l s e k r e t ä r U Thant kürzl ich 
auf einer Pressekonferenz 2: »Über eines b in ich m i r i m klaren, 
bisher haben die Vereinten Nationen, wenn sie auch viele 
Dinge auf vielen anderen Gebieten erreicht haben, keine 
befriedigende A n t w o r t auf die Herausforderungen unserer 
Zeit zu geben vermocht, eine A n t w o r t voller M u t und I n i t i a -
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t ive. Dies scheint m i r zum Tei l ein Versagen der alten Gene
rat ion zu sein, den außergewöhnl ichen , g roßen Herausfor
derungen unserer Zeit zu begegnen, Herausforderungen, die 
Kr ieg und Frieden, Entwicklung, soziale Gerechtigkeit und 
anderes mehr betreffen. Es w i r d m i r immer mehr bewuß t , 
daß die alte Generation dar in versagt hat, mut ig den gewal
tigen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen.« 
Der Hintergrund der In i t ia t ive zur Wiederbelebung des 
Sicherheitsrates offenbart die ha r tnäck igen B e m ü h u n g e n von 
U Thant, der Ohnmacht der Vereinten Nationen Herr zu 
werden und ihre Leis tungsfähigkei t zu steigern. Seit mehre
ren Jahren b e m ü h t e er sich hinter den Kulissen, die Unter
s tü t zung der S tänd igen Mitglieder des Sicherheitsrates und 
vor allem der beiden Supe rmäch t e für eine aktivere Rolle 
der Vereinten Nationen und insbesondere des Sicherheits
rates zu gewinnen. Er l ud die S tänd igen Vertreter zu langen 
Gesprächen ein, er brachte die A u ß e n m i n i s t e r der vier S t ä n d i 
gen Mitglieder des Sicherheitsrates (Nationalchina m u ß er bei 
a l l seinen B e m ü h u n g e n auslassen, da es nur von den USA, 
nicht aber von England, Frankreich oder der Sowjetunion an
erkannt wi rd) , wenn sie zur Vollversammlung i n New York 
beieinander waren, zu Arbeitsessen und anderen Treffen zu
sammen. 

Nahost-Konflikt als Anstoß 

Zunächs t wurden diese Anstrengungen U Thants etwas m i t 
leidig belächelt . Man hiel t es für unwahrscheinlich, d a ß der 
Trend zur Auftei lung der Welt i n E in f lußsphä ren zwischen 
Washington und Moskau aufgehalten werden könnte , und 
man hiel t d a r ü b e r hinaus die UNO für ein zu schwaches und 
daher unbrauchbares Instrument für derartige Bestrebungen. 
Zudem machte die Vietnam-Pol i t ik der Vereinigten Staaten 
unter P r ä s i d e n t Johnson - von U Thant stets mi t ungeheu
rer Schärfe und persönl ichem Engagement abgelehnt und be
kämpf t - es den Sowjets offenbar leicht, ihre Wide r s t ände 
gegen UNO-Belebung hinter ihrer K r i t i k an der amerikani
schen Pol i t ik i n Indochina zu verschanzen. 
Als es jedoch offenkundig wurde, d a ß Washington nach einer 
güns t igen Gelegenheit suchte, seine mil i tär ische Intervention 
i n Südos tas ien abzubauen und sich stattdessen der Nahe 
Osten als der gefähr l ichere Krisenherd herausschäl te , begann 
die beharrliche Arbe i t U Thants erste F rüch t e zu zeitigen. 
Man darf woh l annehmen, d a ß U Thant zwei sowjetische 
Ziele i m Nahen Osten sah: erstens die S t ä r k u n g der sowjeti
schen Mittelmeer-, Nahost- und Nordafrika-Positionen durch 
U n t e r s t ü t z u n g der arabischen Staaten nach ihrer Niederlage 
i m Sechstage-Krieg und zweitens die Verhinderung eines 
Konfliktes mi t den Vereinigten Staaten oder anderen M i t t e l 
meer-Interessenten (eines Konfliktes, der sehr leicht zum 
dr i t ten Weltkrieg führen könnte) durch Begrenzung der so
wjetischen Waffenlieferungen an Ägyp ten und andere arabi
sche Nachbarn und Gegner Israels auf ein Maß , das Moskau 
die letzte Entscheidung ü b e r arabische kriegerische Hand
lungen - i m Gegensatz zu kriegerischen Tönen - beläßt . 
M i t dem ersten sowjetischen Ziel , der S t ä r k u n g des Moskauer 
Einflusses i n der arabischen Welt, konnte und woll te U Thant 
sich nicht befassen. Hier handelte es sich u m Mach tkämpfe 
zwischen Ost und West an einem der empfindlichsten Punkte 
der Erdoberf läche, i n die sich auch eine wei t s t ä r k e r e Wel t 
organisation als die UNO nicht einmischen konnte. Hier geht 
es u m das uralte Weltschachspiel, noch nicht d i rekt u m Kr ieg 
und Frieden. 

Das zweite sowjetische Ziel jedoch, das sah U Thant deutlich, 
deckte sich m i t der Aufgabe der UNO, den Frieden zu erhal
ten, und mi t den Interessen der Westmächte , a u ß e r dem Fr ie
den auch die Existenz Israels zu sichern. Er sah die Notwen
digkeit für die vier interessierten Großmächte , zu einer ge
meinsamen Pol i t ik zu kommen, u m eine politische dauerhafte 
Lösung zu ermögl ichen. »Ich kann nicht g lauben«, sagte U 

Thant i m Juni dieses Jahres i n New York, »daß sich die 
beiden grundlegenden Ziele nicht mi t einander vereinen las
sen: auf der einen Seite das grundlegende Recht eines Staa
tes, sein Gebiet von Besatzungstruppen befreit zu sehen, und 
auf der anderen Seite die völlig legitime Forderung nach dem 
Recht eines Staates auf Existenz i n gesicherten Grenzen .« 3 

Die politische Lösung i m Nahen Osten, auf der Basis der 
Sicherheitsratsresolution vom 22. November 19674, die die 
israelische Freigabe besetzter Gebiete m i t der Anerken
nung der israelischen Existenz durch die Araber ve rknüpf t , 
ist sozusagen der Katalysator, an dem U Thant hofft, die 
Wiederbelebung der UNO-Diplomatie ansetzen zu können . 
A n einigen guten Vorzeichen fehlt es nicht, angefangen von 
den E r k l ä r u n g e n der vier A u ß e n m i n i s t e r der USA, der So
wjetunion, Englands und Frankreichs nach einem Zusammen
treffen bei U Thant am 20. September 1969 bis zu den vielen 
Sitzungen, die i m UNO-Rahmen zwischen den Vertretern 
der Vier stattgefunden haben. Es ist dabei bemerkenswert, 
daß sich die anfänglich k ü h l e Hal tung Moskaus zu diesen 
Vie re r -Gesprächen a l lmähl ich e r w ä r m t e und inzwischen eine 
normale, wenn auch vielleicht noch nicht gerade sommerlich-
mittelmeerische Temperatur erreicht hat. 

Erste Reaktionen 

A l l das ist Rohstoff, ist Vorarbeit für die neue Phase inter
nationaler Geheimdiplomatie am UNO-Sitz. Wenn von der 
Sowjetunion der Punkt »Stärkung der internationalen Sicher
heit« auf die Tagesordnung der 24. Vollversammlung gesetzt 
wurde und die Vollversammlung daraufhin alle Mitglieder 
aufforderte, bis zum 1. M a i 1970 Gedanken und Vorschläge 
d a r ü b e r an den G e n e r a l s e k r e t ä r zu leiten, wie man i m Jub i 
l ä u m s j a h r die internationale Sicherheit s t ä r k e n könne , so 
waren dies Zeichen dafür , d a ß Moskau mi t kaum merklichem 
Kopfnicken den B e m ü h u n g e n u m U N O - S t ä r k u n g i m p o l i t i 
schen Feld zustimmte. Das Ergebnis dieser von der Vol lve r 
sammlung angeregten Umfrage ist zwar recht en t t äuschend 
gewesen, was niemanden über raschen w i r d . Praktisch handelt 
es sich nur u m eine Ü b u n g auf dem Exerz i e rge l ände der 
UNO, die es rückbl ickend dem Ostblock erlaubt, die A k t i v i e 
rung der politischen UNO-Arbei t auf Moskauer In i t ia t ive zu
rückzuführen , sozusagen eine Vorausplanung für die Ge
schichtsbücher. 

Der weitere Ablauf hat gezeigt, d a ß eine milde U n t e r s t ü t z u n g 
aus anderen Teilen der Welt ebenfalls gesichert ist. I m A p r i l , 
als Finnland den Vorsitz i m Sicherheitsrat innehatte, legte 
sein Vertreter ein Memorandum vor, das die Ergebnisse f i n 
nischer Recherchen i m Ratskreise festhielt: r ege lmäß ige ge
schlossene Sitzungen als s tändige Einrichtung, zweimal i m 
Jahr zur generellen Diskussion, ohne Absicht, zu Beschlüssen 
oder Resolutionen zu gelangen. I m Juni konnte der finnische 
Vertreter zurückbl ickend auf seine Recherchen und die ü b r i 
gen Konsultationen feststellen, d a ß die zunehmende Neigung 
der Großmäch te zur Zusammenarbeit bei der Friedenserhal
tung wenigstens i n einigen Fä l l en i n die Arbei t des Rates 
eingeflossen sei. Botschafter Jakobson knüpf te daran die 
Hoffnung, d a ß sich die Qua l i t ä t der Arbe i t i m Sicherheitsrat 
durch derartige rege lmäß ige Sitzungen verbessern könn te , 
insbesondere, wenn diese Treffen auf der Ministerebene erst 
einmal zu einer festen Ins t i tu t ion geworden seien. Statt stets 
nur auf blutige Ereignisse i n der Welt zu reagieren, k ö n n t e 
der Rat beginnen, vorauszuschauen und durch seine Hand
lungen Konf l ik ten zuvorkommen. 

Uber die Form des Verhandlungstisches brauche man sich 
jedenfalls nicht erst zu einigen, meinte er weiter i n Er inne
rung an die langwierigen Gespräche i n Paris ü b e r die V o r -
und Nachteile runder und eckiger Tische vor Beginn der 
Vietnam-Verhandlungen. Besonders wicht ig scheint der f i n 
nische Hinweis, d a ß diese Wiederbelebung des Rates als s t ä n 
diges Forum dazu beitragen könn te , die Mach t -Klu f t z w i -
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sehen kleinen und großen Mächten , zwischen gewäh l t en und 
S tänd igen Mitgl iedern des Rates zu schließen. 
Frankreich, noch immer vorsichtig i n seinen UNO-Reaktio-
nen und auf seine internationale Entscheidungsfreiheit be
dacht, sprach von bescheidenen Anfängen und warnte davor, 
die r ege lmäßigen Sitzungen zu einem inhaltslosen Ri tua l wer 
den zu lassen. Amerikas Vertreter erwartete die Probe auf 
das Exempel i n der Qua l i t ä t der Vorbereitungen, denen er 
entscheidende Bedeutung be imaß . Botschafter Yost, ein Dich
ter und Philosoph, meinte, man k ö n n e die Gegenwart nicht 
gerade als ideal für den Versuch »nachdenkl icher In i t ia t iven 
zum Bau geeigneter Fundamente für den friedlichen Wandel« 
bezeichnen, doch solle man ruhig einen Anfang machen. Eng
land empfahl die Zwanglosigkeit und das Vermeiden kontro
verser Themen »soweit wie möglich« und dazu die gute Vor 
bereitung der hochgestellten Persönl ichkei ten . Das klang wie 
der Stoßseufzer eines alten Diplomaten, der nicht entscheiden 
möchte , welche A r t hochgestellter Persönl ichke i ten der neuen 
Ini t ia t ive schädl icher sein könn te , der Elefant i m Porzellan
laden oder der elegante Schwätzer , der für jede Phase seines 
Nichtwissens neue Batterien seiner Schönredere i abzufeuern 
vermag. 

Waren die Kommentare der westlichen S t änd igen Mitglieder 
auf vorsichtiges Offenhalten aller Möglichkei ten gestimmt, 
so kam aus Af r ika und Lateinamerika ein sehr sprechendes 
Schweigen: Es war das Schweigen der kleinen Staaten, die 
fürchten, hinter den verschlossenen T ü r e n sehr v ie l weniger 
gehör t und ernst genommen zu werden als auf der zur Welt 
h in geöffneten Plat t form der Vollversammlung oder selbst 
i n den offenen Debatten des Sicherheitsrates. 
Eben die Berichtigung der Relationen zwischen den mehr 
und den weniger e inf lußreichen Staaten durch das Abschal
ten der Mikrofone und Fernsehkameras ist jedoch zweifellos 
ein A k t i v p u n k t für die geschlossenen Sitzungen. Dabei geht es 
keineswegs darum, den berechtigten Forderungen etwa der 
Schwarzafrikaner den Mund zu stopfen, sondern vielmehr 
darum, das Gleichgewicht zwischen großen und kleinen A u f 
gaben, zwischen dringlichen und weniger dringlichen, ja auch 

zwischen lösba ren und zurzeit u n l ö s b a r e n Problemen wieder
herzustellen, das i n der lautstarken, radikalisierten Sprache 
der öffentlichen UNO-Sitzungen eindeutig und zu Lasten aller 
Völker ges tör t worden ist. 

Und wie stehen die Aussichten? 

Was i n der beharrlichen In i t ia t ive des G e n e r a l s e k r e t ä r s und 
i n umfangreicher Korr idorarbei t Finnlands und anderer a k t i 
ver Be fü rwor t e r der wel tweiten Debatten hinter den ge
schlossenen T ü r e n des Sicherheitsrates angestrebt w i r d , ist ja 
nicht weniger als eine friedliche Forschungss tä t t e auf dem 
Wege zur einen, einigen Welt. I n der Gründungsze i t der Ver
einten Nationen, i n der A t m o s p h ä r e der unmittelbaren Nach
kriegszeit, waren die Voraussetzungen für objekt iv geführ te 
weltweite Debatten zur Friedensgestaltung, zusätzl ich zur 
Friedenserhaltung, nicht gegeben. 
Vielleicht ist jetzt der Zei tpunkt da fü r gekommen. Die Probe 
auf das Exempel zu unternehmen, ist der Sinn des Consensus 
i m Sicherheitsrat. Es ist gut, d a ß der M u t aufgebracht w i r d , 
wieder einmal einen solchen Versuch zu machen. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß man diese Ins t i tu t ion geschlossener Si t 
zungen zum Leben erwecken kann, indem man sich vornimmt, 
zunächs t einmal für drei oder für fünf Jahre die r e g e l m ä ß i 
gen Sitzungen abzuhalten, ohne Rücksicht darauf, was man i n 
den ersten Sitzungen erreicht oder nicht erreicht. Der vor
gesehene rote Faden, der jeweils vom G e n e r a l s e k r e t ä r zu 
erstattende Bericht ü b e r die internationale Lage, gibt i hm 
und seinen Mitarbei tern Gelegenheit, die einzelnen S t ö r u n g s 
herde nicht auf >europäisch< oder >amerikanisch< oder »asia
tisch« zu beschreiben, sondern d a r ü b e r i n einer Weltsprache, 
i n >unonesisch<, zu reden. Das k l ing t recht utopisch für jeden 
Zeitungsleser oder Fernseher unserer Tage. Aber h ä t t e es 
nicht ebenso utopisch geklungen, wenn i n den dre iß iger Jah
ren rege lmäßige deutsch-französische oder gar deutsch-indi
sche Konsultationen a n g e k ü n d i g t worden w ä r e n ? 
U Thant hat schon das rechte Gefühl für die Zukunft , wenn 
er nicht nur der ä l t e ren Generation ih r Versagen vorhä l t , 
sondern zugleich hoffnungsvoll auf die junge Generation 

Mrs. Angle Brooks-Randolph 
nach Ihrem Eintreffen In 
Bonn am 23. Juli 1970. Zu 
dem dicht gedrängten Be
suchsprogramm in Bonn ge
hörte eine längere Unter
redung mit Bundesaußen
minister Walter Scheel. — 
Mrs. Brooks-Randolph hatte 
hohe Staatsämter ihres Hei
matlandes Liberia inne und 
war Delegierte auf zahlrei
chen Konferenzen der Ver
einten Nationen. Ihr Ver
stand, ihr Mut, der klare 
Blick für das Erreichbare 
in der Politik haben >Angie<, 
wie sie gern etwas salopp, 
aber liebevoll genannt wird, 
Respekt im UNO-Bereich 
eingetragen. 
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blickt und sie aufruft, den Herausforderungen unserer Zeit 
m i t g röße rem Mut , g röße re r Vision und g röße re r Phantasie 
entgegenzutreten, »besonders die seit 1945 geborene Genera
t ion der Vereinten Nat ionen«. 

Die ä l t e re Generation, die nicht i m Düsenze i ta l t e r geboren 
ist, m u ß sich erst an die wel tweiten Reisemögl ichkei ten ge
wöhnen , die uns die Technik erschlossen hat. Dag Hammar-
skjöld, einer der ersten professionellen Welt-Luftreisenden, 
hatte die Chancen für die Friedenssicherung k lar begriffen, 
die sich seinem persönl ichen Einsatz m i t der Boeing 707 er
öffneten. » Inne rha lb von 24 Stunden kann ich von meinem 
Büro i m 38. Stockwerk aus i n jede Hauptstadt der Erde ge
langen«, sagte er einmal und machte von dieser Erkenntnis 
häuf iger und häuf iger praktisch Gebrauch. 
Was vor 10 Jahren noch pionierhaft wi rk te , praktizieren 
heute Tausende von jungen Menschen. Sie reisen nicht nur 
u m die Welt, sie planen ihre Zukunft wel twei t : E in Mediz in
student >aus Hongkong«, wie er sich identifizierte, e rzäh l te 
von seinem Studium i n England, seinen Freunden i n Deutsch
land und seinen El tern i n den USA. Und auf die Frage, wo er 
spä t e r zu praktizieren gedächte , antwortete er ehrlich, er 
wisse es noch nicht. I h m kam es darauf an, i n einem freien 
Land zu arbeiten, i n Europa oder Amer ika — und er ließ 
durchaus die Möglichkeit offen, d a ß dieses freie Land auch 
eines Tages China he ißen könn te . 

Aus weltweiter Fre izügigkei t der jungen Generation ist ein 
ganz andersartiges weltpolitisches Denken zu erwarten. Es 
kann entweder i n die Falle eines Denkens i n Weltblöcken 
gelockt werden oder sich i n die Freiheit weltweiter A l t e r 
nativen entfalten. Der Versuch, i n den Vereinten Nationen 
wel twei t zu denken und potentiellen F r i edensge fäh rdungen 
aus diesem Denken heraus zu begegnen, ist dabei gewiß das 
wichtigste Interesse, das jeder A n h ä n g e r verantwortungsbe
w u ß t e r Freiheit an der UNO besitzt. Dieses Interesse i n die 
Tat umzusetzen, k ö n n t e n die Debatten i m Anschluß an den 
Lagebericht des Gene ra l s ek re t ä r s sicher mithelfen. 
Der Einwand, d a ß Machtpoli t ik noch auf lange Zeit hinaus 
ein Faktor der Wel tpol i t ik bleiben werde, ist sicher richtig, 
m u ß aber gleichfalls auf die v e r ä n d e r t e n U m s t ä n d e i n der 
Welt angewandt werden. So wie die Pioniere i n Nordamerika 
von der Os tküs t e aus weiter und weiter nach Westen vor
drangen, bis sie eines Tages am Pazifik angelangt, der Not 
wendigkeit der Seßhaf t igkei t ins Auge schauen m u ß t e n , so 
w i r d die geographische Expansion etwa der Moskauer Block
vorstellungen ihren >Pazifik< finden - wenn sie ihn nicht schon 
erreicht hat - und sich m i t der Seßhaf t igkei t der machtpoli
tischen Auswirkungen ihrer Ideologie befassen müssen . Der 
Machtkampf w i r d damit nicht geringer werden, aber n immt 
andere Formen an, Revolution statt Expansion etwa. Und 
damit wandelt sich nicht nur der Charakter der UNO-Debat-
ten, sondern auch ihre Chance zur Wirksamkeit zu kommen. 
Die freie Welt w i r d sich sputen müssen , u m i n der Diskus
sion und durch die Tat der Gefahr der Revolution gewachsen 
zu sein. So gesehen, erweist sich die Fortdauer der Macht
pol i t ik als ein zusätzl iches Argument zugunsten des Ausbaus 
der Diskussionsmögl ichkei ten i m UNO-Rahmen, nicht zuletzt 
i m Rahmen der Sicherheitsratsdebatten zur internationalen 
Lage. 
Wenn sich Großmäch te und kleine Staaten g le ichermaßen 
entschl ießen können , die geschlossenen Sitzungen des Sicher
heitsrates ernst zu nehmen - und sei es auch zunächst nur 
auf Probe, so w i r d das gewiß auch R ü c k w i r k u n g e n auf die 
Zusammensetzung des Rates haben. Das g i l t für die Auslese 
der von den geographischen Gruppen vorzuschlagenden M i t 
glieder auf Zeit ebenso wie für die Auswahl der persönl ichen 
Vertreter eines Landes, die für die Vorbereitung der A u ß e n 
ministersitzungen verantwortl ich sein w ü r d e n . Delegierte aus 
den P l a n u n g s s t ä b e n zusätzl ich zu den Experten aus der Praxis 

aktueller internationaler Pol i t ik zu entsenden, scheint die 
A n t w o r t auf dieses personelle Problem zu sein. 
Der Wandel i n der Mitgliederauslese l äß t sich v ie l schwerer 
fassen: Den Mi t t e lmäch ten w i r d man eher geneigt sein, den 
Vorrang vor kleinen Staaten zu geben, wenn sich der Sicher
heitsrat von der Reaktion auf Krisen zur Planung der Z u 
kunf t h in bewegen sollte. Kleinen Staaten w i r d der Weg auf 
zwei jähr ige Mitgliedschaft leichter offen stehen, wenn sie sich 
den Ruf eines weiteren Horizonts i n ihrer Pol i t ik erworben 
haben. Das kann aus der allgemeinen Pol i t ik heraus ebenso 
wie durch eine ü b e r r a g e n d e Persönl ichkei t i n der Regierung 
geschehen. Die Vision, die Vorstellungskraft, nach der U Thant 
bei der jungen Generation Ausschau häl t , w i r d vielleicht w i e 
der höhe r i m Kurs stehen, wenn der Sicherheitsrat sich i n 
der angestrebten Weise wandelt, und Vis ionäre neigen j a i n 
der Regel etwas mehr zum Idealismus als die Experten der 
Pragmatik. Vielleicht kann man hoffen, d a ß derartige V i s i o 
näre« i n Zukunft häuf iger aus A f r i k a kommen werden, wenn 
dieser Kontinent sich nach dem Ausbruch aus der Kolon ia l 
zeit konsolidiert hat, vielleicht kommen sie auch wieder aus 
Asien, dessen Gandhi-Tradit ion den Vereinten Nationen viele 
Jahre hindurch eine weite und ruhige, f r i edensfördernde 
Sicht schenkte. 

Europas - und Deutschlands - Rolle 
Ganz besondere Aufmerksamkeit w i r d den Stimmen aus E u 
ropa zukommen, wenn der Rat sich m i t >der allgemeinen 
Lage« befaßt . I m allgemeinen UNO-Geschehen hat Europa 
v ie l an Bedeutung e ingebüßt . Westeuropa hat nur halb soviel 
Stimmen wie Af r ika , und diese Stimmen sind nur selten i n 
einem Block geeint. Sehr v ie l häuf iger spricht Europa m i t 
vielen Stimmen, oder auch i n Konfusion. England zuzeiten von 
Lord Caradon, r ege lmäßig eines der skandinavischen Lände r , 
bl ickt man weiter zurück auch Holland, Belgien und I tal ien, 
diese Staaten haben individuelle Be i t r äge geleistet, wenn 
wichtige Meinungsbildung i n der UNO vor sich ging. Generell 
gesprochen verlief der E inf lußrückgang Europas i n der Wel t 
pol i t ik weitgehend mi t dem Schrumpfen der Bedeutung der 
UNO i n der Weltdiskussion parallel. 

Ansä t ze zu einem Wandel sind jedoch erkennbar. I n dem 
Grade, i n dem sich Europas Grenzen konsolidieren, und sicht
bar w i r d , d a ß nicht nur i n Westeuropa stabile Grenzen be
reits erreicht sind, sondern d a ß sich auch für Osteuropa und 
für die Koexistenz zwischen West- und Osteuropa dauerhafte 
U m s t ä n d e ergeben, erwacht die Neugierde auf den anderen 
Kontinenten zu erfahren, wie der praktisch in Europa ent
standene >Kriegs-Bann< zustande gekommen ist. A u ß e r h a l b 
der Propagandareden m i ß t man i n der UNO der EWG eine 
größere , zukunf t s t räch t ige re Bedeutung bei als der NATO, 
da die EWG sowohl stabilen Frieden als auch wirtschaftliche 
Expansion gebracht hat. Es liegt bei den Europäe rn , mehr 
ü b e r ih r Rezept in der UNO zu berichten. 
Bisher ist beispielsweise allenfalls bei wirtschaftlichen Spe-
zialdebatten, jedoch nicht bei E r ö r t e r u n g e n politischer K o n 
zeptionen möglich gewesen, aus dem Kreis der Sechs einen 
Sprecher vorzuschicken, Frankreich unter De Gaulle verhielt 
sich der UNO gegenübe r völlig k ü h l und wachte a rgwöhnisch 
da rübe r , d a ß die wirtschaftlichen Zielsetzungen der E W G 
auch i n U N O - Ä u ß e r u n g e n nicht übe r schr i t t en w ü r d e n . Diese 
Einstellung zur UNO wandelt sich erst langsam. Deutschland 
konnte als Nichtmitglied ohnehin nur indi rekt zu Gehör 
kommen, durch seinen Beobachter i n den W a n d e l g ä n g e n und 
ü b e r seine Freunde i n den Debatten. 

Sobald die Bundesrepublik den Vereinten Nationen bei t r i t t , 
w i r d sich allein schon i n der Sichtbarmachung der EWG als 
einer erfolgreichen übers taa t l i chen Gruppierung vieles ä n d e r n 
können , u m so mehr, als nicht nur G r o ß b r i t a n n i e n , sondern 
auch D ä n e m a r k , Norwegen und I r l and nunmehr ü b e r ihren 
EWG-Bei t r i t t konkret verhandeln. 
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I m üb r igen w i r d Deutschlands Mitgliedschaft als ein w i l l 
kommener Schuß neuen Bluts gern erwartet. Das dür f t e sich 
auch recht bald nach E in t r i t t durch die Wahl i n den Sicher
heitsrat ausdrücken . Die wes teuropä ische Gruppe, der zudem 
Kanada, Australien und Neuseeland gerechnet werden, hat 
zwar genügend Schwierigkeiten, den Drang ihrer rund zwei 
Dutzend Mitglieder nach Mitgliedschaft r icht ig zu schleusen. 
I n der Regel sind die europäischen Vorschläge die letzten, 
die unter den Regionalgruppen z i rkul ier t werden. Zwei P l ä t 
ze - a u ß e r den S tänd igen Sitzen für Frankreich und G r o ß 
bri tannien - sind eben nicht v ie l für die europä ischen Staa
ten, die gewohnt sind, nur ihre eigenen Ä u ß e r u n g e n als 
r e p r ä s e n t a t i v anzusehen. 
Doch nach 25 Jahren Abstinenz sollte der ersten Runde 
westdeutscher Mitgliedschaft i m Sicherheitsrat wohl keine 
a l lzugroße Schwierigkeit i m Wege stehen. Schließlich wurde 
Deutschland, als es 1926 dem Völke rbund beitrat, ein s t ä n d i 
ger Ratssitz e inge räumt . Angesichts der Konzentration der 
Wel tpol i t ik auf Europa und der Abwesenheit sowohl der 
Sowjetunion (bis 1934, also bis nach dem Aus t r i t t Hit lers aus 
dem Völkerbund) als auch der USA war das leicht zu arran
gieren. Es w i r d nicht zuletzt von der Qua l i t ä t des deutschen 
Beitrags i n der ersten Runde i m Sicherheitsrat abhängen , 
wie rasch die zweite folgen w i r d . Die deutsche Ostpolit ik 
gehör t , das verdient gerade auch i m Hinbl ick auf die Wie
derbelebung des Sicherheitsrates festgehalten zu werden, zu 
den Hoffnungsstrahlen künf t ige r friedlicher Weltpol i t ik , die 
i n der UNO oft und gern zit iert werden. D a ß die DDR dahin 
arbeiten w i r d , möglichst rasch den Ostblocksitz i m Rat e in 
zunehmen, ergibt sich schon aus ihrem Wunsch nach m ö g 
lichst vielen Formen internationaler Anerkennung. Es w i r d 
interessant sein zu verfolgen, ob die DDR als neues B l u t i m 
Ostblock oder als ein weiterer Plattenspieler für Moskau w i r 
ken w i r d . 

Das Recht des Generalsekretärs 
Zum Abschluß verdient noch einmal festgehalten zu werden, 
daß G e n e r a l s e k r e t ä r U Thant ein erheblicher Te i l des Ver
dienstes für diesen Ansatz einer Wiederbelebung des Sicher
heitsrates gebüh r t . Wenn der Stapellauf der geschlossenen 

Mikrostaaten als UN-Mitglieder? 
Zum Strukturproblem der Weltorganisation 

Nach dem gegenwär t igen Stand kann i n der UNO-Vol lver 
sammlung eine Zweidri t telmehrheit der 126 Mitgliedstaaten, 
hinter der nur 9 Prozent der Wel tbevö lke rung als Vertretene 
stehen, Beschlüsse ü b e r die >wichtigen Fragen« des A r t . 18 
Abs. 2 Satzung Vereinte Nationen (SVN) fassen. Diese Z w e i 
drit telmehrheit leistet 10 v H der Bei t räge . So brisant das 
Problem bereits ist, noch unabschä t zba re r w ä r e n die Aus
wirkungen der Verwirkl ichung einer Möglichkeit , die seit 
einiger Zeit — erst i n Anfängen, doch schon zu spät , wie 
einige m e i n e n — e r ö r t e r t w i r d : E r h ö h u n g der UNO-Mitgl ieder-
zahl auf rund 200 durch Aufnahme aller demnächs t unab
hängig werdenden politischen kleinsten Einheiten, der M i k r o 
staaten«. Dann k ö n n t e n sich 4 v H der Wel tbevö lke rung i n der 
Vollversammlung zu einer Zweidri t telmehrheit gruppieren. 

Der Mikrostaat 

Zu den Hauptproblemen, die als Voraussetzung für die K l ä 
rung der M i t w i r k u n g der Mikrostaaten i n der UNO gelöst 
werden müssen , gehören die Eigenschaften des Gebildes 
>Mikrostaat<. Es handelt sich u m ein gegenwär t iges , echtes 
P h ä n o m e n der Völkerrechtsgemeinschaf t , das vor allem u n 
gek lä r t e politologische und völkerrecht l iche Aspekte hat und 

Sitzungen erfolgreich ist, w i r d dem G e n e r a l s e k r e t ä r damit 
endlich i n etwa die Rolle i m Sicherheitsrat zufallen, die i h m 
i n der Charta durch A r t i k e l 99 vorbestimmt war. Dieser A r t i 
ke l schuf das Recht für den Gene ra l s ek re t ä r , den Sicherheits
rat einzuberufen, wenn nach ßeiner Ansicht Frieden und 
internationale Sicherheit bedroht sind. 
Trygve Lie kam i m ersten Jahr seiner Tä t igke i t nahe daran, 
wegen der sowjetischen Weigerung, die Truppen wie vorge
sehen aus dem I r an abzuziehen, von seinem Recht Gebrauch 
zu machen, wurde jedoch der Notwendigkeit i m letzten A u 
genblick enthoben. H a m m a r s k j ö l d berief den Sicherheitsrat 
i n der Kongo-Krise unter seiner Vollmacht ein, jedoch w i s 
send, d a ß der Kongo sowie die Sowjetunion und andere 
Ratsmitglieder diesen Schritt bi l l igten. U Thant hat keinen 
A n l a ß zur Einberufung gesehen und kann sich auch kaum 
einen solchen A n l a ß vorstellen. Denn welche Garantie hat 
denn der Genera l sek re t ä r , d a ß die von i h m vorgeschlagene 
Tagesordnung vom Rat angenommen w i r d , wenn sich vor
her nicht ein einziges der 126 UNO-Mitgl ieder bereitgefun
den hat, seinerseits An t rag auf Einberufung des Rates zu 
stellen? 
Zwar w i r d der Generalsekretär auch die periodischen Sitzun
gen nicht selbst einberufen k ö n n e n oder wollen. Aber wenn 
die Praxis einmal begonnen hat, w i r d er auf sehr v ie l b re i 
terer Basis als der seiner gegenwär t igen Möglichkei ten zu 
individueller Diplomatie Gelegenheit haben, i m Rahmen sei
nes Berichts zur Lage dem Rat seine Ansicht ü b e r Gefahren
momente zu unterbreiten. 
Einmal begonnen, k ö n n e n r ege lmäß ige geschlossene Sitzun
gen i n der Tat Prestige und Wirksamkei t der Vereinten 
Nationen erheblich s t ä r k e n helfen. Möge der Start unter 
einem güns t igen Stern bald erfolgen. Mag auch die Konstel
lat ion nicht ideal sein, sie dü r f t e so rasch nicht wieder so 
güns t ig sein wie i n diesem Augenblick der Weltgeschichte. 

Anmerkungen: 
1 UN-Doc. S/9835 vom 12. Juni 1970. 
2 Press Release SG/SM/1276 vom 11. Juni 1970, p. 20. 
3 Siehe Anm. 2, aaO, p. 5. 
4 UN-Doc. S/RES/242 (1967) vom 22. November 1967. — Deutsche Über

setzung siehe VN 18. Jg. (1970) Heft 2, S. 45. 

DR. DIETER EHRHARDT 

dessen historische Wurzeln i m Lauf unseres Jahrhunderts 
wechselnde Bezeichnungen trugen wie Zwergstaat, L i l i p u t -
staat, Stadtstaat, Kleinststaat, Miniaturstaat, Diminutivstaat 
und letzthin Ministaat neben Mikrostaat. Die Ausdrücke 
k ö n n e n als Synonyma angesehen werden. G e n e r a l s e k r e t ä r 
U Thant 1 und der Sicherheitsrat 2 benutzen >Mikrostaat<. Ge
meint sind jedenfalls nicht Kleinstaaten wie D ä n e m a r k , Neu
seeland oder Bolivien, sondern Gemeinwesen, die vö lke r rech t 
lich u n a b h ä n g i g e politische Einheiten bilden und »except io-
nal ly small i n area, population and human and economic 
resources« sind 3 . M i t dieser Umschreibung durch den Gene
r a l s e k r e t ä r ist fast der Endpunkt der bisherigen konkreten 
Erkenntnisse zu der Frage erreicht, was ein Mikrostaat ist. 
Die andere Frage, wer ein Mikrostaat ist, hat verschiedene 
Antwor ten gefunden, aus denen sich allenfalls eine ver
schwommene Grenzlinie finden l äß t zwischen Einheiten, die 
als Staaten, und solchen, die als Mikrostaaten anzusehen 
sind. Das Inst i tu t der Vereinten Nationen für Ausbildung 
und Forschung (UNITAR) nennt Luxemburg und Island i n 
einer Studie >mini-members< der Vereinten Nationen und 
Monaco, Liechtenstein und San Marino >mini-members< ande
rer internationaler Organisationen 4. Der Politologe Urban 
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Whitaker 5 e r w ä h n t I r l and und Luxemburg i m Zusammen
hang mi t der Frage, ob einige UNO-Mitgl ieder — nach e twa i 
ger E in füh rung des Status >assoziierte Mitgliedschaft« — 
wegen ihrer Kleinhei t zu Assoziierten zu degradieren seien. 
Hingegen ur te i l t der ehemalige UNO-Vizebotschafter der 
USA, Francis T. P. Pl impton 6 , bei Island und Luxemburg 
handele es sich seit vielen Jahren u m »untadelige« Mitglieder 
der Weltorganisation. Patricia B la i r 7 nennt Nauru, die Male
diven, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Samoa i Sisifo 
(West Samoa) und Barbados als Beispiele. Völker rech t le r 8 und 
Politologen 9 sind sich einig darin, d a ß die Mikrostaaten eine 
eigene »Staatenklasse« (Vital) darstellen und daß sie g röße ren 
he rkömml ichen Staaten »nicht vergleichbar« (Fisher) seien. 

Definitionsversuche des Mikrostaates 
Die gesamte Problematik ist noch immer Neuland für die 
internationalen Organisationen 1 0 wie für die Wissenschaften, 
obwohl Farran 1 1 schon 1960 darauf hinwies, es sei offensicht
lich höchst wünschenswer t , die Rechtsprobleme zu durch
denken anstatt zu warten, bis weitere »diminut ive sover
eignties* i n Erscheinung treten w ü r d e n . So n immt es nicht 
wunder, d a ß die Diskussion der Deflnitionsfrage nicht son
derlich fortgeschritten ist, geschweige denn die der Besonder
heiten der Rechtsstellung der Mikrostaaten. Zwei Politologen 
haben sich a u ß e r s t a n d e e rk l ä r t , den Begriff des Mikrostaats 
zu definieren. D. P. J. Wood 1 2 meint, es habe sich als u n m ö g 
lich erwiesen, den Inhal t von »smallness« auch nur irgendwie 
genau festzulegen. Charles Taylor 1 3 hat die »statistische Typo
logie von Mikrostaaten und anderen Gebieten i m Hinbl ick auf 
eine Definit ion des Mikros taa tes« untersucht und ist zu dem 
Ergebnis gekommen, es gäbe viele Ar ten , i n denen man die 
Mikrostaaten dieser Welt identifizieren könne . Die Staaten
praxis und die E r ö r t e r u n g e n i m Bereich der internationalen 
Ordnung haben eine nur wenig konkretere Stufe erreicht. Die 
USA formulierten i n einem Resolutionsentwurf des Sicher
heitsrats vom J u l i 1969, Mikrostaaten seien »states« die »zum 
Beispiel eine Bevö lke rung von höchstens 100 000, ein Gebiet 
von höchstens 500qkm, einen Haushalt von höchstens 15 M i l 
lionen Dollar und Exporte von nicht mehr als 10 Mil l ionen 
Dollar« hä t t en . (Bemerkenswerterweise fehlt diese Definition 
ersatzlos i n der Fassung desselben Resolutionsentwurfs, den 
der US-Delegierte am 27. 8. 1969 i m Sicherheitsrat e in 
brachte 1 4.) Radovanovic 1 5 spricht dieser Fassung eine gewisse 
Logik zu, meint jedoch, die Definition sei nicht verläßl ich, da 
hinsichtlich der Bedeutung eines Staates oder einer Gemein
schaft i n der internationalen Pol i t ik auch andere Faktoren 
als solche, die sich auf ihre physischen Dimensionen beziehen, 
eine Rolle spielten. Radovanovic! kann man insoweit zustim
men. Die praktikable Lösung liegt i n einer Definition als 
Summe aus konkret und abstrakt benannten Elementen 
völkerrecht l ichen Charakters, die einerseits eine greifbare 
Richtschnur bietet und andererseits genügend Spielraum 
läß t für die Berücksicht igung der Völkerwirk l ichkei t durch 
die E r ö r t e r u n g der relevanten Sachverhalte des P r ä t e n d e n t e n 
samt Entscheidung durch Abstimmung. I n diesem Sinn habe 
ich vorgeschlagen, den Mikrostaat zu definieren als eine »un
abhängige , effektive politische Einheit auf zugehör igem Ge
biet mi t weniger als 300 000 Einwohnern, die völkerrecht l iche 
Rechte und Pflichten von Staaten nicht hinreichend wahr
nehmen k a n n 1 8 « . Jacques Rapoport 1 7 meint, die E in füh rung 
einer Mikrostaatsdefinition k ö n n t e wicht ig werden für den 
Fall , daß allgemeine neue Kr i te r ien für die Aufnahme neuer 
Mitglieder i n die UNO aufgestellt werden sollen, nicht jedoch, 
soweit die Teilnahme der Mikrostaaten an dem allgemeinen 
Völke r rech t sve rkehr zur Debatte stehe. Wegen des Gewichts, 
das neues UNO-Recht für das allgemeine Völker rech t hat, 
erscheint es fraglich, ob eine von den Vereinten Nationen für 
eigene Belange gep räg te Definition des Mikrostaats, ist sie 
erst i n Kraf t , nicht doch i n kurzer Zeit vom allgemeinen 
Völkerrecht rezipiert w ü r d e . 

Somit ist festzuhalten: Es bleibt zweifelhaft, ob politische 
Einheiten, die bereits UNO-Vollmitgl ieder sind, zu Recht 
>Mikrostaat< genannt werden können . Das i n der Diskussion 
befindliche Konzept >Mikrostaat< b e r ü h r t i n keiner Hinsicht 
den weiteren Dekolonisa t ionsprozeß, d. h . die Schaffung der 
Unabhäng igke i t für politische Einheiten, die völkerrecht l ich 
noch abhäng ig sind. Es gibt Gebiete, die Mikrostaaten sind. 
Es fehlt eine auch nur minderheitl ich gebilligte Definition des 
Mikrostaates i n allen Wissenschaften. Die Rechtsstellung des 
Mikrostaats ist u n g e k l ä r t . 

Die juristische Frage der UNO-Vollmitgliedschaft 
Nach A r t . 4 Abs. 1 SVN k ö n n e n Mitglieder der Vereinten 
Nationen alle friedliebenden Staaten werden, welche die 
Verpflichtungen aus der Satzung ü b e r n e h m e n und nach dem 
Ur t e i l der Organisation fähig und willens sind, diese Ver
pflichtungen zu erfül len. I n dieser Bestimmung sind für 
unseren Fa l l die Merkmale Staat und die Fähigkeit, die 
Charta-Verpflichtungen zu erfüllen, besonders auslegungs
bedürf t ig . 

Es geht somit zunächs t u m die Frage, ob der Mikrostaat 
völkerrecht l ich Staat i m Sinne des A r t . 4 SVN ist. Die e in
schlägigen Kommentare enthalten nur kurze, gängige Aus
füh rungen zu dem Element Staat. Daraus l äß t sich einmal 
schließen, d a ß das Wor t Staat hier die Essentialia und Vor 
stellungen beinhalten soll, die man allgemein diesem Wort 
zuordnete, als die Charta i n den vierziger Jahren geschaffen 
wurde. Damals h ä t t e woh l niemand eine 12 Quadratkilometer 
große Insel, halbwegs zwischen Neuseeland und Chile, m i t 
96 Einwohnern, wie Pitcairn, dem kleinsten U n a b h ä n g i g 
keitsaspiranten, der vom Entkolon ia l i s ie rungsausschuß be
treut w i r d , >Staat< genannt. Z u m anderen hat der Chartageber 
wohl mi t dem Wort Staat ausgedrückt , daß es sich dabei u m 
den völkerrecht l ichen Staatsbegriff handeln soll. I m k o n t i 
nen ta leuropä i schen Schrift tum en thä l t dieser Begriff drei 
Elemente: Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Der 
angelsächsische Völker rech tskre i s hat sich an die Definition 
angeschlossen, die A r t . 1 der Montevideo Convention von 
1933 verwendet und die als viertes Merkma l die »Fähigkei t , 
mi t den anderen Staaten i n Beziehungen zu t r e t en« angibt. 
Von dieser angelsächsischen Begriffsbestimmung sei hier 
ausgegangen, da sie dem Gegenstand des Völkerrechts , n ä m 
lich der Regelung der Beziehungen zwischen den Völke r rech t s 
subjekten, eher Rechnung t r äg t als die isolationistische kon
t inen ta leuropä ische Fassung. Danach l ieße sich, je juristisch 
genauer man die Analyse nimmt, desto gerechtfertigter die 
Auffassung vertreten, der typische Mikrostaat verfüge nur 
ü b e r so geringe persönl iche und sachliche M i t t e l zur T e i l 
nahme am Völker rech t sverkehr , daß man i h m die > Staaten
verkehrsfähigkei t« i m Begriffssinn nicht zusprechen k ö n n e 1 8 . 
Übe r sp r ing t man hingegen diese Zweifel , so ge rä t man an die 
P r ü f u n g der Fäh igke i t des Mikrostaats, »die Chartaverpflich
tungen zu er fü l len« 1 9 . Nach A r t . 2 Abs. 5 SVN leisten alle 
Mitglieder den Vereinten Nationen jeglichen Beistand bei 
jeder M a ß n a h m e , die die Organisation i m Einklang m i t der 
Satzung ergreift. G e m ä ß A r t . 43 Abs. 1 SVN verpflichten sich 
alle Mitglieder der U N , zur Wahrung des Weltfriedens dem 
Sicherheitsrat auf sein Ersuchen S t re i tk rä f te zur Ver fügung 
zu stellen. Die meisten Mikrostaaten unterhalten keine Strei t
kräf te . Die sich ergebenden Schwierigkeiten versuchen die 
Vertreter der Mikrostaaten abzublocken m i t dem Argument, 
die Nichtbeisteuerung von S t re i tk rä f t en k ö n n e ja wohl nicht 
ernstlich eine Satzungsverletzung bedeuten, da die Vereinten 
Nationen zuförders t und vor allem eine Friedensorganisation 
seien und S t re i tk rä f te eine Ausgeburt der Kriegsvorbereitung 
darstellten. G e m ä ß A r t . 41 SVN kann der Sicherheitsrat be
schließen, UN-Mitgl ieder aufzufordern, Wirtschaftsbeziehun
gen zu unterbrechen und diplomatische Beziehungen abzubre
chen, u m seinen Beschlüssen Wirksamkei t zu verleihen. 
W ü r d e ein Mikrostaat als UN-Mi tg l i ed eine solche Aufforde-
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rung einem Nachbarstaat gegenüber erfül len, der ein p o l i t i 
scher Riese ist, so k ö n n t e n die Folgen für den Mikrostaat 
lebensbedrohend werden 2 0 . Schließlich k ö n n t e n sich auch aus 
den finanziellen Verpflichtungen Schwierigkeiten ergeben. 
Der Jahresbeitrag beläuf t sich z. Z. (1969) auf mindestens 
0,04 Prozent des UNO-Haushalts, das sind 57 300 US-Dollar; 
hinzu kommen die Botschafts- und sonstigen Kosten. Costa 
Rica t ra t 1925 aus dem Völke rbund mi t der B e g r ü n d u n g aus, 
es k ö n n e den Jahresbetrag nicht mehr aufbringen. 
G e g e n w ä r t i g sind die USA der Auffassung, die Mikrostaaten 
seien i m Sinne des A r t . 4 SVN unfähig , die Chartaverpflich-
tungen zu erfüllen. I n der ersten Fassung des e r w ä h n t e n , von 
den USA i m Sicherheitsrat eingebrachten Resolutionsent
wurfs vom Ju l i 1969 hatte es tastend gehe ißen : 

»The Security C o u n c i l . . . further bearing i n mind the 
recent phenomenon of the emergence of exceptionally 
small states on many of which f u l l membership would 
impose undue burdens . . . « 

Dieselbe Stelle lautet i n der Fassung, die der US-Delegierte 
am 27. August 1969 i m Sicherheitsrat vortrug, wie folgt: 

»The Security C o u n c i l . . . further bearing i n mind the 
increasing emergence of States so small that they would 
be unable21 to carry out the obligations of f u l l member
ship . . .« 2 2 

Ob die USA an dieser Auffassung festhalten, ist nicht sicher 2 3. 
Falls sie es tun, ist kaum zu erwarten, d a ß noch ein M i k r o 
staat als UN-Mi tg l i ed aufgenommen w i r d , denn die USA 
m ü ß t e n konsequenterweise bei der Abst immung ü b e r die 
Aufnahmeempfehlung des Sicherheitsrats an die Vol lver 
sammlung nach A r t . 4 Abs. 2 SVN ih r Veto einlegen. Diese 
Empfehlung ist für das Aufnahmeverfahren konsti tut iv. Ge
m ä ß A r t . 27 Abs. 3 SVN k ö n n t e bei Einlegung des Vetos eine 
wirksame Aufnahmeempfehlung nicht Zustandekommen. 

Politische Aspekte der Vollmitgliedschaft der Mikrostaaten 

Der bedeutende Sachkenner Francis T. P. Plimpton, amerika
nischer UN-Vizebotschafter zu Zeiten Ad la i Stevensons, 

äuße r t e , das politische Problem der Mitgliedschaft von M i k r o 
staaten i n der UNO be t rä fe ein Gebiet, »wo Engel nicht zu 
schreiten wagen«, geschweige denn i n Furcht vor St immver
lusten lebende UN-Botschafter 2 4 . So erstaunt es nicht, d a ß 
die beiden Mahnungen G e n e r a l s e k r e t ä r U Thants (in der E i n 
f ü h r u n g zu seinem Jahresbericht 1966/67), 1. es erscheine w ü n 
schenswert, zwischen dem Recht auf Unabhäng igke i t (der 
Mikrostaaten) und der Frage der UN-Vollmitgliedschaft zu 
unterscheiden, sowie 2. die Grenze (der Mitgl iedsfähigkei t) 
müsse irgendwo gezogen werden 2 5 , wenig Ak t iv i t ä t aus lös ten . 
Beide Mahnungen avancierten jedoch zu den bekannteren 
UNO-Zitaten der letzten Jahre. 
Betrachtet man das Problem von den Vereinten Nationen 
aus, so sind bislang kaum Vorteile für die Weltorganisation 
genannt, woh l aber viele Nachteile beschworen worden. F ü r 
die Aufnahme aller Antragsteller k ö n n t e das Prinzip der 
formellen 2 6 Un ive r sa l i t ä t sprechen, die erst erreicht ist, wenn 
alle Staaten i n der Organisation vertreten sind 2 7 . Die U n i 
ve r sa l i t ä t ist das Ziel , auf das die UNO hinarbeiten soll 2 8 , sie 
ist aber nicht ausdrückl ich i n der Charta genannt. Interpre
t ier t man dieses Prinzip jedoch materiell , so ist die Univer
sa l i tä t schon zu bejahen, sobald alle jene Staaten i n der 
Organisation vertreten sind, deren M i t w i r k u n g zur E r r e i 
chung der Organisationsziele erforderlich ist. S i n n g e m ä ß hat 
sich U Thant dieser Auffassung angeschlossen. Er hat aus
geführ t , »wie alle G r u n d s ä t z e hat auch die Unive r sa l i t ä t ihre 
Grenzen .« 2 9 Dieses Prinzip steht i m inneren Zusammenhang 
m i t der Effizienz der Organisation. W ü r d e die letztere durch 
die une ingesch ränk te Verfolgung der Unive r sa l i t ä t erheblich 
geschädigt , so w ä r e ein Lebensnerv der Organisation getrof
fen. 1962 schrieb Carrington 3 0 , vielleicht habe man die U N -
Generalversammlung bereits i n einen »nonsense« verwandelt, 
indem man die T ü r soweit geöffnet habe. 1967 urtei l te W h i t -
aker 3 1 bei der E r ö r t e r u n g der Mikrostaatenfrage, das Ver
trauen i n die UNO sei ernstlich u n t e r h ö h l t und die große 
Kapaz i t ä t der Organisation, verantwort l ich und wi rksam zu 
handeln, sei i n erschreckendem Maß geschrumpft. 1968 meinte 
Elizabeth B r o w n 3 2 , vom UN-Standpunkt aus w ü r d e n das 

Auch das Parlament der 
Bundesrepublik ehrte die 
Präsidentin der Generalver
sammlung, Mrs. Angle 
Brooks-Randolph, bei Ihrem 
Besuch in Deutschland. Das 
Bild zeigt sie im Gespräch 
mit der Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages, 
Frau Liselotte Funcke (Mit
te) und der Vorsitzenden 
der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen, 
Frau Annemarie Renger 
MdB (rechts). —Mrs. Brooks-
Randolph 1st der zweite 
weibliche Präsident einer 
Generalversammlung der 
Vereinten Nationen; 1953/54 
hatte als erste die Schwester 
Nehrus, Mrs. Vijaya Laksh-
ml Pandit (Indien), das 
höchste Ehrenamt der Welt
organisation inne. 
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Prestige und die Nützl ichkei t der Organisation untergraben 
durch die Aufnahme von Staaten, die nicht die M i t t e l hä t t en , 
einen positiven Beitrag zur Arbei t der Organisation zu l e i 
sten, die jedoch nach der Aufnahme gleiches Stimmrecht aus
ü b e n k ö n n t e n wie die Mitglieder, die diese Einlage e rb r äch 
ten. 1969 bestritt der nepalesische Delegierte 3 3 i m Sicherheits
rat, daß eine starke E r h ö h u n g der Mitgliederzahl durch die 
Mikrostaaten zu einer Schwächung der Vereinten Nationen 
führen werde. Der chinesische Delegierte hingegen vertrat 
nachdrückl ich diese Meinung 3 4 . 
E in weiteres Bedenken gegen die politische Tunlichkeit der 
Vollmitgliedschaft von Mikrostaaten hat seinen Grund i n dem 
proportional zu der Kleinheit des Aspiranten auftretenden 
Mangel an qualifiziertem Personal zur Wahrnehmung der 
UNO-Dienste 3 5 . Eine Gefahr liegt besonders darin, daß die 
mangelnde Erfahrung und der wenig geschulte Weitblick zu
künf t iger UNO-Delegierter aus Mikrostaaten wie auch das 
zu befürch tende lückenhaf te Zusammenarbeiten der U N O -
Delegation m i t der eigenen Regierung zu Abstimmungsergeb
nissen führen kann, die der weiteren Entwicklung der UNO 
zum Nutzen aller nicht dienlich sind. Die G e w ä h r u n g des 
Stimmrechts sollte grundsätz l ich die Fäh igke i t voraussetzen, 
auch die ferneren Auswirkungen des eigenen Votums zu 
beurteilen. 
Betrachtet man das Problem von den Mikrostaaten aus, so 
sind als Vorteile die U m s t ä n d e zu nennen, d a ß die Mi tg l i ed 
schaft völkerrecht l iche Ar r iv ie r the i t bietet, die U n a b h ä n g i g 
keit unterstreicht und für den Preis einer Botschaft (am Sitz 
der UNO) viele diplomatische Kontakte e rmögl ich t 3 6 . Ande
rerseits b räch te die Mitgliedschaft große finanzielle und per
sonelle Aufwendungen m i t sich, die den einzelnen Mikrostaat 
ü b e r G e b ü h r schwächen könn ten . Zudem vollzöge sich die 
Stimmabgabe mögl icherweise unter dem Damoklesschwert 
g roße r Nachbarstaaten 3 7. 
Eine interessante Lösungsmögl ichkei t unterbreitete die b r i t i 
sche Delegation am 25. M a i 1970 i m >Committee of Experts 
Established by the Security Council at its 1506th Meeting«. 
Sie schlug vor, künf t ige Mikrostaaten sollten i n ihren A n 
t r ägen auf UNO-Vollmitgliedschaft nach A r t . 4 SVN erk lä ren , 
daß sie auf die A u s ü b u n g einiger Rechte — die allen bisheri
gen UNO-Vollmitgl iedern zustehen — verzichteten. Das k ö n n e 
etwa in folgender Form geschehen: 

»The State o f . . . hereby applies for membership i n the 
U N . . . and declares that i t does not wish to participate 
i n vot ing i n any organ of the U N , nor to be a candidate 
for election to any of the three Councils established by 
the Charter or to any subordinate organ of the General 
Assembly.« 3 8 

Der Grad der Diskuss ionswürd igke i t und Beschlußreife dieses 
Vorschlags bleibt abzuwarten. H ä t t e der britische Vors toß 
Erfolg, so entfiele die Frage der C h a r t a ä n d e r u n g bei der 
Lösung des Mikrostaatenproblems. Diese Frage w ü r d e dann 
bei der E in füh rung jedweder neuer UN-Sondermitglied
schaftsform auftauchen. C h a r t a ä n d e r u n g e n gehören zu den 
langwierigsten und unliebsamsten V e r h a n d l u n g s g e g e n s t ä n 
den der Vereinten Nationen. 

Strukturproblem der Vereinten Nationen 

A m 27. August 1969 betrat der US-Botschafter Yost unter dem 
Beifall Pakistans 3 9 und aller ü b r i g e n Mitglieder i m Sicher
heitsrat »den Boden, auf dem die Engel nicht zu schreiten 
wagen« 4 0 . Er beantragte, den G e n e r a l s e k r e t ä r zu ersuchen, 
den Punkt E i n f ü h r u n g der assoziierten Mitgliedschaft« auf 
die vorläuf ige Tagesordnung der 24. Tagung der Vol lver 
sammlung zu setzen. Eine Abst immung unterblieb. Er schlug 
vor, einen Expe r t enausschuß des Sicherheitsrates zu bilden 
und i h n die Frage der Mikrostaaten und ih r Verhä l tn i s zu 
den Vereinten Nationen untersuchen zu lassen. Er warnte, 

falls nicht bald entsprechende Taten folgten, k ö n n t e n die 
Konsequenzen für die Vereinten Nationen katastrophal wer 
den; diese große Ins t i tu t ion sei nicht unsterblich, sie k ö n n t e 
durch politische Gleichgült igkei t , finanzielle Nachläss igkei t 
und das zu starre Verfolgen zu eng verstandener Interessen 
jedes Mitglieds sterben; sie k ö n n t e auch das Opfer eines e in
fachen strukturel len Leidens werden, das sie dazu verurteile, 
durch zunehmende Irrelevanz hinzuscheiden 4 1. 
Die Strukturkrise lag zutage. Man erblickte die T r ü m m e r 
der ehemals heilen Welt der Staatengleichheit, bislang nie 
herausgefordert durch eine Macht atypischer P r ä t e n d e n t e n . 
Das Auftreten der Andersartigen füh r t e zu der Erkenntnis, 
daß man bei der G r ü n d u n g der Vereinten Nationen inner
staatliche parlamentarische G r u n d s ä t z e auf die Weltebene 
ü b e r t r a g e n hatte, ohne zu berücksicht igen, d a ß dabei eine 
K l u f t ü b e r s p r u n g e n wurde, deren Tiefe man nicht ausgelotet 
hatte. Die K l u f t besteht i n dem Ungleichgewicht zwischen 
dem Stimmrecht und Stimmgewicht auf der einen und dem 
Tragen der finanziellen und sonstigen Lasten auf der anderen 
Seite. Jeder einzelne Staat stellt finanziell i m Grunde eine 
souveräne , autonome Einheit dar. Als Folge kann bei keiner 
innerstaatlichen parlamentarischen Form ein Gegensatz z w i 
schen der S t ä r k e einer R e p r ä s e n t a n z g r u p p e und ihrem ideel
len An te i l an der Ver fügungsmacht ü b e r die Staatsfinanzen 
entstehen, der so groß w ä r e , d a ß er den Staat i n die Ohn
macht oder gar Auflösung triebe. I m Weltparlamentarismus 
der Vereinten Nationen hingegen ist als Folge des S o u v e r ä 
n i t ä t sp r inz ips diese Finanzeinheit — Voraussetzung parla
mentarischer Lebensfäh igke i t — nicht vorhanden. W i l l man 
den Zusammenbruch des Weltparlaments vermeiden, so 
k ö n n t e n tiefer greifende Ä n d e r u n g e n notwendig werden als 
lediglich die E in füh rung der Kategorie assoziierte Mi tg l i ed 
schaft«. 

Zur Ü b e r w i n d u n g der Strukturkr ise verhandelte der Sicher
heitsrat am 27. und 29. August 1969 ü b e r die amerikanischen 
Vorschläge 4 2 . Bis auf Sambia ergriffen alle seinerzeitigen 
Mitglieder das Wort und be fü rwor t e t en w ä r m s t e n s , einen 
Expe r t enausschuß zu bilden und i h m die P r ü f u n g der M i k r o -
staatenfrage zu übe r t r agen . Welches Mot iv das Schweigen 
Sambias hatte, ist nicht über l iefer t . E in entsprechender Be
schluß wurde am 29. August 1969 gefaßt . A m 12. September 
1969 t ra f sich der aus allen Sicherheitsratsmitgliedern be
stehende Ausschuß, der den offiziellen Ti te l >Committee of 
Experts Established by the Security Council at its 1506th 
Meeting on 29 August 1969« t r äg t . Er behandelt Verfahrens
fragen. Zwischen dem 12. September 1969 und dem 10. Jun i 
1970 fanden acht Sitzungen statt. A m 15. Juni 1970 erstattete 
der Expe r t enaus schuß einen Zwischenbericht, i n dem es heißt , 
ein Tei l der Mitglieder h ä t t e noch nicht zum Kern der Frage 
Stellung genommen; der Ausschuß werde seine Arbei t fo r t 
setzen und zu einem s p ä t t r e n Zeitpunkt erneut Bericht er
statten 4 3 . 

So bleibt vorerst vor allem die theoretische Fortschreibung 
der Möglichkeiten, die unterschiedlich intensiv e r ö r t e r t wor 
den sind und werden und deren jede, l äß t man die f avor i 
sierte assoziierte Mitgliedschaft« auße r Betracht, von der 
Verwirkl ichung ähnl ich entfernt ist. 

Der Beobachterstatus 

Die Inst i tu t ion des Status eines S tänd igen Beobachters ist i m 
Gegensatz zu den Sondermitgliedschaftsformen, die sich erst 
i m Diskussionsstadium befinden, als geltendes Recht der 
Vereinten Nationen anzusehen. Sie beruht auf UN-Gewohn
heitsrecht 4 4, ist also weder i n der Charta noch i m sonstigen 
positiven UN-Recht verankert. U m den Status zu erlangen, 
m u ß der Antragsteller — nach einer >Legal Opinion* des 
Generalsekretariats 4 5 — Vol lmi tg l ied mindestens einer Son
derorganisation sowie allgemein von UN-Mitg l iedern aner
kannt sein. Ferner darf er, meint Patricia B la i r 4 6 , zumindest 
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nicht von der Mißbi l l igung der USA betroffen sein. Der Status 
ist die »beschränkte , indirekte Teilnahme an der U N - B e 
schlußfassung« 4 7 , eine »behelfsmäßige Einr ich tung« 4 8 , deren 
Fortdauer nach Mower 4 9 zweifelhaft w ä r e , falls die Frage 
nach den Beobachtermissionen ernstlich und offiziell erhoben 
w ü r d e . Der Status beinhaltet den Anspruch auf allgemein 
zugängliche wichtige Dokumente, auf Si tzplätze i n der Z u 
schauergalerie und auf die Veröffent l ichung der Namen der 
Delegationsmitglieder i m Anhang zu der Liste der S tänd igen 
UN-Missionen. Er g e w ä h r t weder diplomatische I m m u n i t ä t 
noch Privi legien 5 0 . 
G e n e r a l s e k r e t ä r U Thant hat — ohne nennenswerten Wider
ha l l — vorgeschlagen, es sollte Mikrostaaten auf Ant rag 
erlaubt sein, S tänd ige Beobachtermissionen i n New York und 
Genf einzurichten 5 1 . (Monaco ist seit 1956 i n New York durch 
einen Beobachter vertreten.) Ob diese Möglichkeit für die 
Vereinten Nationen und für die Mikrostaaten tunlicher ist 
als andere Konzepte, ist bisher nicht e rö r t e r t worden. Der 
Expe r t enaus schuß für Mikrostaaten k ö n n t e die Aspekte die
ser Frage prüfen . 

Die Problematik der neuen Sondermitgliedschaftsformen 

Die Teilnahmefrage der Mikrostaaten i n den Vereinten Na
tionen entwickelt sich gegenwär t ig i n Richtung auf die Ver 
weigerung der Vollmitgliedschaft und ein allseitiges Des
interesse an der G e w ä h r u n g und Erlangung des Status des 
S tänd igen Beobachters. Die Optionen des geltenden U N -
Rechts sind damit erschöpft. Zugleich l äß t sich jedoch fest
stellen, daß keine Stimme fordert oder gefordert hat, die 
entstehenden Mikrostaaten von jeglicher Teilnahme am L e 
ben der Weltorganisation auszuschl ießen. Es gibt seit langem 
einen sich v e r s t ä r k e n d e n Trend, die Mikrostaaten durch 
Schaffung der Option einer neuen Sondermitgliedschaftsform 
zu beteiligen 5 2 . Jedoch »ist es nur insoweit fruchtbar, Rechts
regeln, organisatorische Formen und Systeme der Zuordnung 
zu ersinnen, als sie geeignet sind, die gesellschaftliche Ent 
wicklung aufzufangen.« 5 3 Es sollte daher bereits w ä h r e n d der 
Untersuchung geprüf t werden, ob die Einrichtung einer sol
chen e ingeschränk ten Mitgliedschaftsform sinnvoll ist. Das 
w ä r e z. B. nicht der Fal l , wenn die künf t igen Mikrostaaten 
zu erkennen gäben, daß sie keinerlei be sch ränk te Teilnahme 
h i n n ä h m e n . A u f dieses Bedenken hat Hollenweger mi t Blick 
auf die assoziierte Mitgliedschaft hingewiesen. Er führ t aus, 
der Ausschluß des assoziierten Mitglieds vom Stimmrecht i m 
Hauptorgan bei gleichzeitiger Unterwerfung unter dessen Be
schlüsse verunmögl iche einem souve ränen Staat den Erwerb 
dieses minderberechtigenden Mitgliedschaftsstatus 5 4. Er meint 
ferner, die außerorden t l i che Mitgliedschaft widerspreche als 
statutarisch verankerte Abar t der Vollmitgliedschaft der auf 
dem Prinzip der Staatengleichheit fußenden Gesamtstruktur 
der internationalen Organisation 5 5 . Patricia B l a i r 5 6 hat sich 
ähnl ich geäußer t . Der Hinweis betr i f f t nicht nur die asso
ziierte Mitgliedschaft, sondern kann für jede A r t der Sonder
teilnahmeform Geltung beanspruchen. Aus i hm folgt zugleich 
eine Bes tä t igung der These, daß der Mikrostaat vö lke r rech t 
lich nicht als Staat angesehen werden kann. — Es seien nun
mehr die einzelnen Konzepte betrachtet. 

Die assoziierte Mitgliedschaft 

Sie ist Bestandteil der Verfassungen der Sonderorganisatio
nen FAO, IMCO, I T U , UNESCO und WHO. F ü r die U N -
Charta w ä r e ihre E in füh rung ein Novum 5 7 . Die Diskussion 
hat bis jetzt keine Klarhei t ü b e r die Rechtsstellung gebracht, 
die die Assoziierten i n der UNO haben w ü r d e n . Nach der 
Ansicht des Völke rbundes handelt es sich u m das Recht auf 
volle Vertretung mi t Ausnahme des Stimmrechts 5 8 . Whitaker 
hat vorgeschlagen, die Verpflichtungen der Assoziierten auf 
die Mitarbei t i n einem einzelnen UN-Ausschuß zu besch rän 
ken und ihnen dort volles Stimmrecht zu g e w ä h r e n 5 9 , ferner 

diese Mitglieder von der Beitragszahlung zu befreien und 
ihnen stattdessen zu gestatten, f re iwi l l ige Zahlungen zu 
Haushalten nach eigener Wahl zu leisten 6 0 . Nach der Auffas
sung der U S A 6 1 vom 27. August 1969 u m f a ß t die assoziierte 
Mitgliedschaft das Recht, m i t dem G e n e r a l s e k r e t ä r die T e i l 
nahme an UN-Sitzungen zu arrangieren, die für den Asso
ziierten von besonderem Interesse sind. Wenn diese In te r 
essen i n einer UN-Debatte direkt b e r ü h r t werden, soll der 
assoziierte Staat teilnehmen und sich ohne Stimmrecht an 
der Aussprache beteiligen können . A m 26. September 1969 
präz i s ie r t e der US-Delegierte i m Expe r t enaus schuß des S i 
cherheitsrats die amerikanische Vorstellung von den Rechten 
und Pflichten des assoziierten Status wie folgt: 

»The U N Associate Member shall 

(a) enjoy the rights of a Member i n the General Assembly 
except to vote or hold office; 

(b) enjoy appropriate rights i n the Security Council upon 
the taking of requisite action by the Council; 

(c) enjoy appropriate rights i n the Economic and Social 
Council and i n its appropriate regional commission and 
other sub-bodies, upon the taking of requisite action 
by the Council; 

(d) enjoy access to U N assistance i n the economic and 
social fields; 

(e) bear the obligations of a Member except the obligation 
to pay financial assessments .« 6 2 

Falls die zu erhoffende Untersuchung des Committee of E x 
perts zu dem Ergebnis führt , d a ß die Schaffung der asso
ziierten Mitgliedschaft den Interessen aller Beteiligten weiter 
entgegenkommt als die anderen Konzepte, bleibt abzuwarten, 
welche Rechte und Pflichten der Vorschlag des Ausschusses 
enthalten w i r d . 

Die sonstigen Sonderteilnahme formen 

Der Zweck, der mi t der E i n f ü h r u n g einer Sondermitglied
schaftsform erreicht werden soll, ist zweifacher Natur. U m 
ein Übe rgangs s t ad ium kann es sich für einen Mikrostaat 
insofern handeln, als i h m zu keiner Zeit seiner Minde rmi t 
w i r k u n g verwehrt sein soll, einen Ant rag auf Vol lmi tg l i ed
schaft nach A r t . 4 SVN zu stellen 6 3 . Andererseits w i r d die 
Beibehaltung des Sonderstatus für lange Zeit den Regelfall 
bilden. Daher w i r d sich etwa der »vorläufige Beitritt« (provi 
sional accession) — i n diesem Verhä l tn i s steht die Schweiz 
zum G A T T seit 1958 — kaum eignen. I n Betracht k ä m e h i n 
gegen eine A r t von »beschränkter Teilnahme« (l imited p a r t i 
cipation), die schon der Vö lke rbund e rö r t e r t hat 6 4 . Es handelt 
sich dabei u m eine Rechtsstellung, die den Mikrostaat er
mächt igt , seine schwachen Krä f t e auf die Mitarbei t an der 
Lösung solcher Fragen zu konzentrieren, denen sein Haupt
interesse g i l t 6 5 . Rosalyn Cohen 6 6 meint, ein Fal l von be
sch ränk te r Teilnahme läge z. B. vor, wenn ein Staat, der 
Nichtmitglied der Vereinten Nationen ist, g e m ä ß A r t . 93 
Abs. 2 SVN Vertragspartei der Satzung des Internationalen 
Gerichtshofs geworden ist (wie Liechtenstein). 
Francis P l impton 6 7 e r w ä h n t das Model l der »inaktiven M i t 
gliedschaft«. Er versteht darunter das Mi tw i rkungs - und 
Stimmrecht i n den Fäl len , i n denen das »Mitglied« diese 
Rechte m i t der Behauptung beansprucht, seine Interessen 
seien durch die entsprechenden Verhandlungen b e r ü h r t . I m 
inneren Zusammenhang damit steht die Sonderform der 
»beratenden Mitgliedschaft« (consultative membership), die 
nach Pl impton das Teilnahme- und Stimmrecht i n den Fä l l en 
gewähr t , i n denen die Vollversammlung einen entsprechen
den Beschluß faßt m i t der B e g r ü n d u n g , die Interessen des 
»Mitglieds« seien angesprochen. 

Bei der »indirekten Teilnahme« (represented membership) 
t r i t t ein Vol lmi tg l ied als Stellvertreter auf für den indi rek
ten Teilnehmer. Nach einem Vorschlag des haitianischen Vö l -
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kerbundsdelegierten Bellegarde haben der Vertreter und der 
Vertretene nur eine Stimme 6 8 . Wegen der politischen Schwie
rigkeiten, die dieses Model l he raufbeschwören w ü r d e , ist 
kaum anzunehmen, d a ß sich daraus ein von der UNO akzep
tiertes Inst i tu t entwickeln w i r d . 
Die >Gruppenmitgliedschaft< (consolidated membership) w ü r d e 
jeweils einer Gruppe von Mikrostaaten eine volle U N O - M i t -
gliedschaft ermögl ichen. Die Gruppe k ö n n t e man als eine A r t 
MikroStaatenbund zum Zweck der UN-Mitgliedschaft bezeich
nen. Dieses Konzept bö te anders als die v o r e r w ä h n t e n k e i 
nerlei Schwierigkeiten für die Konstrukt ion der Rechtsposi
t ion solcher Mitglieder innerhalb der UNO, wohl aber h i n 
sichtlich der Fragen, die die Gruppe betreffen. Dabei ginge 
es vor allem u m die Festsetzung einer Mindes tbevö lke rungs 
zahl, die die Gruppe erreichen m ü ß t e , u m aufgenommen zu 
werden. Ferner w ä r e n u. U . geographische Gesichtspunkte zu 
beachten und gegebenenfalls die unterschiedliche Wirtschafts
kraf t der einzelnen Gruppenmitglieder. 
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Aggressivität und Moral als Erziehungsprobleme zur Friedensfähigkeit 
PROFESSOR DR. WILFRIED GOTTSCHALCH 

Das Problem 
Offenbar ist das Verhä l tn i s von Aggress iv i tä t und Mora l i n 
unserer Gesellschaft problematisch geworden. Es scheint 
keine Ubereinstimmung mehr zu geben von aggressivem Ver
halten und gesellschaftlicher Mora l . Die Menschen haben 
zwar ein hohes M a ß an Ver fügungsgewal t ü b e r die Krä f t e 
der Natur erlangt, die Ver fügung ü b e r i h r eigenes Dasein 
haben sie jedoch noch nicht erreicht. I n der Soziologie spricht 
man deshalb von einem >cultural lag<, einem Nachhinken 
unserer sozialkulturellen Verhaltensweisen und Einstel lun
gen hinter den technischen Möglichkei ten unserer Ku l tu r . 
Daraus ergeben sich Spannungen, die den Fortbestand der 
Menschheit gefährden . W i r stehen vor dem Problem, d a ß w i r 
sozioökonomisch gesehen i n einer Uberflußgesellschaft leben, 
sozialpsychologisch i n einer Gesellschaft des Aggressions
überschusses . Das heißt , die P r o d u k t i v k r ä f t e der Menschheit 
sind so wei t entwickelt, daß die Freiheit von materieller Not 
für alle Menschen verwirk l ich t werden könn te , aber wach
sende Aggressionsneigungen ein friedliches Zusammenleben 
der Menschen vereiteln. 
Moralische Appelle erweisen sich gegen diese S tö rungen als 
ebenso machtlos wie juristische oder polizeiliche Z w a n g s m a ß 
nahmen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den wach
senden Produk t ionsmögl ichke i t en unserer Industriegesell
schaften, dem Aggress ionsüberschuß i n unserem seelischen 
Haushalt und dem Zerfa l l der tradierten Moral? Bevor diese 
Frage n ä h e r e rö r t e r t werden kann, möchte ich die Begriffe 
»Aggressivität« und >Moral< n ä h e r bestimmen. 

Die Begriffe 
Sigmund Freud hielt unsere Aggressionsneigung für eine u r 
sprüngl iche , se lbs tändige Triebanlage des Menschen. Seiner 
Auffassung nach ist der Aggressionstrieb der A b k ö m m l i n g 
und Hauptvertreter des Todestriebes, »der sich m i t i h m i n die 
Weltherrschaft tei l t« 1 . 
Nach Alexander Mitscherlich hat aggressives Verhalten zwei 
Grundaspekte. Es ist einerseits Ausdruck einer p r i m ä r e n Be
dürfn is r ich tung, die darauf zielt, zu verletzen oder wenig
stens Schmerz zu bereiten — das entspricht der Freudschen 
Zuordnung des Aggressionstriebes zum Todestrieb —, »es ist 
andererseits rein relat iv und stellt eine A n t w o r t auf eine 
signalisierte Gefahr dar« 2 . Dabei ist es nach Mitscherlich 
gleichgültig, »ob diese Gefahr eine innere ist, also von Tr ieb
spannungen h e r r ü h r t , oder eine, die von der ä u ß e r e n Reali
t ä t ausgeht«. Innere aggressive Bedürfnisse verwickeln ja i n 
der Regel den einzelnen i n schwere Konflikte m i t der Gesell
schaft und deren Mora l . Diesen Konfl ikten kann man durch 
Projektionen ausweichen, d. h., die eigenen verbotenen Tr ieb
regungen werden auf Fremdgruppen projiziert . Die innere 
Bedrohung w i r d somit nach a u ß e n verlagert, als ä u ß e r e 
Bedrohung erlebt und i n Gestalt der Fremdgruppe bekämpf t . 
Die Annahme eines Todestriebes ist innerhalb der Psycho
analyse umstrit ten. Auch ich bezweifle, ob der >Todestrieb< 
etwas dem >Lebenstrieb< ganz Analoges ist. Eher neige ich 
zu der Auffassung, daß der Aggressionstrieb eine ebenso 
wichtige Komponente des Lebenstriebes ist wie die Libido 
und u r sprüng l i ch der Selbst- und Arterhal tung diente. Bei 
den Tieren richtete sich die Aggression vorwiegend gegen 
andere Ar ten . Vor Aggressionen gegen die eigene A r t schü t 
zen ritualisierte T ö t u n g s h e m m u n g e n : Inst inkte. Auch für die 
Menschen hatten Aggressionen ursprüngl ich arterhaltende 
Funktionen. Der Mensch m u ß aggressiv gegen die Natur sein, 
wenn er sich i n i h r behaupten w i l l . Je u n a b h ä n g i g e r der 
technische Fortschritt den Menschen von der Natur macht, 
desto unnö t ige r w i r d seine Aggressionsbereitschaft. Anders 
als bei den Tieren w i r d die Aggress iv i tä t gegen die eigene 

A r t beim Menschen nicht durch ins t inkt ive T ö t u n g s h e m m u n 
gen gemindert. A n Stelle der Inst inkte t r i t t die Moral , die 
das Aggress ionsbedürfn is i n den Dienst der T r i e b u n t e r d r ü k -
kung n immt . Je g röße r aber der Aggress ionsüberschuß i m 
Verlaufe der Entwicklung der menschlichen Produktions
k rä f t e w i r d , desto schwerer m u ß es werden, m i t Hi l fe der 
Mora l den aggressiven Tendenzen entgegenzuwirken. Anders 
ausgedrück t : Je s t ä r k e r unsere Aggressionsbereitschaft 
wächst , desto strenger m u ß die Mora l sie i m Zaume halten. 
I n Anlehnung an Sigmund Freud k ö n n e n w i r die Mora l — 
sie w i r d i m psychischen Apparat des einzelnen vom Uber-Ich 
vertreten — als eine Reaktionsbildung des Aggressionstriebes 
verstehen: »Die Aggression w i r d introj iziert , verinnerlicht, 
eigentlich aber dor th in zurückgeschickt , woher sie gekommen 
ist, also gegen das eigene Ich gewendet. Dor t w i r d sie von 
einem A n t e i l des Ichs ü b e r n o m m e n , das sich als Übe r - I ch 
dem ü b r i g e n entgegenstellt, und nun als »Gewissen« gegen 
das Ich dieselbe strenge Aggressionsbereitschaft ausüb t , die 
das Ich gerne an anderen, fremden Individuen befriedigt 
h ä t t e . Die Spannung zwischen dem gestrengen Uber-Ich und 
dem i h m unterworfenen Ich he ißen w i r Schu ldbewußt se in ; 
es ä u ß e r t sich als S t ra fbedürfn is . Die K u l t u r bewä l t ig t also 
die gefährl iche Aggressionslust des Individuums, indem sie 
es schwächt, entwaffnet und durch eine Instanz i n seinem 
Inneren, wie durch eine Besatzung i n der eroberten Stadt, 
ü b e r w a c h e n läßt« 3 . Leider hat der von der Moral , vom Ü b e r -
Ich erzwungene Triebverzicht keine befriedigende Wirkung . 
Anders als dort, wo er durch Liebeszuwendung belohnt w i r d , 
bleibt hier der Wunsch nach Befriedigung bestehen. Die 
Tr iebbedür fn i sse lassen sich vor dem Über - I ch nicht verheim
lichen. Gewissensangst füh r t zu Schuldgefühlen und Selbst
bestrafungstendenzen, aber auch dazu, daß man — wie be
reits e r w ä h n t — die eigenen vom Uber-Ich verworfenen Stre
bungen auf andere projiziert und i n diesen verfolgt. 
So w i r d die strenge Moral , die eigentlich unsere eigene 
Aggress iv i tä t bänd igen soll, h in t e r rücks selbst Quelle neuer 
Aggress iv i tä t . He iß t das nicht, den Teufel durch Beelzebub 
austreiben? 

Eine wesentliche Funkt ion der Mora l wurde bereits genannt. 
Sie soll der menschlichen Aggress iv i tä t entgegenwirken. Wie 
kann der Begriff der Mora l n ä h e r bestimmt werden? F ü r den 
Soziologen ist die Mora l eine objektive gesellschaftliche E r 
scheinung. Sie ist die Gesamtheit jener Normen, die i n einer 
Gesellschaft dem zwischenmenschlichen Handeln Orientierung 
bietet. Diese Normen k ö n n e n sein: 
1. Institutionen. Sie schreiben ein bestimmtes Verhalten vor 

und antworten auf Ungehorsam m i t festgelegten Sank
tionen. Beispiel: Strafgesetze. 

2. Sitten. Sie sind nicht kodifiziert . Nichteinhaltung w i r d m i t 
diffusen Sanktionen beantwortet: soziale Ächtung, Klatsch, 
Skandal. 

3. Werte. Darunter versteht man normative Qual i t ä ten , die 
sich auf das subjektive Verhalten oder dessen Folgen be
ziehen und Gegenstand von Werturtei len sind 4 . 

M i t Sartre k ö n n e n w i r definieren: 
»Wir werden als Mora l die Gesamtheit der Imperative, Werte 
und Werturtei le bezeichnen, welche die G e m e i n p l ä n e einer 
Klasse, eines sozialen Milieus oder einer ganzen Gesellschaft 
dars te l len« 5 . 
Insofern die Mora l eine gesellschaftliche Erscheinung ist, 
kann sie auch Gegenstand soziologischer und psychologischer 
Forschung sein. Z u beachten ist freilich, d a ß moralische 
Werte »weder objektiv noch subjektiv i m absoluten Sinne 
dieser Begriffe« sind. Zutreffend meint der jugoslawische 
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Philosoph Mihailo Markovic hierzu: »Sie h ä n g e n vom Men
schen ab, denn ohne den Menschen w ä r e nichts auf der Welt 
gut oder schlecht. Dies g i l t auch für die anderen Werte. A u f 
der anderen Seite sind die moralischen Werte auch nicht re in 
subjektiv oder wil lkürl ich, sie variieren nicht von Mensch zu 
Mensch: i n dem Maße , wie sie einige tiefe gesellschaftliche 
Bedürfn isse befriedigen, sind sie interpersonal, objekt iv« 6 . 

Aggressives Verhalten in Industriegesellschaften 
Nicht i m allgemeinen Sinne soll hier von Aggress iv i tä t und 
Mora l die Rede sein. Es interessiert vielmehr der Zusammen
hang dieser beiden Erscheinungen i n der konkreten gesell
schaftlichen Situation. Hans-Jochen Gamm füh r t i n seinem 
Buch >Aggression und Fr iedensfäh igke i t i n Deutschland< f o l 
gende Beispiele für aggressives Verhalten i n Industriegesell
schaften an: 

»1. Der Mensch ist dem Nachbarn freundlich zugewandt, aber 
ein schiefer Blick kann i n i h m den Berserker provozieren. 

2. Eine Reihe von KZ-Bewachern b e w ä h r t e sich nach 1945 
nachweislich als besonders warmherzige, teilnehmende 
Krankenpfleger. Zuvor l iquidierten sie persönlich H u n 
derte. 

3. Rudolf Höß, Kommandant i n Auschwitz, war ein fü rsorg
licher Vater seiner Kinder und schickte täglich jüdische 
Kinder ins Gas. 

4. Der pf l ichtbewußte und tapfere Bombenschütze hat ein 
zär t l iches Verhä l tn i s zu seinen Angehör igen . Als mi l i t ä 
rischer Techniker be tä t ig te er den Hebel und zerbombt 
Frauen und Kinder . 

5. Die Autofahrer machen die S t r a ß e n der Bundesrepublik 
zum Schlachtfeld. J äh r l i ch verlieren hier mehr Menschen 
das Leben als deutsche Soldaten i m Polenkrieg. Ist das 
Gaspedal ein archaisches Angr i f f s - oder Flucht instru
ment? 

6. I m Namen der christlichen Liebe wurden in Europa 1500 
bis 1800 unzähl ige Frauen und Mädchen als Hexen getol-
tert und verbrannt. Gleichzeitig praktizierte man einen 
innigen Madonnenkult. 

7. Zu rückha l t ende und freundliche Frauen brechen bei Box
k ä m p f e n i n heiseres Brü l l en aus und feuern K ä m p f e r 
zu brutalerem Schlagabtausch an. 

8. I n der Bundesrepublik werden jähr l ich etwa hundert 
Kinder von ihren El tern zu Tode geprüge l t oder gequäl t . 
Versagt die Vernunft oder funktioniert der Brutpflege
trieb nicht?« 7 . 

Diese Beispiel k ö n n e n leicht e rgänz t werden. Nur ein Exem-
pel möchte ich hinzufügen. Anläßl ich einer Diskussion übe r 
die Todesstrafe ließ ich einmal i n einer Berufsschulklasse an 
die Tafel eine >Bilanz< schreiben. A u f der l inken Seite wurden 
Synonyme für >lieben<, auf der rechten solche für >töten< e in
getragen. W ä h r e n d die Seite für >lieben< nur wenige Wör t e r 
enthielt, zeigte die rechte Seite eine lange Kette. 
W i r sahen: die Psychoanalye geht ähnl ich wie überd ies auch 
die Verhaltenslehre von der Hypothese aus, daß die Aggres
sionsbereitschaft ein vitales G r u n d v e r m ö g e n des Menschen 
ist, daß sie zu seiner Triebausstattung gehör t . Neben dieser 
u r sp rüng l i chen Aggress iv i tä t n immt man noch eine abgelei
tete Aggress iv i tä t an, die als Reaktionsbildung auf ve rwei 
gertes Leben und v e r d r ä n g t e Tr iebbedürfn isse zurückgeführ t 
werden kann. Offen ist, ob die u rsprüngl iche Aggress iv i tä t 
dem Todestrieb der dem Lebenstrieb zugeordnet werden m u ß . 
Ungek lä r t ist auch, wie groß i m seelischen Haushalt der 
Ante i l p r i m ä r e r und s e k u n d ä r e r Aggress iv i tä t ist. Doch s t im
men die Psychoanalytiker dar in übere in , daß es darauf an
kommt, die Krä f t e der Libido gegen die der Destrudo zu 
s t ä rken , damit menschliche Aggress iv i tä t nicht zur Selbst
ze r s tö rung führt . 
Das aber scheint heute schwerer als i n der Vergangenheit zu 
sein. Warum? Es sei zuerst einmal an einige typische M e r k 
male unserer Gesellschaft erinnert. Da ist erstens die Tren

nung der Arbeiter von den Produktionsmitteln. Sie führ t 
dazu, daß sie als Lohnabhäng ige ihre Arbeitskraft den K a p i -
ta lverwertern verkaufen müssen , das he iß t , sie sind gezwun
gen, sich i m Arbe i t sprozeß der Kommandogewalt des Kapitals 
zu unterwerfen. 
Zweitens beobachten w i r eine hochgradige Konzentration 
wirtschaftlicher und politischer Macht, die den meisten M e n 
schen wirksamen Einfluß auf die gesellschaftlich relevanten 
Entscheidungen verweigert. 
Drittens zwingt die Profitorientierung unserer Wirtschaft 
zur Überp roduk t ion , zum destruktiven und demonstrativen 
Verbrauch. Dadurch w i r d eine ve rnünf t ige Daseinsgestaltung 
und der Verzicht auf überf lüssige Herrschaft und Leistungs
anforderungen vereitelt. 
Schließlich ermöglicht die wissenschaftliche und pseudowis
senschaftliche Erforschung menschlichen Verhaltens eine 
ziemlich lautlose Kontrol le und Manipulat ion des Lebens der 
Individuen und Gruppen i n Arbei t und Freizeit. 
Diese vier Sachverhalte steigern heute den Aggress ionsüber 
schuß. D a r ü b e r hinaus w i r d nach Herbert Marcuse Aggressi
v i tä t vor allem aus folgenden Quellen gespeist: 

»1. Die Enthumanisierung des Produktions- und Konsumpro
zesses. Technischer Fortschritt ist identisch m i t der wachsen
den Ausschaltung der persönl ichen Entscheidungsfreiheit, i n 
dividueller Neigungen und autonomer Bedürfn isse bei der 
Beschaffung von G ü t e r n und Dienstleistungen. Diese Tendenz 
w i r k t befreiend, wenn die vorhandenen M i t t e l und techni
schen Errungenschaften dazu benutzt werden, die Menschen 
von dem System der Arbei t und Erholung zu befreien, das 
ausschließlich der Reproduktion der etablierten Ordnung 
zugute kommt, das aber — gemessen an den vorhandenen 
technischen und intellektuellen Möglichkei ten — paras i t ä r , 
verschwenderisch und enthumanisierend ist. Dieselbe Ten
denz schlägt i n Repression um, wenn sie solcherart Arbei t 
und Erholung verweigern h i l f t . Die dabei entstandene F r u 
stration ä u ß e r t sich i n einer alles durchdringenden Feind
seligkeit. 
2. Der Zustand der Überfü l lung, des L ä r m s und des unfre i 
wi l l igen Zusammenseins ist charakteristisch für die Massen
gesellschaft. Er v e r d r ä n g t das Bedürfn is nach >Ruhe, Z u r ü c k 
gezogenheit, Unabhäng igke i t , In i t ia t ive und Bewegungsfrei-
heit<, das nichts m i t >Manieriertheit und Luxusbedürfnis< zu 
tun hat, sondern >eine echte biologische Notwendigkei t ist 
(Rene Dubos). Mangel daran schädigt die Triebstruktur. Freud 
hat auf den >asozialen< Charakter des Eros hingewiesen — die 
Massengesellschaft erreicht ein >Übermaß an Vergesellschaf
tung^ auf die das Ind iv iduum mi t >den verschiedensten Ver 
sagungen, Ve rd rängungen , Aggressionen und Ängs ten rea
giert, die sich bald zu echten Neurosen entwickeln«« 8 . 
Marcuse weist auf die Mil i tar is ierung der Überf lußgesel l 
schaft als die auffäl l igste soziale Mobilisierung aggressiver 
Tendenz h i n : Diese bleibe bei weitem nicht auf die Einberu
fung von Wehrpflichtigen und den Ausbau der R ü s t u n g s i n d u 
strie be sch ränk t : »ihre wahrhaft t o t a l i t ä r en Aspekte werden 
sichtbar in den Massenmedien, welche der ö f fen t l i chen M e i -
nung< Nahrung geben. Die Verrohung der Sprache und des 
Bildes, die Darstellung vom Töten, Verbrennen und Vergif
ten der Opfer einer neo-kolonialen Schlächterei erfolgt i n 
einem all täglichen, tatsachengebundenen, manchmal sogar 
humoristischen St i l , der das radikal Böse m i t den Untaten 
jugendlicher Kr iminel ler , mi t Fußbal l sp ie len , Unfäl len, B ö r 
sen- und Wetterberichten gleichsetzt. Hier handelt es sich 
nicht mehr u m die >klassische< Verherrlichung des Tö tens i m 
nationalen Interesse, sondern u m seine Rückführung auf die 
Ebene der banalen Ereignisse und Vorkommnisse des t ä g 
lichen Lebens« 0 . Die Folge sei eine G e w ö h n u n g an das Grauen, 
das einem Volke verordnet w i rd , an >Todesquoten<, so wie es 
schon vorher an die Quoten der Geschäftsbi lanzen, der Ver
kehrstoten und der Arbeitslosen gewöhn t worden sei. 
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Freilich kann diese soziale Mobilisierung aggressiver Tenden
zen nur funktionieren, w e i l diese als Tr iebbedür fn i sse bereits 
vorhanden sind. Die V e r ä n d e r u n g e n der zivil isierten Umwel t 
i n der Phase der Industrialisierung determinierten und ver
g röße r t en das Aggressionspotential, das die i n Wirtschaft und 
Pol i t ik Mächt igen benutzen, u m ihre Machtpositionen zu ver
teidigen und auszubauen. Hier w ä r e n zu nennen: 

> Die Mechanisierung und Automatisierung der Produktion. 
Solange Arbei t die psychischen, physischen und intel lek
tuellen Fäh igke i t en der Menschen e in ige rmaßen ausgewo
gen beansprucht, als gesellschaftlich notwendige Leistung 
eingesehen oder als selbstbestimmte bejaht werden kann, 
vermag sie durchaus, destruktive Energie i n sozial n ü t z 
liche zu verwandeln. Wo sie aber auf bedingte Reflexe 
reduziert und fremdbestimmten irrationalen Zwecken u n 
terworfen w i r d , m u ß sie menschliche Aggressionsbereit
schaft vermehren. 

> Der Ubergang von der Großfami l ie zur Kleinfamil ie . Er 
hatte zur Folge die soziale Isolierung der Mutter , die Be
s c h r ä n k u n g des Aktionsradius des Kindes auf die s t ä d t i 
sche Wohnung, verringerte Anregung durch Beobachtung 
auße rhäus l i che r Nebenvorgänge , häuf igen Ortswechsel, 
UnSichtbarwerden des Vaters, Angewiesensein nur auf die 
Mutter , Mangel an hilfsbereiten Bezugspersonen, die die 
al lzu enge und übe ro rgan i s i e r t e Kernfamil ie erweitern, 
entlasten und mi t anderen Kleingruppen und gesellschaft
lichen Subsystemen sinnvoll verbinden können . 

> Anachronistische Erziehungsmuster durch Polarisierung 
und Fixierung der Geschlechtsrollen, unzulängl iche Be
rufsausbildung, ambivalente Arbei ts - und Sexualmoral. 

> Schließlich Delegation destruktiver Triebbefriedigung an 
mi l i tä r i sche und parami l i t ä r i sche Organisationen sowie 
Tötungser le ich te rung durch mögliche Vernichtung auf 
Distanz. 

Es scheint die Schicksalsfrage der Menschheit zu sein, ob es 
gelingt, der durch diese V e r ä n d e r u n g e n g e s t ä r k t e n Tenden
zen der Se lbs tzers törung Herr zu werden. Durch moralische 
Appelle w i r d dies gewiß nicht zu erreichen sein. »Ich meine, 
solange sich die Tugend nicht schon auf Erden lohnt, w i r d 
die E th ik vergeblich pred igen« 1 0 . 

Von der Moral der Angst 
zu einer Erziehung zur Friedensfähigkeit? 

W i r k ö n n e n unsere Mora l eine Mora l der Angst nennen. So
wei t w i r ihre Gebote verinnerlicht haben, unterwerfen w i r 
uns i h r aus Gewissensangst, soweit das nicht gelang, gehor
chen w i r aus Angst vor Strafen und anderen negativen Sank
tionen. 
Das sind gewiß keine stabilen Voraussetzungen, den S t ö r u n 
gen des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggres
sionstrieb entgegenzuwirken. Wieweit kann eine Erziehung 
zur Fr iedens fäh igke i t helfen? Ich meine, ohne U n t e r s t ü t z u n g 
durch eine rationale, gese l l schaf t sverändernde Pol i t ik bleibt 
ve rnünf t ige Erziehung i n einer u n v e r n ü n f t i g e n gesellschaft
lichen Ordnung Sisyphusarbeit, die allerdings auch unter den 
traurigsten Verhä l tn i s sen geleistet werden m u ß , soll die U n 
vernunft nicht total werden. Das heißt , Erziehung kann und 
m u ß die politische A k t i o n un t e r s tü t zen , sie vermag sie aber 
nicht zu ersetzen. 
Andererseits w ü r d e ein b loßer Umbau der Inst i tut ionen u n 
serer Gesellschaft ohne Ä n d e r u n g der Charakterstruktur und 
des gesellschaftlichen Bewuß t se in s der Menschen lediglich 
zu neuen, mögl icherweise perfekteren Formen der Unter
d r ü c k u n g führen . Daher ist eine Erziehung zur F r i edens fäh ig 
kei t notwendig. Diese m u ß soziales Lernen und politische 
Bi ldung zum Inhal t haben. Unter sozialem Lernen« verstehe 
ich alles Lernen, das sich auf Affektbi ldung, Erziehung der 
Gefühle sowie Erhellung und, wo nötig, Kor rek tu r mehr 
oder weniger u n b e w u ß t e r Einstellungen bezieht. >Politische 
Bildung« meint jene intellektuellen Suchbewegungen, die 
gesellschaftliches Bewuß t se in erweitern und k l ä r en . 
Soziale Reife als Resultat sozialen Lernens beweist sich w e n i 
ger durch Verhaltenssicherheit als i n der Fäh igke i t , Verha l 
tensunsicherheit ertragen zu können , S t e h v e r m ö g e n i n der Er 
folglosigkeit zu haben (Sigmund Freud sagte: »Wer war ten 
kann, braucht keine Konzessionen zu machen.«); sie beweist 
sich i n der Bereitschaft zu s t änd ig wechselnder Meinungsbil
dung, zur permanenten Ü b e r p r ü f u n g von Vorurtei len. Damit 
w i r d soziales Lernen, wie Lernen ü b e r h a u p t , zu einer A u f 
gabe, die nicht nur i m Schulalter, sondern i n allen Al te rs 
stufen geübt werden m u ß . Das hat eine ganze Menge Konse-
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quenzen. So verl ier t z .B . jener Jugendbegriff, durch den 
Jugend als die Zeit zwischen dem Erwerb der physischen und 
der sozialen Reife definiert w i r d , seine Gül t igke i t 1 1 . Schon 
die Erfindung des Buchdrucks entwertete das Wissensmono
pol der Al ten . Junge Menschen wurden u n a b h ä n g i g von 
mündl iche r Über l ie fe rung . Sie k ö n n e n m i t Hi l fe von Büche rn 
und anderen Kommunikat ionsmit teln schneller lernen als 
durch bloßes Zuhören . Nach wie vor h ä n g t jedoch die A n 
erkennung sozialer Reife von den Forderungen der Erwach
senen ab 1 2 . Aus Angst vor den A n w ä r t e r n auf den eigenen 
Posten verwehren die Erwachsenen den Jugendlichen soziale 
Anerkennung selbst dann sehr häufig, wenn sie deren A r 
beitskraft ausbeuten. Das ist ve rs tänd l ich i n einer Gesell
schaft, i n der die Masse der Erwachsenen a u ß e r diesen Posten 
keine soziale Sicherheit besitzt. 
Bereitschaft zum sozialen Lernen w ü r d e unter U m s t ä n d e n 
dazu motivieren, die Ursachen dieser R iva l i t ä t sängs te i n u n 
serer längs t veralteten Sozialordnung zu suchen. Bereitschaft 
zum sozialen Lernen k ö n n t e auch die Al ten dazu veranlassen, 
von den Jungen zu lernen. Das w ä r e nicht nur i m Bereich der 
Wissenschaft notwendig. W i r alle kennen zwar die Geschichte 
von jenem Zwölf jähr igen i m Tempel, der die Priester be
lehrte, vermeiden es jedoch, die Mora l dieser Geschichte auf 
die eigene Lebenspraxis zu ü b e r t r a g e n . 
Je mehr Lernen geeignet ist, unser Dasein zu v e r ä n d e r n , 
desto s t ä r k e r w i r d unser Widerstand. Naturwissenschaftliche 
und mathematische Erkenntnisse akzeptiert man noch leicht. 
Den Wissenschaften vom Menschen begegnet man schon m i t 
mehr Abweisungen. Wo schließlich soziales Lernen nur i m 
permanenten Prozeß des Zusammenwirkens von Theorie und 
Praxis realisiert werden kann, weichen viele i n kindliche 
Verhaltensweisen aus. Man m ü ß t e sich also auch i m Schul
unterricht m i t den psychischen und sozialen Bedingungen 
befassen, die übera l l , wo gelernt w i r d , L e r n w i d e r s t ä n d e , A b 
wehr von Kommunikat ion auslösen. 
Ich definierte politische Bi ldung als jene Suchbewegungen, die 
gesellschaftliches Bewußt se in k l ä r en und erweitern sollen. 
Die nächs te Frage w ä r e dann, wo die gemeinten Suchbewe
gungen h in füh ren sollten, welcher A r t das intellektuelle T r a i 
ning sein soll, das m ü n d i g e Teilhabe an den politischen Aus
einandersetzungen erleichtert. Meiner Auffassung nach sollte 
politische Bildung vor allem drei Einsichten vermi t te ln : 

1. Die Einsicht i n den historischen Prozeß . Sie schließt ein 
die Erkenntnis der V e r ä n d e r b a r k e i t aller sozialen Ord 
nungen und Institutionen, die Erkenntnis der Vor läuf ig
keit aller Wahrheiten und die Kenntnis des eigenen Stand
ortes i n der Mi t t e zwischen Vergangenheit und Zukunft ; 

2. die Einsicht, daß die Vernunft der d ü n n e , aber i n unserer 
Zeit einzige allgemeinverbindliche Leitfaden durch das 
Labyr in th der gesellschaftlichen Wirkl ichkei t ist, daß w i r 
M u t zum Denken haben müssen ; 

3. die Einsicht i n den antagonistischen Charakter unserer 
Gesellschaftsordnung, der ein vernünf t iges und einiger
m a ß e n befriedigendes Zusammenleben der Menschen ver
hindert. Daraus folgt die Notwendigkeit der Erziehung zur 
Empfindsamkeit und Intoleranz gegen U n t e r d r ü c k u n g und 
Not, der Erziehung zur Sol idar i tä t , zur Verantwort l ichkeit 
anderen Menschen gegenüber , zur wechselseitigen Iden t i 
f ikat ion, zur Behutsamkeit i m Umgang m i t Menschen und 
Sachen, zu b e w u ß t e r Sensibi l i tä t und zur Genußfäh igke i t . 

Man sieht, soziale Erziehung und politische Bi ldung lassen 
sich nur i n der Form des diskursiven Denkens trennen. I n 
der Praxis sind sie dialektisch verbunden. 
Die Forderung einer Erziehung zur Genußfäh igke i t mag ver
wundern. Doch besteht heute zwischen der Erziehung zur 
Demokratie, zum Frieden und zum G e n u ß ein enger Zusam
menhang. Erstmals i n der Geschichte der Menschheit besteht 
heute zumindest i n den entwickelten Industriegesellschaften 

die ökonomische Möglichkeit zu genießen, ohne zugleich ande
ren Menschen Leid zu bereiten Erstmals besteht die Chance, 
d a ß den Massen das klassische Mußeidea l erreichbar vor 
Augen gestellt werden kann. Dann zur Askese erziehen zu 
wollen, kann zu schweren seelischen Beschädigungen führen . 
Nicht, d a ß Askese an sich diffamiert werden soll, w i r d hier 
gesagt. I n Mangelgesellschaften und i n Mangelsituationen 
kann sie sehr wer tvo l l sein. Aber es darf nicht ü b e r s e h e n 
werden, daß i n einer Zeit der absoluten Überf lußprodukt ion , 
des demonstrativen und destruktiven Verbrauchs viele der 
nun auferlegten Versagungen ihre sozie täre Bedeutung ver
loren haben und daher nicht nur neurose fördernd , sondern 
auch f r iedenss törend wi rken . Andererseits w i r d aber nicht 
nur durch Idealisierung von Askese Genußfäh igke i t gemin
dert, sondern auch durch von Freizeit- und Kul tur indus t r ie 
erzwungene Verwandlung von Lust i n Leistung. 
Wer Einsicht i n den historischen Prozeß gewinnen w i l l , m u ß 
jedes geschichtliche Ereignis auf seine Kausa l i t ä t h i n unter
suchen, das heißt , er m u ß die Suche nach dem hinreichenden 
Grund aufnehmen. Damit entscheidet er sich für eine deter
ministische Geschichtsbetrachtung und gegen die Lehre von 
der Willensfreiheit. Hier erscheint es ratsam, ein wei tverbrei 
tetes Mißve r s t ändn i s zu k l ä ren . Nur zu oft w i r d angenom
men, daß die Deterministen die Bedeutung des menschlichen 
Willens und der Freiheit leugnen woll ten. Sie behaupten 
lediglich dessen Determiniertheit durch oft sehr kompliziert 
und auch widersprüchl ich miteinander verbundene Bestim
m u n g s g r ü n d e . Sie unterscheiden d a r ü b e r hinaus die Wil lens
freiheit, die es ihrer Ansicht nach lediglich i n der F ik t ion 
jener gibt, die meinen, sie w ü r d e n f re i wollen, we i l sie die 
Determinanten ihrer vermeintlich freien Entscheidung nicht 
kennen, von der Handlungsfreiheit. 

Handlungsfreiheit aber bedeutet nichts anderes, als d a ß ich 
meinen so oder anders determinierten Wi l len realisieren 
kann. So ist der Aufstiegswille eines Arbeiters durch Her
kunft , soziale Lage, P res t igebedür fn i s und anderes determi
niert . Wieweit er realisiert werden kann, h ä n g t von dem Aus
m a ß der Handlungsfreiheit ab, das der Arbeiter i n der j ewei 
ligen gesellschaftlichen, ze i t - räuml ich n ä h e r zu bestimmen
den Situation besitzt. A n h ä n g e r einer deterministischen Ge
schichtsauffassung, etwa i m Sinne von Karl Marx, verzichten 
übr igens auf die Suche nach Schuldigen. Die Frage z. B. : Wer 
ist schuld am Kriegsausbruch 1914?, halten sie für unwissen
schaftlich. Sie begnügen sich also nicht m i t der Annahme, ein 
geschichtliches Ereignis e r k l ä r t zu haben, wenn sie wissen, 
welche Individuen und Gruppen sich dafür oder dagegen ent
schieden haben. Sie suchen vielmehr nach den objektiven 
Determinanten, die menschliche Entscheidungen bestimmen 
und ihnen ihren Stellenwert i m historischen Prozeß geben. 
So fragen sie z. B. nach imperialistischen Motiven als Kriegs
aus löser 1914 oder als S t ö i e r eines ve rnünf t igen Friedens
schlusses 1918, nach den Ursachen von Prestige- und Macht
denken. Sie geben sich auch nicht zufrieden, wenn sie fest
stellen, d a ß politische Angst bei einem bestimmten h is tor i 
schen Ereignis zur Flucht nach vorn verleitete, sondern f ra 
gen: Was erzeugt politische Angst? Welche sozialen, p o l i t i 
schen, psychischen Bedingungen steigern sie? Was folgt aus 
politischer Angst? 

Diese Fragen stellen sie nicht nur aus wissenschaftstheoreti
schen E r w ä g u n g e n , sondern auch, w e i l die Erfahrung lehrt, 
d a ß bloße rationale Aufk lä rung , b loßes Reden und Predigen 
nicht ausreicht. Entsprechend sagt Graf von Krockow: «.. . nur 
wenn den Menschen der Friede als objektive Möglichkeit be
wiesen werden kann, ist auf Einsicht zu hoffen (und w i r d 
sie, last not least, lehrbar), doch nur wenn diese Einsicht m i t 
den subjektiven Interessen Hand i n Hand geht (so d a ß sie 
ein zureichendes Mot iv für das Handeln darstellt), hat sie die 
Chance, angenommen statt u n t e r d r ü c k t zu w e r d e n « 1 3 . Daher 
m ü s s e n w i r bei allen historischen und politischen Ereignissen 
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auch danach fragen, welche subjektiven Interessen waren i m 
Spiel? Das he iß t aber nur zu oft: Welche subjektiven In te r 
essen verdarben das Spiel? 
Vernachläss ig t eine derartige Betrachtungsweise den mora l i 
schen Aspekt nicht gar zu sehr? Das meine ich nicht. I n dem 
Augenblick, i n dem ich die Frage nach dem zureichenden 
Grund stelle — i n Geschichte und Pol i t ik lautet diese Frage 
meist >cui bono?< —, en thü l l e ich j a manche Lebens lüge , 
r e iße ich manches Deckmänte lchen herab. Nicht umsonst ist 
das Wor t >Gewissen< verwandt mi t >Wissen<. Schließlich be
deutet ja die Abweisung der Willensfreiheit und des Schuld
prinzips keineswegs die Leugnung von Verantwortung. A n 
die Stelle von Schuldgefühlen sollte V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t 
sein treten, d a ß he iß t die Einsicht, daß ich alles, was ich tue, 
verantworten m u ß , also nicht anders als m i t V e r n u n f t g r ü n 
den rechtfertigen kann. Eine solche Einsicht w i r k t dann als 
Determinante meines Tuns. 

U n d Punkt 4 des von Stoph vorgelegten Sieben-Punkte-Pro
gramms lautet: 

»Beantragung der Mitgliedschaft der DDR und der BRD in der 
Organisation der Vereinten Nationen« 4 8 . 

Bei seinem Treffen mi t Bundeskanzler Brandt i n Kassel w ie 
derholte Stoph diesen Wunsch der DDR-Regierung: 
»Ist es im Interesse des Friedens und der Sicherheit, im Interesse 
der Völker unserer Staten nicht an der Zeit, daß die DDR und 
die BRD in die Vereinten Nationen aufgenommen werden, um 
als Mitglied entsprechend den Grundsätzen und Zielen der UNO 
für Frieden und Völkerverständigung zu wirken? Selbstverständ
lich kann es dabei nur um eine völlig gleichberechtigte Mitglied
schaft der DDR und der BRD als souveräne Staaten gehen, die 
seitens der BRD nicht mit irgendwelchen Vorbehalten oder Auf
lagen belastet werden darf. Die anmaßende Haltung der BRD, 
darüber entscheiden zu wollen, ob die DDR Mitglied der Organi
sation der Vereinten Nationen werden darf, widerspricht der 
UNO-Charta und dem Prinzip der Universalität der Weltorgani
sation.« 4» 

I n gleichem Sinne ä u ß e r t e sich Ulbr icht auf der 13. Tagung 
des Zentralkomitees der SED i m Juni 1970. Er stellte fest, 
die gleichberechtigte Mitgliedschaft der Bundesrepublik und 
der DDR w ü r d e am Tatbestand der Spaltung Deutschlands 
»nicht das Geringste ä n d e r n : Sie w ü r d e diesen Tatbestand 
weder schaffen — denn er ist seit 20 Jahren gegeben — noch 
k ö n n t e sie ihn rückgängig machen«. Ulbr icht setzte sich aus
führl ich m i t den Argumenten auseinander, die von den bun
desdeutschen Gegnern einer Mitgliedschaft der Bundesrepu
b l i k und der DDR i n der UNO i n den letzten Jahren vorge
tragen worden sind. 
Von Seiten Ost-Berlins ist auch die Hal tung der Bundesre
gierung i n der Frage der M i t w i r k u n g der DDR an der ECE 
und der W H O i n den letzten Monaten scharf kr i t i s ie r t w o r 
den. 5 0 Die wichtigsten rechtlichen Argumente, die Ost-Berl in 
immer wieder vorbringt , u m die v o l l - und se lbs tändige M i t 
gliedschaft der DDR i n allen weltweiten internationalen Or
ganisationen zu erreichen, sind i n dieser Zeitschrift 5 1 und an 
anderer Stelle 5 2 behandelt worden. Die DDR meint vor allem, 
einen Rechtsanspruch auf Mitgliedschaft i n den Vereinten 
Nationen zu besitzen, da sie ein souveräne r Staat und v o l l 
berechtigtes Subjekt des Völkerrechts sei und alle Vorausset
zungen erfülle, welche die UNO-Satzung i n A r t . 4 an die 
Aufnahme eines Staates knüpf t . Die Vereinten Nationen 
strebten nach Universa l i t ä t , die als Rechtsprinzip und nicht 
nur als rechtlich unverbindlicher Wunsch aufgefaßt werden 
m ü ß t e . I n j ü n g s t e r Zeit operiert Ost-Berl in immer s t ä r k e r 
m i t dem Argument, die Po l i t ik der Bundesrepublik, auf die 
Außenbez iehungen der DDR einzuwirken und einen Zusam
menhang zwischen ihnen und den innerdeutschen Beziehun-
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gen herzustellen, sei eine völkerrecht l ich unzuläss ige D i s k r i 
minierung. 
Dieser V o r w u r f jedoch geht ins Leere. Die Völke r rech t sp rax i s 
verwendet den Begriff »Diskriminierung« zur Bezeichnung 
einer rechtlich unzuläss igen unterschiedlichen Behandlung. 
Wenn ein Staat gegen einen anderen Staat den V o r w u r f er
hebt, d a ß dieser i h m gegenüber eine Diskr iminierung began
gen habe, so w i l l er damit i n der Regel geltend machen, d a ß 
der andere Staat i h m gegenüber eine vertraglich vereinbarte 
oder allgemein völkerrecht l iche Pflicht zur Gleichbehandlung 
verletzt habe 5 3. Die Behauptung, d a ß ein Staat nach allge
meinem Völker rech t generell verpflichtet sei, andere Staaten 
i m politischen Bereich nicht unterschiedlich zu behandeln, 
findet i n der Völke r rech t sp rax i s keine Bes tä t igung . Weder 
die Verweigerung der völkerrecht l ichen Anerkennung der 
DDR durch die Bundesrepublik noch der von der Bundes
regierung b e g r ü n d e t e Sondercharakter der innerdeutschen 
Beziehungen und Zusammenhang zwischen den innerdeut
schen und A u ß e n - B e z i e h u n g e n beider Staaten i n Deutschland 
bedeuten eine Diskr iminierung der DDR i m Sinne des Vö l 
kerrechts 5 4 . 

Die Folgen einer Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland 
und der DDR in die Vereinten Nationen 

Auch wenn sich Bundeskanzler Brandt bei seinem Treffen 
m i t Min i s t e rp räs iden t Stoph i n Kassel auf den, einen dehn
baren Vorbehalt enthaltenden Vorschlag beschränk te , die 
Bundesrepublik und die DDR sollten auf der Basis des z w i 
schen ihnen zu vereinbarenden Vertrags die »notwendigen 
Vorkehrungen treffen«, u m ihre Mitgliedschaft und Mitarbei t 
i n internationalen Organisationen zu regeln, w i r d das grund
sätzliche E inve r s t ändn i s Bonns, eine Mitgliedschaft der DDR 
— i n welcher Form zunächs t auch immer — zu akzeptieren, 
als eine nicht mehr rücksch raubba re Entwicklung verstanden, 
»die zum Hissen der >DDR<-Staatsfahne m i t Hammer und 
Z i rke l vor dem UNO-Wolkenkratzer am New Yorker East 
River füh ren w i r d « 5 5 . Z u viele Delegierte der Dr i t t en Welt 
und des Ostblocks sehen die wil lkommene Gelegenheit, das 
Problem einer UNO-Mitgliedschaft geteilter Staaten, zum 
Beispiel Chinas, Koreas und Vietnams, i n ihrem Sinne zu 
lösen. Diese Interpretat ion des Bonner Standpunkts dür f t e 
durch den Leitsatz c) zum deutsch-sowjetischen Vertrag, 
nach dem beide Seiten den Be i t r i t t der Bundesrepublik und 
der DDR zur UNO und deren Sonderorganisationen fö rde rn 
werden, noch b e s t ä r k t werden. 

»Ein Ja der Bundesregierung zur Mitgliedschaft der >DDR< in 
UNO-Organisationen wi rd in New York, und keineswegs nur bei 
westlichen Delegationen, als eine Aussöhnung mit einem dikta-
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torischen Regime vor aller Welt verstanden werden. Jahrelang 
haben die Delegierten der Bundesrepublik in den UNO-Unter-
organisationen die Beitrittsforderungen des Ostblocks für die 
>DDR< mit dem Hinweis auf das Recht der Selbstbestimmung, auf 
die Grundsätze der Freiheit und der souveränen Gleichberechti
gung, wie sie in der UNO-Charta niedergelegt sind, erfolgreich 
abgewiesen. Beispielsweise verletzte Ost-Berlin den Art ikel 2 der 
UNO-Satzung, als es entgegen den UNO-Prinzipien, weder mit 
Gewalt zu drohen noch Gewalt anzuwenden, an der Besetzung 
der Tschechoslowakei teilnahm und die Zufahrtswege nach West-
Berlin bedrohte. Die Frage ist, und auch sie wi rd in New York 
gestellt, ob diese Prinzipien für die UNO-Politik Bonns noch 
gelten oder ob sie von den Deutschen als Folge der meuen Ost
politik« aus Opportunitätsgründen zu den Akten gelegt werden.« 5 6 

Die Aufnahme der Bundesrepublik und der DDR i n die Ver 
einten Nationen h ä t t e weitreichende Folgen. Vor allem darauf 
ist es wohl zurückzuführen , daß sich die drei Wes tmäch te i n 
dieser zentralen Frage bisher sehr reserviert verhalten haben. 
Zwar hat sich der f rühe re amerikanische UNO-Botschafter 
A r t h u r Goldberg für eine möglichst rasche Aufnahme der 
Bundesrepublik und der DDR i n die Vereinten Nationen aus
gesprochen; er meinte, auch die Volksrepublik China, Nord -
und S ü d - V i e t n a m sowie Nord - und S ü d - K o r e a m ü ß t e n i n 
die UNO aufgenommen werden. Solange das nicht geschehe, 
sagte Goldberg auf einer Kundgebung anläßl ich des 25. 
Jahrestags der G r ü n d u n g der Weltorganisation i n New York , 
k ö n n e die UNO ihrem Auftrag nicht w i r k l i c h gerecht wer 
den 5 7 . 
Inwiewei t die Regierungen Frankreichs, G r o ß b r i t a n n i e n s und 
der Vereinigten Staaten die Intentionen der Bundesregierung 
guthe ißen , ist nicht klar . Der stellvertretende amerikanische 
A u ß e n m i n i s t e r El l io t L . Richardson e r k l ä r t e i n einem In ter 
v iew Mi t te A p r i l 1970, 

»die Aufnahme der Bundesrepublik und der DDR in die UNO 
wäre eine Entscheidung von großer Tragweite für alle geteilten 
Länder. Wenn es zu dieser Entscheidung kommen sollte, würde 

Generalleutnant Odd Bull (Norwegen) gab sein Amt als Chef des Sta
bes der Waffenstillstandsüberwachungsorganisation der Vereinten 
Nationen mit Ende Juli 1970 ab. Mehr als sieben Jahre hatte General 
Bull die schwere, immer undankbare Aufgabe, die sich bekämpfen
den Araber und Israelis zu beobachten und zu mäßigen. 

ihre Bedeutung weit über die deutsche Frage hinausreichen. Es 
ist mit der Charta der Weltorganisation vereinbar, daß in ihr 
Staaten durch getrennte Delegationen vertreten sein können, die 
andererseits keine getrennte Souveränität ausüben. Dafür gibt 
es den Präzedenzfall Syrien, das nach dem Zusammenschluß mit 
Ägypten zur Vereinigten Arabischen Republik UNO-Mitglied 
blieb. Die Sowjetunion ist in den Vereinten Nationen durch ihre 
Delegation sowie durch die der Ukraine und Bjelo-Rußlands 
sogar dreimal ver t reten.« 5 8 

I m Zeitpunkt, da sich Brandt m i t Stoph zum zweitenmal 
am 21. M a i 1970 i n Kassel traf, ä u ß e r t e n sich amerikanische 
Regierungskreise sehr vie l zu rückha l t ende r . Zeitungsmeldun
gen zufolge hatte A u ß e n m i n i s t e r Scheel am 20. M a i i n Bonn 
wissen lassen, d a ß die Regierung der USA eine Mitgliedschaft 
der Bundesrepublik und der DDR i n den Vereinten Nationen 
»nicht dulden werde, d a ß sie notfalls ih r Veto einzulegen 
gedenke« 5 ' . Eine UNO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik und 
der DDR w ü r d e es nach amerikanischer Ansicht unmögl ich 
machen, die Volksrepublik China sowie Nord-Korea und 
Nord-Vietnam wei terhin den Vereinten Nationen fernzuhal
ten. Der Washingtoner Korrespondent der f r a n k f u r t e r A l l 
gemeinen Zeitung< berichtete am 19. Mai , daß diese Frage 
von amerikanischen Regierungskreisen nicht als aktuel l an
gesehen werde. A n unterrichteter Stelle sei darauf hingewie
sen worden, daß die Bundesregierung i n dieser Angelegenheit 
nicht i n Washington vorstellig geworden sei und d a ß die ame
rikanische Regierung deshalb auch keine offizielle Position 
beziehe 6 0. Inwiewei t die französische und britische Regierung 
Bedenken gegen die In i t ia t ive der Bundesregierung angemel
det haben 6 1, erscheint ebenfalls nicht klar . Nur soviel ist 
sicher: Bei den Über l egungen der drei Wes tmäch te spielen 
die Fragen der V i e r - M ä c h t e - V e r a n t w o r t u n g für Deutschland 
m i t den daraus resultierenden Rechten und Pflichten eine 
wichtige Rolle. 

Gleichzeitige UNO-Mitgliedschaft 
und völkerrechtliche Anerkennung 

Das Problem einer Vollmitgliedschaft der Bundesrepublik 
und der DDR i n den Vereinten Nationen ist eng m i t der 
Frage der völkerrecht l ichen Anerkennung der DDR verbun
den. Es ist unwahrscheinlich, d a ß die Bundesregierung zu
sammen m i t der DDR einen Ant rag auf Aufnahme in die 
UNO stellt, bevor die beiden Staaten i n Deutschland i h r Ver
hä l tn i s zueinander auf eine neue Basis gestellt haben. Die 
Frage, ob die gleichzeitige Mitgliedschaft zweier Staaten ihre 
gegenseitige Anerkennung (als sog. indirekte oder mittelbare) 
Anerkennung zur Folge hat, ist umstr i t ten 6 2 . Wichtig ist, d a ß 
i n der Praxis der UNO zwei Staaten gleichzeitig Mitglieder 
sein können , ohne daß sie damit einander völkerrecht l ich 
anerkennen müssen . Dies w i r d auch i n dem Memorandum des 
Ministeriums für A u s w ä r t i g e Angelegenheiten der DDR zum 
Antrag der DDR auf Aufnahme i n die UNO vom August 1966 
kommentarlos vermerkt 6 5 . 

Zwar mögen mi t der Feststellung, eine gleichzeitige Mi tg l i ed 
schaft der Bundesrepublik und der DDR i n der UNO i m p l i 
ziere nicht notwendigerweise die völkerrecht l iche Anerken
nung der DDR durch die Bundesrepublik, manche E i n w ä n d e 
entschärf t werden 6 4 , doch w ü r d e eine gleichzeitige Aufnahme 
der Bundesrepublik und der DDR i n die Vereinten Nationen, 
gleich mi t welchen Kautelen und Vorbehalten man sie aus
stattete, 

»von aller Welt als eine mittelbare völkerrechtliche Anerkennung 
der DDR durch die Bundesrepublik gewertet werden. An dieser 
— politischen — Wertung eines gleichzeitigen Erwerbs der M i t 
gliedschaft durch die beiden deutschen Staaten könnte die im 
Völkerrecht vertretene Auffassung, daß eine solche gleichzeitige 
Mitgliedschaft ohne gegenseitige Anerkennung möglich sei, wohl 
kaum etwas ändern. Verweise auf das arabisch-israelische Neben
einander in den Vereinten Nationen oder auf andere Präzedenz
fälle würde nicht den Widerspruch ausräumen, den man der 
Bundesrepublik vorhalten würde, wenn sie die Aufnahme zweier 
deutscher Staaten in den Vereinten Nationen zumindest billigend 
in Kauf nehmen und gleichzeitig die Völkerrechtssubjektivität 
des zweiten deutschen Staates weiterhin bestreiten würde. I n 
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jedem Fall aber würde damit die Anerkennung politisch zu einer 
reinen Leerformel.« 6 5 

Vier-Mächte-Verantwortung und Berlin-Frage 
Die zwischen der Anerkennungsproblematik und der Frage 
der Mitgliedschaft der Bundesrepublik und der DDR i n der 
UNO bestehende enge Verbindung liefert nicht nur schwer
wiegende Bedenken gegen eine völkerrecht l iche Anerkennung 
der DDR 8 8 , sondern auch gegen die UNO-Mitgliedschaft bei
der Staaten. Bis heute haben die drei Wes tmächte und die 
Sowjetunion an der 1945 b e g r ü n d e t e n V ie r -Mäch te -Veran t 
wortung für Deutschland festgehalten. Dies folgt aus den 
vertraglichen Abmachungen, welche die drei westlichen A l l i 
ierten m i t der Bundesrepublik und die Sowjetunion mi t der 
DDR getroffen und i n denen sie sich ihre aus den gemein
samen Abmachungen von 1944/45 fl ießenden Rechte und 
Pflichten vorbehalten haben: die westlichen Al l i i e r t en i m 
Deutschland-Vertrag vom 26. Mai 1952/23. Oktober 1954 und 
die Sowjetunion vor allem i n den Ver t r ägen m i t der DDR 
vom 20. September 1955 und 12. Juni 196487. Die dar in sta
tuierten Vorbehaltsrechte beruhen auf dem Vie r -Mäch te -
Verhä l tn i s , das 1945 zwischen den Wes tmäch ten und der 
Sowjetunion bei der Besetzung des Deutschen Reiches be
g r ü n d e t wurde. 
Die Frage, ob eine Aufnahme der Bundesrepublik und der 
DDR i n die UNO die V ie r -Mäch te -Veran twor tung für Deutsch
land beendet, ist zu verneinen. Die Wes tmächte dü r f t en auch 
eine indirekte völkerrecht l iche Anerkennung der DDR nur 
dann vornehmen, wenn sie sich gleichzeitig ihre Verantwortung 
hinsichtlich Gesamtdeutschlands ausdrückl ich und i n einer 
Fo rm vorbehalten, die alle rechtlichen Unklarhei ten aus
schließt. Zwischen einem solchen Vorbehalt und der Bejahung 
der Aufnahme der Bundesrepublik und der DDR besteht auch 
kein die völkerrecht l iche Wirksamkeit des Vorbehalts i n Frage 
stellender Widerspruch 6 8 . Die durch die Vorbehaltsrechte der 
v ier Mächte fortdauernde begrenzte Souve rän i t ä t sbe sch rän 
kung der Bundesrepublik und der DDR steht andererseits 
einer Vollmitgliedschaft beider Staaten i n der UNO nicht ent
gegen. Es sei darauf verwiesen, daß einige Mitglieder der 
Vereinten Nationen Souverän i t ä t sbesch ränkungen unter l ie
gen, ohne daß ihre Mitgliedschaft irgendwie i n Frage gestellt 
w ü r d e . 
Das zweite, sehr v ie l weitreichendere Bedenken gi l t der 
Situation Ber l ins 6 0 . Ber l in ist der komplizierteste und ge fähr 
lichste Punkt des gesamten Deutschland-Problems. Nicht nur 
eine völkerrecht l iche Anerkennung der DDR, sondern auch 
die Aufnahme der Bundesrepublik und der DDR i n die UNO 
haben Auswirkungen auf den Status Berl ins 7 0 . Von sowjeti
scher Seite w i r d bereits die gesonderte Aufnahme des >Stadt-
staats< West-Berl in i n die Vereinten Nationen propagiert 7 1 . 
I m Leitsatz 3 des deutsch-sowjetischen Vertrags vom 12. A u 
gust 1970 und i m Kasseler 20-Punkte-Katalog Brandts, welche 
die künf t ige UNO-Mitgliedschaft betreffen, bleibt eine schwer
wiegende Unklarhei t bestehen, die es möglichst bald und i n 
der Öffent l ichkei t des Parlaments zu k l ä r en g i l t : Wo ist der 
Platz West-Berlins bei der eventuellen Aufnahme der B u n 
desrepublik und der DDR i n die Vereinten Nationen? Gerade 
hier zeigt sich, d a ß unabweisbar ein enger Zusammenhang 
zwischen der Berl in-Frage und dem Moskauer Vertrag vom 
12. August und den m i t der DDR angestrebten vertraglichen 
Abmachungen besteht. I m Interesse Bonns liegt es, auch nur 
den Anschein einer Bee in t räch t igung westlicher Verantwor
tung für Deutschland als Ganzes und für B e r l i n 7 2 zu ver
meiden 7 3 . 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten der Weltorganisation im Mai/Juni 1970 

Politik und Sicherheit 

Nahost 

Den sofortigen Abzug aller israelischen 
Streitkräfte von libanesischem Gebiet for
derte der Sicherheitsrat mit einer einstim
mig angenommenen Entschließung am 12. 
Mai 1970 (siehe S. 132 dieser Ausgabe). 
Diese kurze Resolution war, unbeschadet 
weiterer Erörterungen der Angelegenheit 
im Rat, von Spanien als eine zwischenzeit
liche Maßnahme vorgeschlagen worden. 
Zwei Ergänzungen der USA und der So
wjetunion erreichten nicht die notwendigen 
neun Ja-Stimmen. Der amerikanische An
trag forderte die sofortige Beendigung aller 
militärischen Operationen in dem Gebiet, 
während die Sowjetunion die Beendigung 
der israelischen Aggression gegen Libanon 
verlangte. Für den sowjetischen Antrag 
stimmten die drei Staaten Polen, Syrien, 
Sowjetunion, ohne Gegenstimme, bei 12 
Enthaltungen; der amerikanische Antrag 
erhielt nur die Ja-Stimmen von Großbri
tannien und den Vereinigten Staaten, bei 
keiner Gegenstimme und 13 Enthaltun
gen. 
In der Debatte, die an mehreren Tagen bis 
zum 19. Mai stattfand, hatte der eingela
dene Vertreter Libanons die Verurteilung 
Israels und die Anwendung des Kap. VII 
der Charta verlangt. Kap. VII sieht bei Be
drohung oder Bruch des Friedens und bei 
Angriffshandlungen Zwangsmaßnahmen 
von seiten der Vereinten Nationen vor. 
Israel machte dagegen geltend, daß sich 
der Angriff über die Grenze nach Libanon 
hinein nur gegen Terroristengruppen ge
richtet habe und ein Akt der Selbstvertei
digung gewesen sei. 
Vor Beginn der Debatte trug der General
sekretär die Informationen vor, die er von 
den Beobachtern der Waffenstillstands
überwachungsorganisation der Vereinten 
Nationen (UNTSO) erhalten hatte. Er er
wähnte hierbei erneut seine durch die 
Streitparteien vereitelten Bemühungen, die 
Anzahl der Beobachter auf beiden Seiten 
zu verstärken. Wegen des Mißerfolgs die
ser Versuche sei er nicht in der Lage, ge
nauere Berichte vorzulegen. Während der 
Debatte, am 14. Mai, wurde vom Ratsvor
sitzenden der Abzug der Israelis von liba
nesischem Gebiet gemeldet. 

Am 19. Mai, dem letzten Tag der Debatte, 
verurteilte der Sicherheitsrat dann Israel 
in einem von Sambia eingebrachten An
trag wegen seiner »vorsätzlichen militäri
schen Aktion« gegen den Libanon vom 
12. Mai »in Verletzung seiner Verpflichtun
gen gemäß der Charta«. Der Rat erklärte, 
daß »solche bewaffneten Angriffe nicht län
ger geduldet werden« könnten, und drohte 
im Wiederholungsfall »geeignete, wirksame 
Schritte« an (siehe S. 132 dieser Ausgabe). 
Elf Staaten stimmten für die Verurteilung 
Israels, kein Staat stimmte gegen sie, 
während sich Kolumbien, Nikaragua, Sierra 
Leone und die Vereinigten Staaten der 
Stimme enthielten. 

Generalsekretär U Thant bedauerte in 
einer Erklärung vom 23. Mai den Angriff 
arabischer Freischärler auf einen israeli
schen Schulbus in der Nähe der israelisch
libanesischen Grenze, die Todesfälle unter 
der libanesischen Zivilbevölkerung als Er
gebnis eines offensichtlich israelischen 
Vergeltungsschlags und den »brutalen An
griff« auf drei Vertreter arabischer Organi
sationen in New York. U Thant bezeichnete 
diese Vorkommnisse als unheilvolle War
nungen vor der Zukunft. Wie so oft in 
Kriegszeiten seien es unbekannte Zivili
sten, die am meisten litten und verlören. 
Gegenüber den sieben Staaten, die Militär
beobachter am Suez-Kanal stellen, be
dauerte U Thant in einem Schreiben vom 
5. Juni, daß es ihm nicht möglich sei, das 
Leben dieser Männer zu garantieren. An
dererseits versuche er mit dem amtieren
den Stabschef der UNTSO, jede nur mög
liche Vorsorge für die Sicherheit der Be
obachter zu treffen, wozu auch gehöre, zu 
exponierte Posten aufzugeben. Es sei fast 
ein Wunder, daß bei der augenblicklichen 
Lage nicht mehr Unfälle zu verzeichnen 
seien. Gegenwärtig sind 95 Beobachter der 
Vereinten Nationen am Suez-Kanal statio
niert. 
Über die Gesamtlage im Nahen Osten ur
teilte Generalsekretär U Thant am 11. Juni 
vor den am Sitz der UNO akkreditierten 
Korrespondenten, daß sich die Situation 
durch das verstärkte Engagement der bei
den Supermächte verschlechtert habe. Er 
halte die Resolution des Sicherheitsrates 
vom 22. November 1967 (VN 2/70 S. 45), die 
noch einmal am 20. September 1969 durch 
die Außenminister der vier Großmächte 
bekräftigt worden sei, als Grundlage für 
eine politische Lösung des Problems wei
terhin für geeignet. Er glaube nicht, daß 
die zwei Grundvoraussetzungen dieser 
Entschließung unvereinbar seien: einer
seits das Recht eines Staates, frei zu sein 
von militärischer Besetzung seines Terri
toriums, und andererseits die vollkommen 
legitime Forderung eines Staates, inner
halb gesicherter Grenzen zu leben. Wört
lich erklärte der Generalsekretär: »Meiner 
Auffassung nach ist der nächste folgerich
tige Schritt für die vier Ständigen Mit
glieder des Sicherheitsrats, von den Streit
parteien zu verlangen, die Resolution an
zunehmen und auszuführen. Ich befürchte, 
das haben sie noch nicht getan«. 
Nach Beendigung seiner Europareise, in 
deren Verlauf U Thant u. a. London, Den 
Haag und Moskau besucht hatte, erklärte 
ein UNO-Sprecher am 22. Juni, daß der 
Generalsekretär in Moskau über neue Ele
mente in der sowjetischen und amerikani
schen Haltung zum Nahostkonflikt infor
miert worden sei. Das ermögliche den Ein
druck, daß der Graben zwischen den Streit
parteien verengt werden könne. 

Indochina 
Eine Konferenz aller Parteien der Genfer 
Indochina-Abkommen von 1954 und 1962, 
»um den alten Krieg in Südvietnam und 

den neuen in Kambodscha zu bändigen«, 
forderte Generalsekretär U Thant am 5. Mai 
in einer Rundfunk- und Fernsehansprache. 
Dieser notwendige Schritt sei von aller
höchster Dringlichkeit. Er habe schon viele 
Jahre die Ansicht vertreten, daß durch 
militärische Mittel eine Lösung des Viet
nam-Problems nicht zu erreichen und daß 
daher die Rückkehr zu den Bestimmungen 
der Genfer Abkommen der einzige ver
nünftige Weg sei. Zur Erreichung dieses 
Zieles sollten die Pariser Friedensgesprä
che und andere Möglichkeiten voll ausge
schöpft werden. Nach Ansicht U Thants ist 
die gegenwärtige Lage (nach der Aggres
sion der USA gegen Kambodscha) gefähr
licher als die während der Kämpfe vor 
1954. Er befürchtet die Wiederaufnahme 
der Bombardierungen Nordvietnams und 
eine Intensivierung der Kämpfe in Laos. 
U Thant fuhr fort: »Wenn die beteiligten 
Parteien keine unmittelbaren, entschei
denden und mutigen Maßnahmen auf den 
Frieden hin unternehmen, dann fürchte ich, 
daß es zunehmend schwieriger wird, einen 
Krieg zu beenden, der nicht nur für die 
Völker Indochinas, sondern für die gesamte 
Menschheit eine Bedrohung darstellt«. Die 
gegenwärtige Ausweitung des Krieges ver
stärke die traditionell rassischen Gegen
sätze unter den Völkern der Region und 
bringe neues Leid und zunehmende Zer
störungen. Die Vereinten Nationen seien 
bisher nicht in der Lage gewesen, eine 
entscheidende Rolle zugunsten einer Be
endigung dieses Konflikts zu spielen, weil 
beteiligte Parteien nicht Mitglieder der Or
ganisation seien und weil Mitgliedstaaten, 
einschließlich einiger Ständiger Mitglieder 
des Sicherheitsrats, keine Beteiligung der 
Vereinten Nationen wünschten. 
U Thant appellierte am 8. Juni an die 
Kämpfenden, um die Erhaltung der vielen 
kulturellen und religiösen Bauwerke in den 
Kampfgebieten Indochinas besorgt zu sein. 
Eins der bekanntesten geheiligten Bau
werke der Menschheit, Angkor Wat in 
Kambodscha, sei nach letzten Berichten in 
Gefahr, das Schicksal von Hue in Vietnam, 
einem anderen kulturellen und religiösen 
Zentrum, zu erleiden. Hue war im Frühjahr 
1968 während der sogenannten TET-Offen-
sive fast vollständig zerstört worden. 
Der Verwaltungsrat der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur (UNESCO) beschloß am 
10. Juni, ein Ersuchen Kambodschas um 
technische Hilfe gemäß der Haager Kon
vention zum Schutz von Kulturgut bei be
waffneten Konflikten zu prüfen. General
sekretär U Thant bekräftigte am 11. Juni 
seine Ansicht zum Krieg in Vietnam; er sei 
nutzlos, sinnlos und barbarisch und bringe 
ungezähltes Leid und Unglück über Mil
lionen unschuldiger Menschen. Es sei un
realistisch und kurzsichtig, den militäri
schen Sieg in Indochina anzustreben. Er 
glaube nicht, daß der Krieg durch einen 
einseitigen Akt des »Disengagement« be
endet werde, so begrüßenswert dies auch 
sein würde. Als einziger realistischer Weg 

Vereinte Nationen 4/70 125 



bleibe nur internationaler Druck. Wiederum 
plädierte U Thant für eine Konferenz nach 
dem Muster der Genfer Konferenzen unter 
Teilnahme aller Gruppen, die in den Indo-
china-Konflikt verwickelt sind. 
Nach der Rückkehr des Generalsekretärs 
von seiner Europareise, die ihn u. a. nach 
Moskau führte, erklärte ein UNO-Sprecher 
am 22. Juni, daß U Thant auf seiner Reise 
keine neuen Aussichten für einen baldigen 
Friedensschluß in Indochina habe entdek-
ken können. Während eines Essens, das 
der sowjetische Ministerpräsident Kossygin 
für U Thant gab, sagte der Generalsekre
tär, die Moskauer Gespräche hätten ge
zeigt, daß seine Ansicht über den Krieg 
in Kambodscha fast vollständig mit denen 
der Sowjetunion übereinstimme. 

Bahrein 
Den Wunsch der überwältigenden Mehrheit 
der Bevölkerung Bahreins nach Unabhän
gigkeit hat der persönliche Vertreter des 
Generalsekretärs, Vittorio Winspeare Guic-
ciardi, in seinem am 2. Mai vorgelegten 
Abschlußbericht festgestellt. Großbritan
nien und der Iran haben daraufhin zur 
Erörterung des Berichts eine Sitzung des 
Sicherheitsrats beantragt. Einstimmig be
kräftigte der Sicherheitsrat am 11. Mai 1970 
den Bericht des persönlichen Vertreters 
des Generalsekretärs; er begrüßte insbe
sondere das Ergebnis, daß die »überwälti
gende Mehrheit der Bevölkerung von Bah
rein die Anerkennung ihrer Identität in 
einem vollkommen unabhängigen und sou
veränen Staat zu erreichen wünscht, um 
frei über ihre Beziehungen zu anderen 
Staaten zu entscheiden«. 
Diese UNO-Mission war zustande gekom
men, nachdem Generalsekretär U Thant 
seine Guten Dienste in dem Streit zwi
schen Großbritannien und dem Iran um 
die Bahrein-Inselgruppe angeboten hatte. 
Winspeare Guicciardi, der die Bahrein-
Inseln vom 3. März bis 18. April besucht 
hatte, bekräftigte in seinem Bericht, daß 
der Anspruch des Iran auf Bahrein von 
allen Bevölkerungsgruppen zurückgewiesen 
worden sei, ohne daß dies Feindschaft 
gegen den Iran bedeute. Die große Mehr
heit der Bevölkerung sehe in Bahrein einen 
arabischen Staat, der aber gute und be
sondere Beziehungen zum Iran unterhalten 
solle. 

Winspeare Guicciardi hatte sich bemüht, 
mit Vertretern aller Gruppen und Schichten 
der Bevölkerung zusammenzutreffen. Er 
hebt in seinem Bericht hervor, daß seiner 
Ansicht nach keiner der Befragten beein
flußt oder eingeschüchtert worden sei, daß 
vielmehr jeder seine Meinung hätte frei 
äußern können. Die Untersuchung sei 
friedlich und ordentlich durchgeführt und 
in keiner Weise behindert oder gestört 
worden. 

Zypern 

Das Mandat für die Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen auf Zypern hat der 
Sicherheitsrat am 9. Juni einstimmig für 
weitere sechs Monate bis zum 15. Dezem
ber 1970, »in der Erwartung, daß bis zu 
diesem Zeitpunkt ausreichende Fortschritte 
auf eine endgültige Lösung hin den Ab
zug oder eine erhebliche Verringerung der 
Truppe möglich machen«, verlängert. Die 

am Streit beteiligten Parteien werden auf
gefordert, ihren Beitrag zu leisten, um die 
vom Sicherheitsrat formulierten Ziele zu 
erreichen. 
In seinem Bericht über die Lage auf der 
Insel, der den Zeitraum vom 2. Dezember 
1969 bis 1. Juni 1970 umfaßt, hatte Gene
ralsekretär U Thant festgestellt, daß er nur 
die Möglichkeit sehe, die Stationierung der 
UNO-Friedenstruppe in der gegenwärtigen 
Stärke für weitere sechs Monate zu emp
fehlen. Auch die beteiligten Parteien hätten 
dieser Verlängerung zugestimmt. Der Ge
neralsekretär führte weiter aus, daß das 
Verhältnis zwischen den beiden Gemein
schaften im Berichtszeitraum ruhig gewe
sen sei und daß einige Fortschritte in 
Richtung auf eine Rückkehr zu normalen 
Lebensbedingungen erreicht worden seien. 
Wenn auch die Zusammenarbeit zwischen 
griechischen und türkischen Zyprioten auf 
verschiedenen Gebieten, wie z. B. dem öf
fentlichen Dienst, wachse, so halte anderer
seits der Trend zur getrennten Entwicklung 
auf wirtschaftlichem Gebiet an. 
Die Ruhe, welche die Lage für einige Zeit 
gekennzeichnet habe, sei durch eine Reihe 
von Gewalttaten gestört worden, die in 
dem Mordversuch an Präsident Makarios 
am 8. März 1970 gipfelten. Die dadurch 
auf beiden Seiten hervorgerufenen Span
nungen hätten zwar bald beigelegt werden 
können, die diesen Vorgängen zugrunde
liegenden Schwierigkeiten seien aber kei
neswegs gelöst worden. D'ese Ereignisse 
hätten sowohl Auswirkungen auf die Auf
gabe der UNO-Friedenstruppe, die in der 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung 
und in der Rückkehr zu normalen Lebens
bedingungen bestünden, als auch auf den 
Fortgang der Gespräche zwischen den 
beiden Gemeinschaften, die wohl kaum 
so bald zu einer Lösung der grundlegen
den Probleme Zyperns führen würden. Da 
aber zwischen den Verantwortlichen beider 
Volksgruppen Obereinstimmung darüber 
bestehe, daß gemeinsame Gespräche die 
einzige Möglichkeit darstellen, um zu einer 
für alle annehmbaren Einigung zu kommen, 
appellierte U Thant an beide Seiten, diese 
Gespräche mit dem Willen zu einer end
gültigen Verständigung fortzusetzen. 
Eingehend auf die finanzielle Situation der 
Friedenstruppe stellte der Generalsekretär 
für den 15. Juni 1970 ein Defizit von 7,555 
Mio Dollar fest, und auch dies nur unter 
der Voraussetzung, daß alle gegebenen 
Zusagen eingelöst würden. Um alle Un
kosten bis zum 15. Dezember 1970 decken 
zu können, seien rund 13,720 Mio Dollar 
erforderlich. Eine Senkung der Kosten 
durch einen weiteren Abbau der Truppe 
sei nicht mehr möglich, ohne den Erfolg 
der gesamten Aktion zu gefährden. 
Die gegenwärtige Stärke der Friedens
truppe, die aus militärischen und zivilen 
Kontigenten Australiens, Dänemarks, Finn
lands, Großbritanniens, Irlands, Kanadas, 
Österreichs und Schwedens besteht, be
zifferte U Thant auf 3144 Mann gegenüber 
3 650 im Dezember 1969. 

Namibia (Südwestafrika) 

In einem Zwischenbericht hat der Unter
ausschuß, der im Auftrag des Sicherheits
rats Vorschläge zur Durchsetzung der Ent
schließungen des Rates betreffend Nambia 

erarbeiten sollte, erklärt, daß er sich noch 
nicht in der Lage sehe, konkrete Empfeh
lungen zu unterbreiten. Der Bericht, der 
dem Sicherheitsrat am 30. April vorgelegt 
werden sollte, ist nun für Ende Juni vor
gesehen. 
Der Rat der Vereinten Nationen für Na
mibia hat am 21. Mai beschlossen, inner
halb der nächsten Monate eine sechs
köpfige Delegation nach Afrika zu entsen
den, um die Ausgabe von Reisedokumen
ten an Namibianer und Flüchtlingsprobleme 
zu diskutieren sowie mit Vertretern der 
Befreiungsbewegungen und der Organi
sation für Afrikanische Einheit (OAU) zu 
beraten. In Lusaka (Sambia) will der Rat 
ein eigenes Büro eröffnen. 
Der Präsident des Rates wies in derselben 
Sitzung auf eine Rede des amerikanischen 
Chefdeligierten bei den Vereinten Natio
nen, Charles W. Yost, hin, in der die of
fizielle amerikanische Politik gegenüber 
Namibia formuliert worden war. Danach 
werden die Vereinigten Staaten amtlich 
ihren Staatsangehörigen abraten, in Nami
bia zu investieren; es werden keine Kredit
garantien für den Handel mit Namibia ge
währt; amerikanische Staatsangehörige, die 
nach der Entschließung 2145 (XXI) der Ge
neralversammlung vom 27. Oktober 1966 
(VN 6/66 S. 208) in Namibia investiert 
haben, erhalten keine Schutzversprechen 
durch die amerikanische Regierung gegen
über den Ansprüchen einer späteren recht
mäßigen Regierung von Namibia. Außer
dem kündigte Yost an, daß die Vereinigten 
Staaten andere Länder auffordern wollen, 
ähnliche Schritte zu unternehmen. 

Entkolonialisierung 

Empfehlungen zur politischen, wirtschaft
lichen, sozialen und bildungsmäßigen För
derung der Treuhandgebiete hat der Treu
handrat auf seiner 37. Tagung beschlossen, 
die vom 26. Mai bis zum 19. Juni 1970 
dauerte. Die Mitglieder dieses Rates sind 
Australien, China, Frankreich, Großbritan
nien, Sowjetunion und Vereinigte Staaten, 
d. h. die Ständigen Mitglieder des Sicher
heitsrates und die Länder, die Treuhand
gebiete verwalten. Die Beschlüsse betreffen 
die von ursprünglich elf noch verbliebenen 
zwei Treuhandgebiete, nämlich das von 
Australien verwaltete Neu-Guinea mit 1,7 
Mio Einwohnern und die von den Ver
einigten Staaten verwalteten Pazifischen 
Inseln (Mikronesien) mit rund 97 000 Ein
wohnern. Die übrigen 9 Gebiete haben mit 
Hilfe des Treuhandsystems nach dem Zwei
ten Weltkrieg die volle Unabhängigkeit er
langt. Einmütigkeit herrschte im Rat dar
über, daß verstärkte Maßnahmen unter
nommen werden sollten, um auch den 
beiden verbliebenen Gebieten, in Über
einstimmung mit dem von der Bevölkerung 
frei geäußerten Willen, möglichst bald die 
innere Selbstregierung oder die volle Un
abhängigkeit zu gewähren. 
Gegen die Stimmen der Sowjetunion ver
abschiedete der Rat den Bericht über Neu-
Guinea zuhanden der Generalversamm
lung. In dem Bericht wird die Bildung von 
Selbstverwaltungsorganen durch die Ver
waltungsmacht begrüßt, die gegenwärtig 
geeignete Schritte zur Erlangung der 
Selbstregierung oder der vollen Unabhän
gigkeit diskutieren. Australien wird auf-
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gefordert, größere Mittel für die politische 
Bildung bereitzustellen. Hervorgehoben wird 
die große Bedeutung, die ein geplantes 
Kupferbergwerk für das Gebiet haben wird. 
Warnend vor den negativen Auswirkungen 
des Projekts wird Australien aufgefordert 
dafür zu sorgen, daß die einheimische Be
völkerung, etwa durch eine qualifizierte 
Ausbildung der Arbeiter, von dem Berg
werk profitiert. Der Bericht stellt bedauernd 
fest, daß über die Hälfte der schulfähigen 
Kinder keinerlei Ausbildung erhalten. Die 
Sowjetunion kritisierte, daß der Bericht 
nicht die wirkliche Lage in dem Gebiet 
widerspiegele. Als negative Merkmale hob 
sie den großen ausländischen Einfluß in 
der Wirtschaft Neu-Guineas und die unzu
reichenden Bildungsmöglichkeiten der ein
heimischen Bevölkerung hervor. Der Rat 
beschloß, Anfang 1971 eine Mission nach 
Neu-Guinea zu entsenden, an der erstmals 
Nichtmitglieder des Rates teilnehmen soll
ten. 

Der Bericht über die Pazifischen Inseln 
wurde ebenfalls gegen die Stimme der 
Sowjetunion verabschiedet. Begrüßt wird 
darin die offizielle Rückkehr des Bikini-
Atolls in das Treuhandgebiet. Die Vereinig
ten Staaten werden aufgefordert, die Scha
densansprüche der einheimischen Bevöl
kerung aus dem Zweiten Weltkrieg schnell 
zu regeln und die mikronesischen Selbst
verwaltungsorgane auszubauen. Eine Mis
sion des Rates, die das Gebiet Anfang 1970 
besucht hatte, empfahl durchgreifende Ver
besserungen des allgemeinen und berufs
bezogenen Bildungswesens, die Erweiterung 
des Gesundheitsdienstes und eine inten
sivere Vorbereitung der einheimischen Be
völkerung auf die Unabhängigkeit. Außer 
der Sowjetunion übten mikronesische Ver
treter scharfe Kritik an den Vereinigten 
Staaten. Verurteilt wurden die übermäch
tige Einflußnahme der Vereinigten Staaten 
in fast allen Lebensbereichen, die diskri
minierenden Maßnahmen in der Wirtschaft, 
der Ausbau des Landes nach rein militäri
schen Gesichtspunkten sowie die Aneig
nung von zwei Dritteln des Landes durch 
die USA oder ihre Staatsbürger. 

Wirtschaft und Entwicklung 

Zweite Entwicklungsdekade 
Der Entwurf der internationalen Entwick
lungsstrategie für die siebziger Jahre, die 
die Arbeit des in diesem Jahr auslaufenden 
ersten Entwicklungsjahrzehnts fortsetzen 
soll, ist nach fast zweijähriger Arbeit am 
29. Mai fertiggestellt worden. Der Entwurf 
ist vom Vorbereitenden Ausschuß für die 
Zweite Entwicklungsdekade gebilligt wor
den und wird dem Wirtschafts- und Sozial
rat zuhanden der bevorstehenden General
versammlung zugeleitet. 
In der Präambel wird festgestellt, daß zwar 
die Hauptverantwortung für den wirtschaft
lichen Fortschritt der Entwicklungsländer 
bei diesen Ländern selbst liege, sie dazu 
aber größerer finanzieller Mittel und einer 
vorteilhafteren Wirtschafts- und Handels
politik von seiten der Industrieländer be
dürften. Als ein Ziel der Dekade wird in 
den Entwicklungsländern eine jährliche 
Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts 
von 6 Prozent angestrebt. 
Im operativen Teil des Entwurfs werden 

die Industrieländer aufgefordert, ihre Zoll
schranken gegenüber den Entwicklungs
ländern abzubauen und diesen einen bes
seren Zugang zu den Weltmärkten zu er
möglichen. Die Forderung, ein Prozent des 
Bruttosozialprodukts an jährlichen finanzi
ellen Zuwendungen den Entwicklungslän
dern zur Verfügung zu stellen, wurde nicht 
von allen Industrieländern akzeptiert. 
Weitere Empfehlungen befassen sich mit 
Maßnahmen für die am wenigsten ent
wickelten Länder unter den Entwicklungs
ländern, mit Fragen von Wissenschaft und 
Technik für den wirtschaftlichen Fort
schritt, mit der Bevölkerungsplanung und 
der Mobilisierung der öffentlichen Meinung 
zugunsten der Entwicklungshilfe. 
In einer Erklärung nach Annahme des Ent
wurfs durch den Ausschuß stellte der Ver
treter der Bundesrepublik fest, daß der 
Text nicht so zufriedenstellend ausgefallen 
sei, wie man erwartet habe. Es sei aber 
sinnlos, dafür Schuldige zu suchen. Man 
sollte anerkennen, daß der Ausschuß mit 
einer Anzahl kontroverser Probleme kon
frontiert gewesen sei, die in anderen Gre
mien der Vereinten Nationen nicht hätten 
gelöst werden können. Seine Delegation 
sehe sich aber außerstande, einige der 
Empfehlungen anzunehmen. Er stellte aber 
heraus, daß die Bundesrepublik bereits das 
Ziel erreicht habe, ein Prozent des Brutto
sozialprodukts als finanzielle Hilfe den Ent
wicklungsländern zur Verfügung zu stel
len. 

Auf dem Zweiten Welternährungskongreß 
in Den Haag wies Generalsekretär U Thant 
am 16. Juni warnend darauf hin, daß die 
Zweite Entwicklungsdekade ohne den Wil
len der Staaten beginne, sie zu einem 
Meilenstein »menschlicher Solidarität und 
Gerechtigkeit« zu machen. Eingehend auf 
die Bevölkerungsexplosion führte er aus, 
daß trotz aller Bemühungen und Vor
schläge, die Geburtenraten zu begrenzen, 
die Sechs-Milliarden-Marke für das Jahr 
2000 kaum noch zu unterlaufen sei. 

UN-Freiwilligenkorps 
Die Bildung eines UN-Korps von Freiwilli
gen, die die Entwicklungsländer in ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
unterstützen, hat Generalsekretär U Thant 
als möglich bezeichnet und angeregt. In 
einem Bericht an den Wirtschafts- und 
Sozialrat empfiehlt er die Einsetzung von 
rund 1300 UN-Freiwilligen bis Mitte 1971. 
Dieses Korps sollte sich aus Absolventen 
der Hochschulen sowie aus Berufstätigen 
zusammensetzen. Die Kosten pro Person 
schätzt der Generalsekretär auf 1500 bis 
3000 Dollar im Jahr. Sie müßten von der 
Regierung des Gastlandes, von den übri
gen Mitgliedstaaten und von privaten Or
ganisationen, die das Programm unter
stützen, sowie von den Vereinten Nationen 
aufgebracht werden. 
Wie Generalsekretär U Thant am 3. Mai 
bedauernd erklärte, hätten die Vereinten 
Nationen offensichtlich noch nicht genug 
Leute davon überzeugt, daß Entwicklungs
hilfe keine Wohltätigkeit sondern eine ver
nünftige Investition für weltweiten Frieden 
und Fortschritt darstelle. Die Vereinten 
Nationen müßten jetzt Maßnahmen ergrei
fen, um das öffentliche Verständnis für die 
wirtschaftliche und soziale Tätigkeit der 

Organisation zu verstärken. U Thant wies 
auf die Diskrepanz hin, daß weniger als 
20 Prozent der Berichterstattung der Mas
senmedien über die Vereinten Nationen 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit gewidmet 
sei, obwohl in diesem Bereich 80 Prozent 
der Arbeit der Vereinten Nationen stecke 
und in ihn auch der gleiche Anteil der 
Mittel fließe. 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Umweltschutz 
Die Gründung einer globalen Behörde zum 
Schutz der menschlichen Umwelt hat Gene
ralsekretär U Thant in einer Rede am 14. 
Mai angeregt. Ein solches Gremium müßte 
auf die Unterstützung der Regierungen und 
Interessengruppen rechnen können, um mit 
ihnen zu einem durchführbaren Kompro
miß zum Schutz der Umwelt zu kommen. 
U Thant erwähnte zwar die Bemühungen, 
die auf diesem Gebiet von Regierungen 
und privaten Organisationen schon unter
nommen worden seien, aber der Ernst der 
Lage erfordere viel größere Anstrengun
gen. Dazu sei es aber nötig, daß die 
Staaten den Mut aufbrächten, radikal die 
»geheiligten Wege der nationalen Souve
ränität« zu verlassen. Der Generalsekretär 
plädierte für eine enge Verbindung dieser 
Umwelt-Behörde mit den Vereinten Natio
nen, um die »schwerste Bedrohung, die der 
Menschheit in ihrer Gesamtheit jemals be
gegnet« sei, wirksam bekämpfen zu kön
nen. Es muß nach Ansicht U Thants in 
Zukunft ein Gleichgewicht zwischen der 
wirtschaftlichen Entwicklung und den 
menschlichen und sozialen Bedürfnissen 
sowie zwischen Bevölkerungszuwachs, Ent
wicklung und Umwelterhaltung erreicht 
werden. 

In Ergänzung zu den Anregungen U Thants 
hat der Generaldirektor der Weltgesund
heitsorganisation, Dr. M. G. Candau, in 
seinem Jahresbericht der 23. Tagung der 
Weltgesundheitsversammlung am 5. Mai 
vorgeschlagen, ein internationales Entdek-
kungs- und Warnsystem, das vor ungün
stigen Änderungen der Umwelt warnen 
soll, einzurichten. 

Rechtsstellung der Frau 
Acht Entschließungen über die Rechts
stellung der Frau hat der Wirtschafts- und 
Sozialrat am 28. Mai zuhanden der 25. Ge
neralversammlung verabschiedet. Die Re
solutionsentwürfe sind auf der diesjährigen 
23. Tagung der Kommission für die Rechts
stellung der Frau vorbereitet worden (VN 
3/70 S. 95 f.). Gefordert wurde ein welt
weites Aktionsprogramm, das die Rechte 
der Frauen in sozialer und kultureller Hin
sicht verbessern, ihnen gleiche Bildungs
chancen wie den Männern einräumen und 
eine verstärkte Teilnahme am öffentlichen 
Leben ihrer Länder ermöglichen soll. Der 
Schutz von Frauen und Kindern in Kata
strophenfällen, Kriegszeiten und in Be-
freiungs- und Unabhängigkeitskämpfen war 
ein weiteres Thema. Die Generalversamm
lung wurde aufgefordert, die Möglichkei
ten für eine Deklaration zum Schutz der 
Frauen und Kinder in Katastrophenfällen 
und Kriegszeiten< zu prüfen. Weiterhin soll 
der Sonderausschuß für die Entkoloniali
sierung durch die Generalversammlung 
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aufgefordert werden, den Einfluß auslän
discher wirtschaftlicher und anderer Inter
essen in den abhängigen Territorien auf 
die Rechtsstellung der Frauen zu unter
suchen. Einstimmig wurde die Entschlie
ßung angenommen, in der die Mitglied
staaten und private Organisationen aufge
fordert werden, Voraussetzungen zur Be
seitigung des Analphabetentums unter den 
Frauen zu schaffen. Ebenfalls einstimmig 
wurde die Resolution verabschiedet, die 
die Auswirkungen des wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritts auf die Lage 
der Frauen behandelte. Die Mitgliedstaaten 
sollen dafür Sorge tragen, daß die immer 
notwendiger werdende lebenslange Aus-
und Fortbildung ebenso wie den Männern 
auch den Frauen zugute kommt. Besondere 
Aufmerksamkeit soll Problemen der Um
welt, der Hygiene und des Arbeitsschutzes 
gewidmet werden. 

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen werden in einer weiteren Entschlie
ßung aufgefordert, geeignete soziale Maß
nahmen zugunsten unverheirateter Mütter 
und ihrer Kinder zu ergreifen. Die Staaten 
sollen der vollen Integration von Mutter 
und Kind in alle Bereiche der Gesellschaft 
ihre besondere Aufmerksamkeit widmen. 
Alle Organisationen im Bereich der Ver
einten Nationen sollen veranlaßt werden, 
durch vermehrte Einstellungen von Frauen 
auf allen Ebenen beispielhaft zu wirken. 
Zurückverwiesen an die Kommission für 
die Rechtsstellung der Frau wurde der 
Antrag, der die Bildung regionaler, zwi
schenstaatlicher Kommissionen empfahl. 

Menschenrechte 
Auf Vorschlag der Kommission für Men
schenrechte nahm der Wirtschafts- und 
Sozialrat der Vereinten Nationen am 27. 
Mai ein neues Verfahren für die Behand
lung von Meldungen über die Verletzung 
von Menschenrechten und Grundfreiheiten 
durch Einzelpersonen und private Organi
sationen an. Danach wird der Unteraus
schuß zur Verhinderung von Diskriminie
rung und zum Schutz von Minderheiten 
beauftragt, eine kleine Arbeitsgruppe zu 
bilden, die die Mitteilungen der Petenten 
und die Stellungnahmen der betroffenen 
Regierungen erörtert. Schwerwiegende Fäl
le sollen von dieser Arbeitsgruppe dem 
Unterausschuß vorgelegt werden, der über 
ihre Weiterleitung an die Kommission für 
Menschenrechte entscheidet. Die Kommis
sion prüft dann ihrerseits, ob die Ange
legenheit durch einen von ihr eingesetzten 
ad hoc-Ausschuß nach Zustimmung durch 
den betroffenen Staat untersucht werden 
soll. Eine Untersuchung kann nur statt
finden, wenn alle rechtlichen Mittel auf 
nationaler Ebene angewandt und erschöpft 
worden sind. Dieser Antrag wurde mit 14 
Stimmen bei sieben Ablehnungen und 
sechs Enthaltungen angenommen. 

Menschenrechte im südlichen Afrika 
Das Thema der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im südlichen Afrika be
handelt ein Antrag des Wirtschafts- und 
Sozialrates, den dieser am 27. Mai mehr
heitlich der Generalversammlung zur An
nahme empfohlen hat. Der Antrag geht auf 
die Vorschläge der Kommission für Men
schenrechte zurück, die vom 24. Februar 

bis zum 27. März in New York getagt hat. 
Die Generalversammlung soll dem Antrag 
gemäß Südafrika auffordern, unverzüglich 
das Staatssicherheitsbüro (BOSS) aufzu
lösen, die Praxis aufzugeben, politisch Ge
fangene zu zwingen, gegen ihre früheren 
Mitstreiter auszusagen, die 22 Afrikaner, 
die am 16. Februar 1970 nach dem soge
nannten Terrorismus-Gesetz verhaftet wor
den sind, sofort freizulassen und unab
hängige ausländische Beobachter zu allen 
Prozessen gegen politische Gegner des 
Regimes zuzulassen. 

Großbritannien wird in dem Entwurf auf
gefordert, für die Herstellung der Men
schenrechte in Südrhodesien zu sorgen, 
und von Portugal wird die Aufhebung der 
Zwangsarbeit in seinen afrikanischen Ko
lonien und der Abbau des Systems der 
bäuerlichen Zwangsabgaben verlangt. Die 
Generalversammlung wird weiterhin auf
gefordert, die Folterungen und Mißhand
lungen von Häftlingen und gefangenen 
Freiheitskämpfern in Namibia, Südrho
desien und den afrikanischen Territorien 
Portugals zu verurteilen. Der Wirtschafts
und Sozialrat beschloß im übrigen, weitere 
Untersuchungen über die Menschenrechte 
im südlichen Afrika während des Jahres 
1970 durchführen zu lassen. 
Der Rat bestätigte am 28. Mai mehrheitlich 
den Bericht der ad hoc-Sachverständigen-
Arbeitsgruppe der Kommission für Men
schenrechte über Verletzungen der Ge
werkschaftsrechte in Südafrika, Südrhode
sien und Namibia. Er verlängerte das Man
dat der Arbeitsgruppe und beauftragte sie 
zusätzlich, die Lage der einheimischen 
Bauern und Landarbeiter in den portu
giesischen Kolonien Afrikas und die Lage 
der Arbeiter aus Mozambique und Angola, 
die in Südafrika, Namibia und Südrhode
sien tätig sind, zu untersuchen. Diese Er
hebungen sollen in Zusammenarbeit mit 
den interessierten Sonderorganisationen, 
insbesondere mit der Internationalen Ar
beitsorganisation (ILO) und mit den wich
tigsten internationalen Gewerkschaftsver
bänden durchgeführt werden. Der General
sekretär wurde gebeten, für eine breite 
Publizität des diesjährigen Berichts der 
Sachverständigen-Arbeitsgruppe zu sorgen. 
Der Sonderausschuß der Vereinten Natio
nen für die Apartheid-Politik der Regierung 
Südafrikas hat am 24. Juni den Sicher
heitsrat aufgefordert, das Problem des 
Waffenembargos gegen Südafrika zu er
örtern. In einer Erklärung stellt der Vor
sitzende des Ausschusses fest, daß von 
den Großmächten nur die Sowjetunion das 
Waffenembargo des Sicherheitsrats be
folge, während Frankreich »mehr seiner 
Nichtbeachtung als seiner Beachtung« 
huldige. Obwohl sich Großbritannien und 
die Vereinigten Staaten zur Einhaltung des 
Embargos verpflichtet hätten, seien in ihrer 
praktischen Politik Widersprüche hierzu 
festzustellen. 

Verschiedenes 
Stärkung der Vereinten Nationen 
Generalsekretär U Thant sieht in den Ver
einten Nationen das »einzige Instrument, 
um den Weltfrieden zu erreichen«. Auf 
einer Konferenz privater Organisationen 
im Hauptquartier der Vereinten Nationen 
in New York befürwortete er einmütige 

Entscheidungen des Sicherheitsrats, um 
die Wirksamkeit der Vereinten Nationen 
zu vergrößern, außerdem eine auf Abruf 
bereitstehende Friedenstruppe und eine 
Stärkung des Internationalen Gerichtshofs 
mit dem Ziel, seine Entscheidungen in 
juristischen Streitfällen für alle Mitglied
staaten verbindlich zu machen. U Thant 
führte dazu aus: »Die Vereinten Nationen 
und überhaupt die internationale Staaten
gemeinschaft können ohne erzwingbare 
Weltgesetze, ohne Weltpolizei und ohne 
Weltgerichtshöfe zur Erhaltung des Welt
friedens und der Gerechtigkeit keine Fort
schritte machen oder auch nur überle
ben.« 

Auf dem Zweiten Welternährungskongreß 
in Den Haag schlug der Generalsekretär 
am 16. Juni vor, daß sich die Staatschefs 
der Großmächte, einschließlich der Volks
republik China, periodisch in einem der 
Büros der Vereinten Nationen in einem 
neutralen Land — z. B. Wien oder Genf — 
treffen sollten, um die Weltprobleme und 
eventuelle Lösungsvorschläge zu erörtern. 
In einer Übereinstimmung (consensus) 
stellte der Sicherheitsrat am 12. Juni fest, 
daß periodische Sitzungen des Rates seine 
Autorität erhöhen und ihn zu einem wirk
sameren Instrument zur Erhaltung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit machen würden. Der Zeitpunkt 
der ersten periodischen Sitzung solle nach 
Beratung mit den Mitgliedern des Sicher
heitsrats festgelegt werden. 
Der Rat war auf Antrag Finnlands zusam
mengetreten, um die Festlegung periodi
scher Sitzungen gemäß Artikel 28 der 
Charta zu erörtern. In einem Memorandum 
hatte die finnische Delegation darauf hin
gewiesen, daß dieser Artikel derartige 
Sitzungen des Sicherheitsrats vorsehe, 
wobei jedes Mitglied durch einen Regie
rungsvertreter oder einen anderen Beauf
tragten vertreten sein sollte. Die immer 
noch geltende vorläufige Geschäftsordnung 
des Sicherheitsrats hatte sogar festgelegt, 
daß solche Sitzungen zweimal im Jahr 
stattfinden sollten. 
Die finnische Regierung sehe insbeson
dere im Zusammenhang mit dem 25jähri-
gen Bestehen der Vereinten Nationen die 
Zeit gekommen, einen neuen Versuch zur 
Stärkung des Sicherheitsrats auf dem Ge
biet des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit zu unternehmen. Sie 
schlage daher regelmäßige Sitzungen des 
Rates vor, und zwar im Frühjahr und im 
Herbst jeden Jahres. Die Herbstsitzung 
könne mit der Eröffnung der jährlichen 
Sitzungsperiode der Generalversammlung 
zusammenfallen, da zu dieser Zeit viele 
Außenminister in New York anwesend 
seien. Die Sitzungen sollten dem allge
meinen Gedankenaustausch über aktuelle 
Weltprobleme dienen und brauchten nicht 
unbedingt zu förmlichen Beschlüssen zu 
führen. Die Tagesordnung sei vom Gene
ralsekretär nach Beratung mit den Mit
gliedern des Sicherheitsrats aufzustellen 
und habe normalerweise als einzigen Punkt 
einen Bericht des Generalsekretärs über 
die weltpolitische Lage zu enthalten. In der 
Regel sollten diese Sitzungen unter Aus
schluß der Öffentlichkeit stattfinden. (Vgl. 
hierzu den Beitrag »Wiederbelebung des 
Sicherheitsrats« auf S. 107 dieser Ausgabe.) 
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Die Vetos im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
(Beginn und Einführung siehe VN 1/1970, S. 13) 

WILFRIED SKUPNIK 

97.-98. Die Kongo-Frage (942. Sitzung vom 20./21. Februar 1961). Seit Dezember 1960 (siehe 
96) verschlechterte sich die Lage im Kongo. Die Krise erreichte mit der Ermordung 
Lumumbas ihren Höhepunkt. Die Sowjetunion forderte nun die Ablösung des General
sekretärs, den sofortigen Abzug aller belgischen Streitkräfte aus dem Kongo und die 
Beendigung der UNO-Operation im Kongo innerhalb eines Monats. Während der De
batten brachten Ceylon, Nigeria und die Vereinigte Arabische Republik einen Antrag 
ein, in dem von den Berichten über die Massaker und Ermordungen in Leopoldville, 
Katanga und Südkasai Kenntnis genommen wurde, die Verhaftungen und die Ermor
dung kongolesischer Politiker verurteilt und die Vereinten Nationen aufgefordert 
wurden, dem Geschehen, wenn nötig mit Gewalt, ein Ende zu machen. Eine unparteiische 
Untersuchung sollte außerdem die Verantwortlichkeiten für diese Verbrechen klären. 
Zwei inhaltlich gleiche, i n der Form unterschiedliche Ergänzungsanträge der Vereinigten 
Staaten, die nacheinander zur Abstimmung gestellt wurden, betonten, daß Berichte 
von Massakern aus mehr als drei Gebieten vorlägen, namentlich auch aus Stanleyville, 
wo sich die Anhänger Lumumbas festgesetzt hatten. Gegen diese Anträge wurde von 
der Sowjetunion geltend gemacht, daß die vorliegenden Berichte nicht vergleichbar 
seien. Sie legte daher gegen die amerikanischen Anträge ihr Veto ein. 

(97.) Erster Ergänzungsantrag der Vereinigten Staaten. 
Abstimmung: + 8 ; —3: Ceylon, Sowjetunion (Veto), Vereinigte Arabische Republik; = 0. 

(98.) Zweiter Ergänzungsantrag der Vereinigten Staaten. 
Abstimmung: + 7; —3: Ceylon, Sowjetunion (Veto), Vereinigte Arabische Republik; 
= 1: Liberia. 

99. Die Kuweit-Frage (960. Sitzung vom 7. Juli 1961). A m 1. Juli 1961 beantragte der 
Nichtmitgliedstaat Kuweit eine Sitzung des Sicherheitsrates nach Art . 35 Abs. 2 der 
Charta, da er sich durch irakische Drohungen in seiner territorialen Unabhängigkeit 
gefährdet sah. Der Antrag wurde von Großbritannien unterstützt . Irak dagegen richtete 
eine Beschwerde an den Sicherheitsrat wegen einer bewaffneten Drohung durch Groß
britannien durch Eindringen britischer Truppen in Kuweit. In der Debatte wurde von 
Großbri tannien auf die irakischen Rundfunk- und Pressekampagnen gegen Kuweit 
hingewiesen; die britischen Truppen seien auf Wunsch des Herrschers von Kuweit ins 
Land gekommen. Der Irak wies die Agressionsvorwürfe zurück. Unterstützung erhielt 
er von der Sowjetunion, die die britischen Truppenkonzentrationen in dem ölscheichtum 
als ungerechtfertigt ansah. Ein britischer Antrag forderte alle Staaten auf, die Unab
hängigkeit und territoriale Unversehrtheit Kuweits zu beachten und für Frieden und 
Ruhe in diesem Gebiet zu sorgen; die Lage sollte weiterhin vom Sicherheitsrat beob
achtet werden. Die Vereinigte Arabische Republik kritisierte den britischen Antrag, 
wei l er nichts über einen britischen Truppenabzug enthalte. Die Sowjetunion unter
stützte diese K r i t i k und legte bei der Abstimmung über den britischen Antrag ihr Veto 
ein. 
Abstimmung: + 7 ; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 3: Ceylon, Ekuador, Vereinigte Arabische 
Republik. 

100. —101. Die Kongo-Frage (982. Sitzung vom 24. November 1961). Am 11. November 1961 
wurde in der Provinz K i w u ein Flugzeug der Vereinten Nationen von kongolesischen 
Truppen geplündert, die 13köpfige Mannschaft gefangen genommen und später ermor
det. I n der Debatte des Sicherheitsrates über diese Ereignisse wurde von verschiedenen 
Staaten die Abspaltung Katangas als Ursache der ganzen Entwicklung bezeichnet. Ein 
Antrag Ceylons, Nigerias und der Vereinigten Arabischen Republik erklärte daher alle 
separatistischen Bestrebungen im Kongo als widerrechtlich und forderte die sofortige 
Beendigung der katangesischen Abtrennung. Die Vereinigten Staaten versuchten durch 
zwei Zusatzanträge die Bestimmungen des Entwurfs auch auf andere Gebiete auszu
dehnen sowie ein Verbot von Waffeneinfuhren für alle Gebiete des Kongos durchzu
setzen. Außerdem sollten die Vereinten Nationen beim Aufbau und bei der Aufstellung 
einer kongolesischen Nationalarmee mitwirken. Die Sowjetunion wandte sich haupt
sächlich gegen diese Anträge, weil sie ihrer Meinung nach vom Hauptproblem der 
kongolesischen Innenpolitik, nämlich der Abtrennung Katangas, ablenken würden. Sie 
stimmte deshalb gegen beide amerikanische Anträge. 

(100.) Erster Ergänzungsantrag der Vereinigten Staaten. 
Abstimmung: + 9 ; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 1: Frankreich. 

(101.) Zweiter Ergänzungsantrag der Vereinigten Staaten. 
Abstimmung: + 9 ; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 1: Frankreich. 

102. Antrag Kuweits auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (911. Sitzung vom 3./4. De
zember 1961). Am 30. November 1961 begann der Sicherheitsrat seine Beratungen über 
die Aufnahme Kuweits in die Vereinten Nationen. Der Irak beanspruchte Kuweit als 
Teil seines Landes und sprach sich gegen die Aufnahme in die Vereinten Nationen aus. 
Die Sowjetunion schlug eine Vertagung des Antrags vor, da wegen der vertraglichen 
Bindungen Kuweits mit Großbritannien Zweifel an der vollen Souveränität des Landes 
bestünden. Als der Vertagungsantrag der Sowjetunion abgelehnt wurde, stimmte sie 
ihrerseits gegen die Aufnahme. 
Abstimmung: + 10; — 1 : Sowjetunion (Veto); = 0. 

Lfd. Nr. Chi. Fr. GB Sowj. USA 
(96) (1) (4) (2) (92) (0) 

97 93 

98 94 

99 95 

100 96 

101 97 

102 98 
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Lfd. Nr. Chi. Fr. GB Sowj. USA 

103 

103. Die Goa-Frage (988. Sitzung vom 18. Dezember 1961). Portugal forderte am 18. De
zember 1961 wegen des indischen Angriffs auf die portugiesischen Besitzungen Goa, 
Damao und Diu den sofortigen Zusammentritt des Sicherheitsrates. Ein Antrag Ceylons, 
Liberias und der Vereinigten Arabischen Republik wies die Beschwerde über eine 
indische Aggression zurück und forderte Portugal auf, die Feindseligkeiten einzustellen 
und mit Indien über die Liquidierung der portugiesischen Kolonien zu verhandeln. 
Dieser Antrag wurde mit Mehrheit abgelehnt. Ein Entschließungsentwurf Frankreichs, 
Großbritanniens, der Türkei und der Vereinigten Staaten bedauerte die Anwendung 
von Gewalt durch Indien, forderte die sofortige Feuereinstellung und den Rückzug 
der indischen Truppen und ersuchte ferner die Parteien, mit Unterstützung des General
sekretärs auf friedlichem Wege eine Lösung auszuhandeln. Die Sowjetunion unterstützte 
den indischen Anspruch auf die portugiesischen Kolonien und legte, als es über den 
Antrag Frankreichs und der anderen zur Abstimmung kam, ihr Veto ein. 

Abstimmung: + 7 ; —4: Ceylon, Liberia, Sowjetunion (Veto), Vereinigte Arabische 
Republik; = 0. 

104 100 

104. Die indisch-pakistanische Frage (1016. Sitzung vom 22. Juni 1962). Am 11. Januar 
1962 forderte Pakistan den Sicherheitsrat auf, sich mit dem Streit um Jammu und Kasch
mir zu befassen, weil die Verhandlungsbemühungen auf höchster Ebene mit Indien 
gescheitert seien (siehe 84). Indien sprach sich gegen eine Behandlung dieser Frage im 
Sicherheitsrat aus, da seiner Ansicht nach noch nicht alle Verhandlungsmöglichkeiten 
zwischen beiden Ländern ausgeschöpft seien. Der Rat erör ter te jedoch die Lage. I m 
Laufe der Debatte brachte Irland den Antrag ein, die Regierungen Indiens und Pakistans 
zu drängen, Verhandlungen mit dem Ziel einer endgültigen Regelung der Kaschmir-
Frage aufzunehmen. Außerdem wurde beiden Regierungen nahegelegt, nicht durch 
Erklärungen oder Handlungen die Situation zu verschlimmern. Die Sowjetunion lehnte 
für Indien den Antrag ab und plädierte für direkte Verhandlungen zwischen den Be
teiligten. 

Abstimmung: + 7; 
sehe Republik. 

•2: Rumänien, Sowjetunion (Veto); = 2: Ghana, Vereinigte Arabi-

105 101 

105. Palästina-Frage (1063. Sitzung vom 3. Februar 1963). Nach einer Serie von Zwischen
fällen wandten sich im August 1963 Israel und Syrien an den Sicherheitsrat und be
schuldigten sich gegenseitig bewaffneter Angriffe. Israel erklärte , daß in Almagoa 
zwei unbewaffnete israelische Landarbeiter durch syrische Soldaten erschossen worden 
seien. Syrien machte geltend, daß syrische Stellungen in Verletzung der Waffenstill-
standsbestimmungen von Israel aus beschossen worden seien. Im Laufe der Debatte 
brachten Großbritannien und die Vereinigten Staaten einen Antrag ein, der die Ermor
dung der beiden Israelis verurteilte, die syrische Aufmerksamkeit auf die Tatsache 
lenkte, daß die Mörder vom syrischen Gebiet gekommen seien, und der die streitenden 
Parteien aufforderte, ihre Gefangenen auszutauschen. Mehrere marokkanische Ände
rungsanträge wurden mehrheitlich abgelehnt. Der Gesamtantrag scheiterte am sowjeti
schen Veto, weil die Sowjetunion die syrische Schuld an der Ermordung der beiden 
Israelis als nicht ausreichend durch Fakten bewiesen ansah. 

Abstimmung: + 8; —2: Marokko, Sowjetunion (Veto); = 1: Venezuela. 

106 

106. Die Rhodesien-Frage (1069. Sitzung vom 13. September 1963). Am 2. August 1963 
wiesen Ghana, Guinea, Marokko und die Vereinigte Arabische Republik im Sicherheits
rat auf die Lage in Südrhodesien hin. In der Übertragung aller Rechte durch Groß
britannien auf die weiße Regierung sahen sie eine Gefahr für den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit, da nun nicht gewährleistet sei, daß die staatliche Macht zum 
Wohl der Afrikaner genutzt würde. Großbritannien bestritt die Kompetenz des Sicher
heitsrates zur Behandlung dieser Frage, weil es sich um eine innere Angelegenheit 
handele. Im Laufe der Debatte brachten Ghana, Marokko und die Philippinen den 
Antrag ein, daß Großbritannien dem gegenwärtigen Regime in Südrhodesien nicht die 
Souveränität und die Gewalt über die bewaffneten Streitkräfte übertragen solle. Gleich
zeitig wurde der Sicherheitsrat gebeten, die Frage weiterhin zu behandeln und eine 
gerechte und dauerhafte Lösung anzustreben. Gegen diesen Antrag legte Großbritannien 
sein Veto ein. 

Abstimmung: + 8; — 1 : Großbritannien (Veto); = 2: Frankreich, Vereinigte Staaten. 

107 102 

107. Die Beziehungen zwischen Indonesien und Malaysia (1152. Sitzung vom 17. Septem
ber 1964). Malaysia forderte am 3. September 1964 eine Sitzung des Sicherheitsrates, da 
indonesische Flugzeuge über malaysischem Gebiet Fallschirmspringer abgesetzt hät ten 
und dadurch Friede und Sicherheit in dieser Region gefährdet seien. Indonesien wehrte 
sich dagegen, Handlungen indonesischer Freiwilliger zugunsten der Freiheit vom Kolo
nialismus und gegen alte Strukturen als Aggression zu bezeichnen. Norwegen forderte 
in einem Antrag alle beteiligten Staaten auf, die Wiederholung solcher Zwischenfälle 
zu verhindern, die Anwendung von Gewalt zu vermeiden und territoriale Unversehrt
heit und politische Unabhängigkeit allseitig zu beachten. Außerdem wurde den beiden 
Regierungen empfohlen, ihre gemeinsamen Gespräche wieder aufzunehmen. Die So
wjetunion betrachtete den Antrag als unzureichend, weil er die ständigen Interventionen 
der Kolonialmächte in die inneren Angelegenheiten der Staaten Südostasiens nicht be
rücksichtige; sie lehnte ihn daher ab. 

Abstimmung: + 9 ; —2: Sowjetunion (Veto), Tschechoslowakei; = 0. 

108. Palästina-Frage (1182. Sitzung vom 21. Dezember 1964). I m November 1964 bean
tragten Israel und Syrien nach einer Reihe bewaffneter Zwischenfälle den Zusammen-
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t r i t t des Sicherheitsrates. I n neun Sitzungen erör ter te der Rat die gegenseitigen Beschul
digungen. Ein marokkanischer Antrag forderte die Verurteilung der israelischen Luft
angriffe, während ein gemeinsamer amerikanisch-britischer Entwurf die erneuten 
militärischen Zwischenfälle entlang der israelisch-syrischen Waffenstillstandslinie be
dauerte und die beiden Parteien nachdrücklich aufforderte, mit der Gemischten Waffen
stillstandskommission zusammenzuarbeiten. Die Sowjetunion verurteilte die israelischen 
Angriffe wegen ihrer unverhältnismäßigen Massivität und unterstützte den marokkani
schen Antrag. Dieser erhielt aber nicht die notwendige Stimmenzahl, wohingegen der 
amerikanisch-britische Entwurf am sowjetischen Veto scheiterte. 

Lfd. Nr. Chi. Fr. GB Sowj. USA 

Abstimmung: + 8 ; —3: Marokko, Sowjetunion (Veto), Tschechoslowakei; = 0. 108 103 

Mi t Wirkung vom 1. Januar 1966 trat die bisher einzige Änderung der Satzung der 
Vereinten Nationen in Kraft. Sie betrifft das Stimmrecht des Sicherheitsrats und des 
(hier nicht interessierenden) Wirtschafts- und Sozialrats. Die Zahl der Mitglieder des 
Sicherheitsrats wurde durch die Satzimgsänderung von bisher 11 auf nunmehr 15 M i t 
glieder erweitert, und für einen Beschluß waren statt bisher 7 nun 9 Ja-Stimmen 
erforderlich. Handelte es sich um einen Beschluß in einer Sachfrage, so durfte sich unter 
den Gegenstimmen auch weiterhin keine der Großmächte China, Frankreich, Groß
britannien, Sowjetunion und USA befinden, also keine Stimme eines Ständigen Mitglieds 
des Rats (Vetorecht). Deshalb lassen die Abstimmungsergebnisse vom 1. Januar 1966 ab 
jeweils 15 Abstimmende erkennen. — Die Erweiterung des Sicherheitsrats ist auf die 
Erweiterung der Zahl der Mitglieder der Weltorganisation zurückzuführen, sie hatte 
sich seit ihrer Gründung im Jahre 1945 bis Ende 1965 mehr als verdoppelt. Die Erweite
rung der Räte sollte dem Rechnung tragen, und zwar keineswegs nur numerisch. Die 
bisherige Zusammensetzung des Sicherheitsrats machte es durch die zahlenmäßige west
liche Überlegenheit der Ständigen Ratsmitglieder (in der Regel 4 von 5) leicht, zu dem 
Westen genehmen Beschlüssen zu kommen. Es wurden nur noch einige zusätzliche 
westliche Stimmen bis zu insgesamt 7 für einen Beschluß benötigt. Seit der Änderung 
der Satzung wurde bei der gleichen Grundkonstellation mit 5 Ständigen Mitgliedern 
des Rates in der Regel die doppelte Anzahl der Ja-Stimmen aus der Mitgliedschaft 
der gewählten Mitglieder dazu benötigt, um durch mindestens 9 Ja-Stimmen zu einem 
Beschluß zu kommen. Auch die seit der Erweiterung festzustellende Abnahme der 
absoluten Zahl der eingelegten Vetos — seit 5 Jahren nur noch 3 — hängt in gewisser 
Weise mit der Erweiterung des Rates und der implizierten Abstimmung zusammen. 

109. Palästina-Frage (1319. Sitzung vom 4. November 1966). Israel forderte am 12. Ok
tober 1966 eine Sitzung des Sicherheitsrates, um die syrischen Angriffe gegen israelisches 
Gebiet und die offenen Kriegsdrohungen Syriens zu erörtern. Syrien wies in einer 
Antwort die israelischen Beschuldigungen als falsch zurück. Ein Antrag Argentiniens, 
Japans, der Niederlande, Neuseelands, Nigerias und Ugandas ersuchte die Regierung 
Syriens, ihre Maßnahmen zu verstärken, um zukünftige Zwischenfälle in Verletzung des 
Allgemeinen Waffenstillstandsabkommens zu verhindern, und forderte zugleich Israel 
auf, i n der Gemischten Waffenstillstandskommission mitzuarbeiten. Beide Staaten wur
den ersucht, sich aller Handlungen zu enthalten, die die Spannungen in dem Gebiet 
erhöhen könnten. Gegen diesen Antrag stimmte die Sowjetunion, da sie in der Auf
forderung an Syrien eine unzumutbare Diskriminierung Syriens sah. 

Abstimmung: + 1 0 ; —4: Bulgarien, Jordanien, Mali , Sowjetunion (Veto); = 1 : China. 109 104 

110. Der Einfall der Warschauer Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei (1443. Sitzung vom 
22. August 1968). Sechs westliche Staaten forderten am 21. August 1968 eine Sitzung des 
Sicherheitsrates zur Behandlung des Einfalls der Truppen von fünf Staaten des War
schauer Paktes in die Tschechoslowakei. Nach zweitägigen Diskussionen brachten acht 
Staaten einen Entschließungsentwurf ein, der den bewaffneten Einfall i n die Tschecho
slowakei verurteilte und die Sowjetunion und die anderen Mitgliedstaaten des War
schauer Paktes aufforderte, ihre Truppen aus der Tschechoslowakei zurückzuziehen. 
Gegen diesen Antrag legte die Sowjetunion ihr Veto ein. I n einer Erklärung beschuldigte 
sie die westliche Mehrheit des Sicherheitsrates, die tschechoslowakische Frage ohne Zu
stimmung der Beteiligten zum Verhandlungsgegenstand gemacht zu haben. Damit sei 
die gesamte Debatte und der vorgelegte Entschießungsentwurf illegal. 

Abstimmung: + 10; 
kistan. 

•2: Sowjetunion (Veto), Ungarn; = 3 : Algerien, Indien und Pa- 110 105 

111. Die Rhodesien-Frage (1534. Sitzung vom 17. März 1970). Großbritannien lenkte am 
3. März 1970 die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates auf die Situation in Südrhodesien 
und brachte in der anschließenden Debatte den Antrag ein, die illegalen Handlungen des 
»rassistischen Minderheitsregimes in Südrhodesien«, einschießlich der Anmaßung des 
Status als Republik, zu verurteilen. Alle Staaten wurden aufgefordert, das gegenwärtige 
südrhodesische Regime nicht anzuerkennen und ihm keine Unterstützung zu gewähren. 
Dieser Antrag erreichte nicht die notwendige Mehrheit von 9 Ja-Stimmen. — Ein von 
fünf afro-asiatischen Staaten eingebrachter Antrag verurteilte die »Ausrufung von 
Zimbabwe (Südrhodesien) als eine sogenannte Republik« und forderte unter Berufung 
auf Kapitel V I I der Charta der Vereinten Nationen die Mitgliedstaaten auf, das illegale 
Regime nicht anzuerkennen und alle diplomatischen, wirtschaftlichen, militärischen und 
anderen Beziehungen abzubrechen. Ebenfalls verurteilt wurde die »ständige Weigerung« 
Großbritanniens, das Regime in Südrhodesien gewaltsam zu stürzen. Gegen diesen 
Antrag stimmten Großbri tannien und die Vereinigten Staaten. Beide Länder erklärten, 
daß sie bei grundsätzlicher Ablehnung des südrhodesischen Minderheitsregimes nicht 
bereit seien, Gewal tmaßnahmen zur Lösung des Problems zu befürworten. 

Abstimmung: + 9; —2: Großbritannien (Veto), Vereinigte Staaten (Veto); = 4: Finnland, 
Frankreich, Kolumbien, Nikaragua. 

Schlußstand: 

111 

111 105 
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Entschließungen des Sicherheitsrats: Bahrein, Nahost und Zypern 

Bahrein 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Bah

rein. — Entschließung 278 (1970) vom 11. 
Mai 1970 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnis der Mitteilung des General

sekretärs an den Sicherheitsrat vom 28. 
März 1970, 

— in Kenntnis der durch die Vertreter des 
Iran und des Vereinigten Königreichs von 
Großbritannien und Nordirland in ihren 
Schreiben an den Generalsekretär vom 
9. März 1970 bzw. vom 20. März 1970 abge
gebenen Erklärungen, 

1. bestätigt den Bericht des Persönlichen 
Vertreters des Generalsekretärs, der dem 
Sicherheitsrat mit einer Note des Gene
ralsekretärs am 30. April 1970 überwiesen 
worden ist; 

2. begrüßt die Schlußfolgerungen und die 
Ergebnisse des Berichts, Insbesondere, daß 
»die überwältigende Mehrheit der Bevöl
kerung von Bahrein die Anerkennung 
ihrer Eigenständigkeit in einem vollkom
men unabhängigen und souveränen Staat 
zu erreichen wünscht, um frei über ihre 
Beziehungen zu anderen Staaten zu ent
scheiden«. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Nahost 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Forderung 

nach sofortigem Abzug der israelischen 
Streitkräfte aus Libanon. — Entschließung 
279 (1970) vom 12. Mai 1970 

Der Sicherheitsrat, 
> fordert den sofortigen Abzug aller be

waffneten israelischen Streitkräfte von 
libanesischem Gebiet. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Verurtei
lung der israelischen Angriffe gegen Liba
non. — Entschließung 280 (1970) vom 19. Mai 
1970 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Erörterung der Tagesordnung, ent

halten in S/Agenda/1537, 
— nach Kenntnisnahme des Inhalts des 

Schreibens des Ständigen Vertreters Liba
nons (S/9794) und des Schreibens des Stän
digen Vertreters Israels (S/9795), 

— nach Anhören der Erklärungen der Ver
treter Libanons und Israels, 

— in tiefer Besorgnis über die sich aus der 
Verletzung der Entschließungen des Sicher
heitsrates ergebende Verschlechterung der 
Lage, 

— in Erinnerung an seine Entschließungen 
262 (1968) vom 31. Dezember 1968 und 270 
(1969) vom 26. August 1969, 

— in der Überzeugung, daß der israelische 
militärische Angriff gegen Libanon vor
sätzlich und seiner Natur nach großange
legt und sorgfältig geplant war, 

— in Erinnerung an seine Entschließung 279 
(1970) vom 12. Mai 1970 mit der Forderung 
nach unverzüglichem Abzug aller israeli
schen Streitkräfte von libanesischem Ge
biet, 

1. bedauert das Unterlassen Israels, die Ent
schließungen 262 (1968) vom 31. Dezember 
1968 und 270 (1969) vom 26. August 1969 zu 
erfüllen; 

2. verurteilt Israel für seine vorsätzliche 
militärische Aktion in Verletzung seiner 
Verpflichtungen gemäß der Charta; 

3. erklärt, daß solche bewaffneten Angriffe 
nicht länger geduldet werden können, und 
wiederholt seine feierliche Warnung an 
Israel, daß der Sicherheitsrat im Wieder
holungsfall In Ubereinstimmung mit Ent
schließung 262 (1968) und mit dieser Ent
schließung die Anwendung geeigneter und 
wirksamer Schritte oder Maßnahmen in 
Übereinstimmung mit den entsprechenden 
Artikeln der Charta erörtern würde, um 
seine Entschlüsse durchzuführen; 

4. bedauert die Verluste an Menschenleben 
und die Zerstörung von Gütern als Folge 
der Verletzungen der Entschließungen des 
Sicherheitsrates. 

Abstimmungsergebnis: +11; —0; =4; Kolum
bien, Nicaragua, Sierra Leone, Vereinigte 
Staaten. 

Zypern 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Weitere 

Stationierung der Friedenstruppe in Zy
pern. — Entschließung 281 (1970) vom 9. 
Juni 1970 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnis des Berichts des General

sekretärs vom 1. Juni 1970 (S/9814), dem
zufolge die gegenwärtigen Verhältnisse die 
Anwesenheit der Friedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern noch erforder
lich machen, wenn der Friede auf der 
Insel erhalten bleiben soll, 

— in Kenntnis der Zustimmung der Regie
rung Zyperns, daß es angesichts der ob
waltenden Umstände auf der Insel not
wendig ist, die Truppe über den 15. Juni 
1970 hinaus bestehen zu lassen, 

— in Kenntnis des Berichts über die auf der 
Insel obwaltenden Umstände, 

1. bestätigt seine Entschließungen 186 (1964) 
vom 4. März, 187 (1964) vom 13. März, 192 (1964) 
vom 20. Juni, 193 (1964) vom 9. August, 194 
(1964) vom 25. September und 198 (1964) vom 
18. Dezember 1964, 201 (1965) vom 19. März, 
206 (1965) vom 15. Juni, 207 (1965) vom 10. 
August und 219 (1965) vom 17. Dezember 
1965, 220 (1966) vom 16. März, 222 (1966) vom 
16. Juni und 231 (1966) vom 15. Dezember 
1966, 238 (1967) vom 19. Juni und 244 (1967) 
vom 22. Dezember 1967, 247 (1968) vom 
18. März, 254 (1968) vom 18. Juni und 261 
(1968) vom 10. Dezember 1968, 266 (1969) 
vom 10. Juni und 274 (1969) vom 11. Dezem
ber 1969 sowie die vom Präsidenten am 
11. August 1964 auf seiner 1143. Sitzung und 
am 24./25. November 1967 auf seiner 1383. 
Sitzung zum Ausdruck gebrachte allge
meine Übereinstimmung; 

2. drängt die beteiligten Parteien, mit äußer
ster Zurückhaltung zu handeln und ent
schlossen gemeinsame Anstrengungen zur 
Verwirklichung der Ziele des Sicherheits
rats fortzusetzen, indem sie in aufbauen
der Weise die augenblicklich günstige Lage 
und Gelegenheit nutzen; 

3. verlängert abermals die Stationierung der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in 
Zypern, die gemäß Entschließung 186 (1964) 
des Sicherheitsrats aufgestellt wurde, für 
einen weiteren Zeitraum bis zum 15. De
zember 1970 in der Erwartung, daß bis zu 
diesem Zeitpunkt ausreichende Fortschritte 
auf eine endgültige Lösung hin den Abzug 
oder eine erhebliche Verringerung der 
Truppe möglich machen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Literaturhinweise 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons. 

New York: United Nations 1969. 67 p. $ 0,40. 
Sales No.: OPI/372. 

Diese Informationsschrift stellt in gedrängter 
Form die Probleme dar, die der Atomwaffen
sperrvertrag für die internationale Staaten
gemeinschaft aufwirft. Es wird die Geschichte 
des NV-Vertrages von der ersten irischen 
Initiative in der Generalversammlung im 
Jahre 1958 bis zur Billigung und Unterzeich
nung im Jahre 1968 dargestellt. Weitere K a 
pitel behandeln die Einflüsse und Auswir
kungen des Vertrages auf die Sicherheit der 
Nationen, die friedliche Nutzung der Atom
energie und das Verhältnis des Vertrages zur 
Abrüstung. — Im Anhang sind der Text des 
Vertrages sowie die zustimmenden Resolu
tionen des Sicherheitsrates und der General
versammlung aufgeführt. 

Practical Benefits of Space Exploration. A 
digest of papers presented at the United 
Nations Conference on the Exploration and 
Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 1968. 

New York: United Nations 1969. V, 78 p. 
$ 1,00. Sales No.: E . 69. I . 25. 

Vom 14. bis 27. August 1968 beschäftigte sich 
eine internationale Konferenz der Vereinten 
Nationen in Wien mit Fragen der prakti
schen Verwertung der Ergebnisse der Welt
raumforschung. Der Tagung lagen 188 Ar
beitspapiere vor, die in dieser Broschüre, 
auf ihre wesentlichen Aussagen komprimiert, 
wiedergegeben sind. E i n Verzeichnis aller 
vorgelegten Papiere ist im Anhang beigefügt. 

(Die komplette Sammlung ist in zwei Bänden 
unter dem Titel >Space Exploration and Ap
plications« von den Vereinten Nationen her
ausgegeben worden. Sales No.: E . 69. I . 16.) — 
In der vorliegenden Zusammenfassung wer
den auf rund 70 Seiten die wichtigsten Vor
schläge und Ergebnisse bezüglich der An
wendung der Weltraumforschung für die Ge
biete Meteorologie, Luft- und Seeverkehr, 
Biologie und Medizin, Erziehung und Bildung 
dargestellt und die Möglichkeiten der inter
nationalen Zusammenarbeit in der Welt
raumforschung sowie wirtschaftliche, soziale 
und rechtliche Probleme behandelt. 
Foreign Economic Interests and Decoloni
zation. 

NewYork: United Nations 1969. 32 p. $ 0,30. 
Sales No.: OPI/370. 

Dieser Bericht wurde vom Sonderausschuß 
der Vereinten Nationen für die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker ausgearbeitet. E r zeigt auf, wie in 
den noch abhängigen Territorien der Welt, 
besonders Afrikas, ausländische Investoren 
spezielle Privilegien genießen, im Interesse 
der Erhaltung dieser Privilegien mit den 
Kolonialregierungen eng zusammenarbeiten 
und auch ihre heimatlichen Regierungen in 
ihrem Sinne zu beeinflussen suchen. Da nach 
Ansicht des Berichts die ausländischen Un
ternehmen nur am Profit interessiert sind, 
nutzen sie die Vorteile, die ihnen die Ko
lonialverwaltungen gewähren, zum Schaden 
der einheimischen Bevölkerung hemmungs
los aus. Es herrscht dadurch eine skrupel
lose Ausbeutung der Naturschätze sowie vor 
allem der menschlichen Arbeitskraft. Dabei 
wird die einheimische Industrie bewußt auf 
einem primitiven Stand gehalten. Durch 

diese Interessenverbindungen von ausländi
schen Wirtschaftskreisen und den Kolonial
regierungen wird nach Auffassung des Aus
schusses die Entkolonialisierung dieser Ge
biete weiterhin verzögert. 

Journal of Development Planning. No. 1. 
New York: United Nations 1969. V I , 212 p. 
$ 2,50. Sales No.: E . 69. I I . B. 24. 

Die erste Ausgabe dieser neuen Reihe wird 
als markante Bereicherung des Publikations-
progr<unms der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entwicklungspolitik angekündigt. 
Das Journal soll den Wandel der Anschau
ungen verdeutlichen, der während der Ersten 
Entwicklungsdekade zur Frage der Entwick
lungsplanung eingetreten ist. Nach anfäng
lichem Mißtrauen seitens der marktwirt
schaftlich orientierten Industriestaaten ist 
die Entwicklungsplanung allgemein als nütz
liches Instrument für die sich entwickelnden 
Länder anerkannt worden. Dem dadurch 
angeregten Bedürfnis nach Untersuchungen 
über die Probleme der Planung will diese 
neue Reihe nachkommen. — Der erste Band 
enthält Aufsätze über die Kriterien zur 
Bewertung nationaler Entwicklungsbemühun
gen, über Wachstum, Wandel und Planung 
in der Landwirtschaft, über die Rolle mathe
matischer Methoden für die Wirtschafts
planung in der Sowjetunion und über Ent
wicklungsplanung und wirtschaftliche Inte
gration in Afrika. Im Anhang gibt eine Auf
stellung Aufschluß über die Ziele der Ent
wicklungspläne einiger ausgewählter Länder. 
Eine umfangreiche kommentierte Bibliogra
phie führt die wichtigsten Publikationen der 
Vereinten Nationen der Jahre 1955 bis 1968 
auf. 
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Die ÜPOSA) K.0CÜ6S6AJMS PAÜERMO 

Denkt Kranmüller und fast jeder 
von uns, wenn er geschäftlich 
oder privat mit Ausländern zu 
tun hat. Das passiert jetzt immer 
häufiger. Hand- und Zeichen

sprache reichen zur Verständigung nicht mehr aus. Eine Fremd
sprache sollte jeder von uns lernen und sprechen können. Das ist 
ein Ziel in dem von den Vereinten Nationen erklärten Inter
nationalen Erziehungsjahr 1970. 
Wie einfach es ist, heute Sprachen zu lernen, sagt Ihnen ein 
Merkblatt, das Sie kostenlos anfordern können bei der 

AKTION GEMEINSINN eV. 
53 Bonn-Bad Godesberg • Postfach 112 

Internationales Erziehungsjahr 1970 
Verständigung durch Bildung 
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The UN reference 
shelf 

Everyman's United Nations 

A Complete Handbook of the Activies and Evolution of the 
United Nations during its First Twenty Years. 
A basic history of the United Nations family from 1945 to 1965, 
presented accurately and without bias, which fulfils the needs 
of both the expert and the casual reader. Eighth edition, fully 
indexed, 634 pages. Clothbound, $ 6,00, paperbound, $ 2,50 

Basic facts about the United Nations 

Booklet intended as a general introduction to the structure 
and functions of the United Nations and its related agencies 
and to the work which the United Nations has done and is 
doing to carry out the purposes and principles of the Charter. 
63 pages. $ 0,50 

The United Nations and Disarmament 

Prepared by the United Nations Secretariat, this book attempts 
to give a brief account of the deliberations and negotiations 
on disarmament in the United Nations during the twenty-years 
span from 1945 to 1965. 338 pages. Clothbound, $ 4,50 

The United Nations and Human Rights 

Provides details of the work the United Nations has done and 
is doing to encourage the promotion and protection of human 
rights throughout the world. 93 pages. $ 1,25 

United Nations Monthly Chronicle 

Designed for everyone learning or teaching about the United 
Nations, every issue of the CHRONICLE contains a complete 
record of the month, describing the proceedings, decisions 
and resolutions of the main UN organs and committees, artic
les by distinguished contributors, a picture section and notes 
of the month. 

Annual subscription in USA and Canada $ 7,00 
Others areas of the world $ 3,50 

United Nations Publications 
New York / Geneva 

Available at the equivalent in local currencies through major 
booksellers or directly from Sales Section, Palais des Nations, 
CH-1211 Geneva 10. 
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Männer und Frauen 
aller Berufe 
und Altersgruppen, 
die Gebildeten 
und Nachdenklichen 
aller Stände 
von der Nordsee 
bis zu den Alpen 
lesen täglich die 
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